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Ankauf von Aktien der schweizerischen
Centralbahn.

Entwürfe des Bundesrathes

21. März 1891.

Bundesbeschluss
betreffend

Ankauf von Aktien der scliweizerischen
Centralbahn.

Die B u n d e s v e r s a m m l u n g
der schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsichtnahme einer Botschaft des Bundes-
rathes vom 21. März 1891,

beschliesst:

Art. 1. Dem von dem Bundesrathe mit einem
Konsortium schweizerischer und deutscher Finanz-
institute unterm 5. März 1891 abgeschlossenen Ver-
trage betreffend den Ankauf von 50,000 Aktien der
schweizerischen Centralbahn wird unter dem Vor-
behalt der Annahme des gleichzeitig vorgelegten
Bündesbeschlusses betreffend die Abänderung des
Bundesgesetzes über das Rechnungswesen der Eisen-
bahngesellschaften die Genehmigung ertheilt.

Art. 2. Der Bundesrath wird ermächtigt, die
Centralbahn in ihrem gesammten beweglichen und
unbeweglichen Vermögen um den Preis zu erwerben,
welcher der Uebernahme der sämmtlichen Aktien zu
den Bedingungen des in Art. l genannten Vertrages
vom 5. März 1891 gleichkommt,

f
Art. 3. Der Bundesrath wird beauftragt, auf

Grundlage der Bestimmungen des Bundesgesetzes vom
17. Juni 1874, betreffend die Volksabstimmung über
Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, die Veröffent-
lichung dieses Bundesbeschlusses zu veranstalten.

Achat d'actions du chemin de fer Central
suisse.

Projets du conseil fédéral
21 mars 1891.

-Arrêté fédéral
concernant

l'achat d'actions du chemin de fer Central
suisse.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

y*

après avoir pris connaissance d'un message du
conseil fédéral du 21 mars 1891,

arrête :

Art. 1er. Le contrat passé le 5 mars 1891 entre
le conseil fédéral et un consortium d'instituts finan-
ciers suisses et allemands, relativement à l'achat de
50,000 actions du chemin de fer Central suisse, est
ratifié, sous réserve d'acceptation de l'arrêté fédéral,
présenté, en même temps, au sujet de la modifica-
tion de la loi fédérale concernant la comptabilité
des compagnies de chemins de fer.

Art. 2. Le conseil fédéral est autorisé à acquérir
le chemin de fer du Central, dans la totalité de sa
fortune mobilière et immobilière, pour le prix équi-
valant à l'achat de l'ensemble des actions aux con-
ditions du contrat du 5 mars 1891, mentionné à
l'article 1er.

Art. 3. Le conseil fédéral est chargé, conformé-
ment aux dispositions de la loi du 17 juin 1874
concernant la votation populaire sur les lois et ar-
rêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de
fixer l'époque où il entrefa en vigueur.



Bundesbeschlnss
betreffend

die Abänderung des Bundesgesetzes über das
Rechnungswesen der Eisenbahngesellschaften.

Die B u n d e s v e r s a m m l u n g
der schweizer i schen E i d g e n o s s e n s c h a f t ,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrathes
Vom 21. März 1891,

beschliesst:

Art. 1. Der Art. 6 des Bundesgesetzes über das
Rechnungswesen der Eisenbahngesellschaften vom
21. Dezember 1883 erhält folgende Fassung:

Die in Art. 640, Absatz 2, des Obligationen-
rechtes enthaltenen Beschränkungen des Stimmrechtes
der Aktionäre finden auf Eisenbahnaktien, welche sich
im Besitze des Bundes oder der Kantone befinden,
keine Anwendung.

Ebenso bleiben die Rechte, welche dem Bund und
den Kantonen in Betreff der Verwaltung gegenüber
einzelnen Eisenbahngesellschaften zur Zeit zustehen,
gewahrt, und es haben auch in Zukunft die Bundes-
behörden die Befugniss, derartige Verhältnisse durch
die Konzessionen oder bei der Prüfung der Statuten
oder der Verträge zu ordnen oder zu genehmigen.

Art. 2. Der Bundesrath wird beauftragt, gemäss
den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni
1874, betreffend die Volksabstimmung über Bundes-
gesetze und Bundesbeschlüsse, die Bekanntmachung
dieses, Beschlusses zu veranstalten und den Beginn
der Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Einstimmige Anträge
der Kominission des Nationalrathes

29. Mai 1891

Bundesbeschluss
betreffend

Ankauf von Aktien der schweizerischen
Centralbahn.

Die Bundesve r sammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsichtnahme einer Botschaft des Bundes-
rathes vom 21. März 1891,

beschliesst:

Art. 1. Dem von dem Bundesrathe mit einem
Konsortium schweizerischer und deutscher Finanz-
institute unterm 5. März 1891 abgeschlossenen Ver-
trage betreffend den Ankauf von 50,000 Aktien der
schweizerischen Centralbahn wird unter dem Vor-
behalt der Annahme des gleichzeitig vorgelegten

Arrêté fédéral
modifiant

la loi fédérale sur la comptabilité des com-
pagnies de chemins de fer.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

après avoir pris connaissance d'un message du
conseil fédéral du 21 mars 1891,

arrête :

Art. 1er. L'article 6 de la loi fédérale du 21 dé-
cembre 1883 sur la comptabilité des compagnies de
chemins de fer, reçoit la rédaction suivante :

Les restrictions du droit de vote des actionnaires,
stipulées à l'article 640, 2° alinéa, du code fédéral
des obligations, ne sont pas applicables aux actions
de chemins de fer en la possession de la Confédé-
ration ou des cantons.

Les droits dont la Confédération et les cantons
sont actuellement investis vis-à-vis des compagnies
de chemins de fer, en matière d'administration, de- .
meurent en vigueur. Des droits analogues pourront
également, à l'avenir, être établis par les autorités
fédérales, soit en les introduisant dans les conces-
sions, soit en approuvant les dispositions y relatives
contenues dans les statuts des compagnies ou dans
des conventions spéciales.

Art. 2. Le conseil fédéral est chargé, conformé-
ment aux dispositions de la loi du 17 juin 1874
concernant la votation populaire sur les lois et ar-
rêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de
fixer l'époque où il entrera en vigueur.

Propositions unanimes
de la commission du conseil national

29 mai 1891.

Arrêté fédéral
concernant

l'achat d'actions du chemin de fer Central
suisse.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

après avoir pris connaissance d'un message du
conseil fédéral du 21 mars 1891,

arrête :

Art. 1er. Le contrat passé le 5 mars 1891 entre
le conseil fédéral et un consortium d'instituts finan-
ciers suisses et allemands, relativement à l'achat de
50,000 actions du chemin de fer Central suisse, est
ratifié, sous réserve d'acceptation de la loi fédérale,
présentée, en même temps, au sujet de la modifi-
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Bundesgesetzes betreffend die Abänderung des Bundes-
gesetzes über das Rechnungswesen der Eisenbahn-
gesellschaften die Genehmigung ertheilt.

Art. 3. Der Bundesrath wird beauftragt, auf
Grundlage der Bestimmungen des Bundesgesetzes
vom 17. Juni 1874, betreffend die Volksabstimmung
über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, die Ver-
öffentlichung dieses Bundesbeschlusses zu veranstalten.

Bundesgesetz
betreffend

die Abänderung des Bundesgesetzes über das
Rechnungswesen der Eisenbahngesellschaften.

Die Bundesver sammlung
der schweizer ischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrathes
vom 21. März 1891,

beschliesst :

Art. 1. Der Art. 6 des Bundesgesetzes über das
Rechnungswesen der Eisenbahngesellscbaften vom
21. Dezember 1883 erhält folgende Fassung:

Die in Art. 640, Absatz 2, des Obligationenrechtes
in Bezug auf das Stimmrecht der Aktionäre ent-
haltenen Beschränkungen und Vorbehalte finden auf
Eisenbahnaktien, welche sich im Besitz des Bundes
oder der Kantone befinden, keine Anwendung.

Ebenso bleiben die Rechte, welche dem Bund
und den Kantonen in Betreff der Verwaltung gegen-
über einzelnen Eisenbahngesellschaften zur Zeit zu-
stehen, gewahrt, und es haben auch in Zukunft die
Bundesbehörden die Befugniss, derartige Verhältnisse
durch die Konzessionen oder bei der Prüfung der
Statuten oder der Verträge zu ordnen oder zu ge-
nehmigen.

Art. 2. Durch diese Gesetzesabänderungen (Art. 1)
\verden auch die Beschränkungen des Aktienstimm-
rechtes betroffen, welche in den zur Zeit in Kraft
•bestehenden Statuten der Eisenbahngesellschaften vor-
gesehen sind.

Art. 3. Der Bundesrath wird beauftragt, gemäss
den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. Juni
1874, betreffend die Volksabstimmung über Bundes-
gesetze und Bundesbeschlüsse, die Bekanntmachung
dieses Gesetzes zu veranstalten und den Beginn der
Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Weiterer Antrag.
Auf die vom Bundesrathe verlangte Ermächtigung

zum Ankauf des gesammten Centralbahnunternehmens
wird zur Zeit nicht eingetreten.

cation de la loi fédérale concernant la comptabilité
des compagnies de chemins de fer.

Art. à. Le conseil fédéral est chargé, conformé-
ment aux dispositions de la loi. du 17 juin 1874
concernant la votation populaire sur les lois et ar-
rêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de
fixer l'époque ou il entrera en vigueur.

Loi fédérale
modifiant

la loi fédérale sur la comptabilité des com-
pagnies de chemins de fer.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

après avoir pris connaissance d'un message du
conseil fédéral du 21 mars 1891,

arrête :

Art. 1er. L'article 6 de la loi fédérale du 21 dé-
cembre 1883 sur la comptabilité des compagnies
de chemins de fer reçoit la rédaction suivante :

Les réserves et les restrictions relatives au droit
de vote des actionnaires, stipulées à l'article 640,
2e alinéa du code fédéral des obligations, ne sont
pas applicables aux actions de chemin de fer en la
possession de la Confédération ou des cantons.

Les droits dont la Confédération et les cantons
sont actuellement investis vis-à-vis des compagnies
de chemins de fer, en matière d'administration, de-
meurent en vigueur. Des droits analogues pourront
également, à l'avenir, être établis par les autorités
fédérales, soit en les introduisant dans les conces-
sions, soit en approuvant les dispositions y relatives
contenues dans les statuts des compagnies ou dans
des conventions spéciales.

Art. 2. La modification apportée à l'article 6 de
la loi précitée (art. 1") s'applique également aux
restrictions du droit de vote des actionnaires stipu-
lées dans les statuts actuels des compagnies de che-
mins de fer.

Art. 3. Le conseil fédéral est chargé, conformé-
ment aux dispositions de la loi du 17 juin 1874
concernant la votation populaire sur les lois et ar-
rêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer
l'époque où elle entrera en vigueur.

Proposition ultérieure.
Il n'est pas entré en matière, pour le moment,

sur l'autorisation, réclamée par le conseil fédéral,
d'acquérir l'entreprise entière du Central suisse.
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Nationalrath.
Sitzmig vom 4. Juni 1891, Morgens 8 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lachencü.

Tagesordnung:
Ankauf von Aktien der schweizerischen

Centralbahn.

Künstt, erster deutscher Berichterstatter der Kom-
mission :

Wir stehen heute vor einer ähnlichen Finanz- und
Eisenbahnoperation, wie im Juni vorigen Jahres. Da-
mals haben Sie den Bund ermächtigt, Prioritätsaktien
der Jura-Simplonbahn zu kaufen. Ich glaube, dass we-
der der Bund, noch die interessirte Bevölkerung jenen
Entscheid zu bereuen hatte, ebensowenig wie die
Fusion. Es steht nunmehr fest, dass die finanziellen
Verhältnisse der Jura-Simplonbahn so sind, wie sie
damals in der bundesräthlichen Botschaft dargestellt
wurden. Und die Verhältnisse der Bahn sind seither
wesentlich bessere geworden. .Es wird ein zweites
Geleise gelegt auf der Linie Villeneuve-Lausanne
und es sind die Züge vermehrt worden. Man ist
nach allen Richtungen den Bedürfnissen des Ver-
kehrs entgegengekommen.

Nachdem das Referendum gegen den Ankauf der
Jura-Simplon-Aktien nicht ergriffen worden war,
durfte der Bundesrath mit Recht annehmen, dass
das Volk mit der offen ausgesprochenen Tendenz
der Verstaatlichung der schweizerischen Eisenbahnen
einverstanden sei, und er musste es gewisser^ assen
als seine Pflicht betrachten, auf dem betretenen Weg
weiter zu schreiten, wenn das unter günstigen Be-
dingungen geschehen konnte.

Die .Gelegenheit zu einem weitern Aktienankauf
bot sich viel schneller als allgemein vorausgesetzt
worden war. Ein deutsch-schweizerisches Finanz-
konsortium hat dem Bundesrath einen grossen Posten
Centralbahnaktien zum Kaufe angetragen, und die
Verhandlungen führten zu einem Vertrag, wonach
jenes Konsortium sich verpflichtet, dem Bund fünfzig-
tausend Aktien der Centralbahn, also die Hälfte des

^ ganzen Aktienbestandes, zu liefern. Der Bundesrath
hat dann noch einen zweiten Vertrag mit der
Direktion der Centralbahn abgeschlossen zum Zwecke
der Erwerbung des ganzen Centralbahnunternehmens.

Ich habe Ihnen über diese zwei Verträge zu
referiren, während Herr Nationalrath Bezzola Ihnen
über das Gesetz betreffend das Stimmrecht den
deutschen Bericht erstatten wird.

Was die Frage der Kompetenz des Bundes zum
Ankauf von Eisenbahnaktien und zur Verstaatlichung
anbetrifft, so ist diese Frage bei Anlass des'Ankaufs
der Jura-Simplon-Prioritätsaktien entschieden worden.
Damals wurden auch die Gründe einlässlich erörtert,
welche für die Verstaatlichung der Eisenbahnen
sprechen. In seiner Botschaft betreffend den Ankauf
der Centralbahn hebt der Bundesrath als Vortheile
der Verstaatlichung noch besonders hervor: die
Möglichkeit der Umgestaltung der Tarife und der
Fahrpläne, die leichtere Geldbeschaffung, sowie Vor-
theile betreffs Ersparnisse und nationale Produktion.
Ich habe dem nur wenig beizufügen. Ich betone
auch heute wieder, dass das wichtigste Verkehrs-

mittel eines Landes nicht einen Spielball in den
Händen von. Finanzgesellschaften bilden darf. Die
Geschichte unserer Eisenbahnen lehrt uns, dass die
Verkehrsbedürfnisse bei solchen Bahnen, welche sich
aus der Umarmung von Finanzgesellschaften nicht
mehr befreien können, wenig Befriedigung finden.
Es ist Ihnen Allen bekannt — um nur auf dieses
eine Beispiel hinzuweisen —, in welchem Zustand
gänzlicher Veraachlässigung sich die Suisse-Occi-
dentale-Bahn im Zeitpunkte der Fusion mit der Jura-
bahn befunden hat.

Die Erträgnisse dieser Bahn waren sehr bedeu-
tende. Allein ein erheblicher Theil derselben floss
in die Taschen eines Finanzkonsortiums, welches sich
nicht stark um die Bedürfnisse des Verkehrs und
um den Zustand der Bahn kümmerte, welches die
Bahn als ein willkommenes Ausbeutungsobjekt be-
trachtete und dem es angenehm erschien, die Bahn
fortwährend in einem Zustand der halben Auflösung
zu erhalten, wo sie zu wenig zum Leben und zu viel
zum Sterben hatte.

Ein Beispiel anderer Art ist in neuester Zeit be-
kannt geworden. Eine neueste Enthüllung, so möchte
ich sagen, die grosses Aufsehen erregt, geht dahin,
dass eine bedeutende schweizerische Eisenbahngesell-
schaft Spekulationen in grossem Stile betreibe und
dass sie einen versteckten Minenkrieg gegen die
Eisenbahnpolitik des Bundes führe, obschon sie staat-
licher Mitwirkung ihre Existenz verdankt. Ich weiss
nicht, was an diesen Enthüllungen und Behauptungen
Wahres ist. Ich denke, der Vertreter des Bundes-
rathes werde uns da^ber Auskunft ertheilen können.

Es gibt dann noon ein Interesse, das die Ver-
staatlichung der Eisenbahnen erfordert, es ist das
ein politisch-nationales Interesse. Ich kann mich
darüber nicht weiter verbreiten, sondern begnüge
mich, darauf hinzuweisen, dass einer der wichtigsten
und bedeutendsten Bahnhöfe der Schweiz in den
Händen einer ausländischen Privatgesellschaft sich
befindet und dass dieses Verhältniss nicht geändert
werden kann ohne Verstaatlichung der Eisenbahnen.

Nun gehe ich über zum Kernpunkt der Vorlage,
zur Preisfrage. Man hört vielfach Stimmen, welche
sagen, das Volk sei durchaus für die Idee der Ver-
staatlichung, allein nicht um jeden Preis. Es werde
sich nicht damit einverstanden erklären, wenn man
eine Bahn zu theuer kaufe und es wird behauptet,
dass der für die Centralbahnaktien bezahlte Preis
ein zu hoher sei. Untersuchen wir, wie es sich mit
diesem Preis verhält. Der Bund bezahlt also per
Aktie eine Rente von 30 Fr. oder eigentlich nur
von Fr. 29. 47, wenn man in Berücksichtigung zieht,
dass mit den Aktien der ganze Coupon von 1891
abgetreten wird, während der Zins der Rententitel
erst vom August d. J. an laufen wird. Der durch-
schnittliche Ertrag in den fünf Jahren von 1885 bis
1889 war Fr. 31.40 per Aktie. Wir haben also
einen Gewinn von Fr. 1. 93. Allein das ist noch
nicht alles. Im Jahre 1889, das allerdings sehr
günstig beeinflusst war durch die Weltausstellung,
wurde für jede Aktie der Centralbahn eine Dividende
von 33 Fr. erzielt, überdies wurden 400,000 Er.
oder 4 Fr. per Aktie auf neue Rechnung vorgetragen
und 500,000 Fr. zur Amortisation verwendet.

Im Jahre 1890 waren die Verhältnisse annähernd
ähnliche ; es konnten wieder Fr. 33 Dividende aus-
bezahlt werden, wiederum wurden Fr. 400,000 auf
neue Rechnung übertragen und Fr. 500,000 zur
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Amortisation verwendet. Es ergiebt sich also in
jedem dieser zwei Jahre ohne die Amortisation ein
jährlicher Ertrag der Aktie von Fr. 37. Der Durch-
schnittsertrag in den Jahren 1885—1889 war Fr. 31.40,
die Differenz beträgt also Fr. 5. 60. Es kann dem-
nach der Reinertrag der Centralbahnaktien um
Fr. 560,000 sinken, ohne dass das Plus von Fr. 1. 93
alterirt wird und es kann die Bilanz sich um
Fr. 750,000 verschlechtern, ehe der Bund irgend
einen finanziellen Schaden erleidet. Es kommt über-
dies noch hinzu, dass wir von den angekauften
Aktien der Jura-Simplon-Bahn einen Nutzen von
Fr. 200,000 beziehen, so dass wir über eine
Reserve von nahezu einer halben Million verfügen
und also nicht zu befürchten ist, dass der Bund
je irgend eine finanzielle Einbusse durch den An-
kauf der Centralbahnaktien erleiden könnte. Wird
der Bund Eigenthümer der Centralbahn, so fällt
auch die Amortisationsquote von jährlich Fr. 500,000
dahin und die verfügbare Summe wird um so viel
grösser. Ich glaube also, der Preis sei für beide
Theile ein annehmbarer ; er ist ein anständiger, aber
der Bund kann dabei bestehen und die Aktionäre
können sich ebenfalls nicht beklagen. Wenn ich
recht berichtet bin, hat man im Schosse des Ver-
waltungsrathes der Centralbahn sogar gefunden, der
Bund bezahle zu wenig, ich glaube aber nicht, dass
das richtig sei ; der Bund bezahlt, was die Aktien
werth sind.

Nun sagt man allerdings, gegen die Rente von
Fr. 29..47 lasse sich so viel nicht einwenden, allein,
wenn der Bund das Kapital zurückzahlen wolle, so
zahle er Fr. 1000 per Aktie und das sei viel zu viel.
Ich denke aber, man wird an diese Rückzahlung
des Kapitals nicht so schnell denken ; der Bund,
wenn er die schweizerischen Eisenbahnen erwirbt,
wird genug zu thun haben mit der successiven Amor-
tisation des Obligationenkapitals und von einer Kün-
digung der Renten wird kaum die Rede sein. Der
Bund hat an einer Kündigung auch gar kein Inter-
esse. Die Rente ist für den Gläubiger eine ewige,
für den Schuldner ist sie kündbar ; dieser letztere
hat also blos dann ein Interesse an der Kündigung,
wenn der Zinsfuss erheblich sinken würde.

Dann hört man weiter allerlei Befürchtungen aus-
sprechen für die Zukunft; man sagt, wenn auch die
Erträgnisse der Centralbahn jetzt sehr günstige seien,
so könne sich das ändern; der steigende Material-
preis, die bedeutende Vermehrung der Züge und die
Vermehrung des Personals, namentlich infolge des
Gesetzes über die Ruhetage der Eisenbahnangestellten
lassen eine Reduktion der Einnahmen befürchten.
Allein alle diese Faktoren haben bereits schon im
Jahre. 1890 sich geltend gemacht und auf die Rech-
nung eingewirkt. Die Materialpreise sind allerdings
erheblich gestiegen, allein, wie Ihnen vielleicht be-
kannt ist, sind die Eisenpreise bereits wieder zurück-
gegangen und auch die Kohlenpreise haben für ein-
mal wenigstens ihren Höhepunkt erreicht und vor-
läufig ist, wie mir von sachverständiger Seite gesagt
wird, eine weitere Steigerung ausgeschlossen. Die
Vermehrung des Personals hat bei der Centralbahn
successive stattgefunden, man hat in dieser Richtung
vorgebaut, so dass also für die Zukunft eine be-
deutende Erhöhung der Ausgaben aus diesen Grün-
den nicht zu befürchten ist. Das Budget für 1891,
wie es vom Verwaltungsrath genehmigt worden ist,
weist denn auch annähernd das gleiche Erträgniss

auf, wie es 1890 sich ergeben hat. — Es wird ferner
hingewiesen auf die in Aussicht stehenden grossen
Bahnhofbauten in Luzern, Basel und Ölten. Es ist
richtig, dass diese Bauten zur dringenden Nothwen-
digkeit geworden sind; allein bei den Bahnhöfen in
Luzern und Basel vertheilen sich die Kosten auf
vier Gesellschaften, und überdies werden sie auf
mehrere Jahre repartirt. Es ist nun ja wahrschein-
lich, dass auch in Bern das Flicken bald wieder be-
ginnen wird; denn dieser Bahnhof entspricht —
wovon wir uns täglich überzeugen können — kaum
den Anforderungen des Verkehrs. Auch noch wei-
tere Bauten werden nöthig sein, wenn der Bund
sich in den Besitz der Centralbahn setzt; er wird
z. B. nicht zögern dürfen, in den nächsten Jahren
ein zweites Geleise von Herzogenbuchsee bis Frei-
burg, oder sogar bis nach Lausanne zu legen, —
die militärischen Interessen erfordern das. Aber
auch bisher schon sind immer die verschiedensten
Verbesserungen am Bahnkörper angebracht und ist
das Budget alljährlich mit Hunderttausenden belastet
worden für Bahnhofbauten, Geleiseanlagen u. s. w.,
ohne dass darunter die Erträgnisse wesentlich ge-
litten hätten.

Dann muss auch gesagt werden, dass die Central-
bahn sich in einem vorzüglichen Zustande befindet;
sie ist sehr gut administrirt und unterhalten. Die
Eichenschwellen sind, wenn ich nicht irre, zum
grössten Theil durch eiserne ersetzt ; auf den Strecken,
wo Steigungen sind, hat man Stahlschienen einge-
legt u. s. w. Die Situation der Centralbahn ist über-
haupt eine einfache und klare. Bauverpflichtungen
bestehen nur in geringem Masse — lediglich in Be-
zug auf die Linie Koblenz-Stein, welche von der
Centralbahn und der Nordostbahn gemeinschaftlich
ausgeführt wird und die auf die Erträgnisse der
Centralbahn, wie ich glaube, nicht von grossem Ein-
flüsse sein wird.

Man befürchtet ferner eine Verminderung der
Einnahmen infolge Erstellung neuer Bahnen, welche
die Centralbahn konkurrenziren könnten. In dieser
Beziehung möchte ich darauf aufmerksam machen,
dass diese neuen Eisenbahnen meistens immer Lokal-
bahnen sein werden, die neue Gebiete für den Ver-
kehr erschliessen und den Hauptbahnen eher von
Vortheil sein als zum Nachtheil ausschlagen werden.

Dann sagt man, der Bund werde sich vor die
Noth wendigkeit gestellt sehen, neue Bahnen zubauen.
Es ist das nicht unmöglich. Ich glaube, er wird
sich dem nicht ganz entziehen können. Jede Thal-
schaft von einiger Bedeutung will ihre eigene Bahn
haben. Wer keine Eisenbahn hat, wird vom Verkehr
getrennt und vereinsamt. Jedoch 'die Haupteisen-
bahnen sind gebaut und was noch zu bauen ist, das
sind Regionalbahnen und der Bund kann dies zu-
geben, ohne dass er dadurch, wenn er Eigenthümer
der Hauptbahnen ist, sich allzu sehr belastet. Ueber-
haupt ist ja die Ansicht eine allgemeine, dass der
Bund die Erträgnisse der Eisenbahnen nicht etwa
verwenden soll für die ordentliche Bundesverwaltung,
sondern dass er die Ueberschüsse, _ soweit sie über
die landesüblichen Zinsen hinausgehen, für die Er-
leichterung des Verkehrs, für Tilgung der Schulden
und für den Ausbau des Eisenbahnnetzes verwenden
soll. Dann wird wiederum gefürchtet, die Einnahmen
könnten sich in Folge geringeren Verkehrs vermin-
dern. Es gibt, sagt man, Zeiten, wo der Verkehr
einen bedeutenden Aufschwung nimmt und andere



Zeiten, wo er zurückgeht. Die letzten Jahre, wird
gesagt, bildeten die Zeit des Aufschwungs, jetzt
kommt die Reaktion. Ich glaube, auch in dieser
Beziehung dürfe man nicht zu schwarz sehen. Der
Aufschwung unserer Eisenbahnen datirt von dem
Zeitpunkt an, wo die Arlbergbahn und die Gotthard-
bahn eröffnet worden sind. Diese grossen inter-
nationalen Linien haben einen gewaltigen Verkehr
auf unser schweizerisches Eisenbahnnetz gebracht
und es ist nicht anzunehmen, dass dieser inter-
nationale Verkehr sich vermindern werde. Ich glaube
im Gegentheil, er werde sich ganz bedeutend stei-
gern. Die Verbindung mit dem Orient ist ja kaum
erst hergestellt und ich denke, es werde eine Zeit
kommen, wo die Räuber den orientalischen Eisen-
bahnen weniger gefährlich sein werden und wo sich
ein grossartiger Verkehr zwischen dem Orient und
dem Occident entwickeln wird. Wir haben also vom
Mittelmeer her durch den Gotthard einen immer
grösseren Verkehr zu erwarten, so dass eine starke
Abnahme des Verkehrs, auch wenn eine theilweise
Stockung der Geschäfte eintreten sollte, nicht voraus-
zusehen ist. Wir haben ja die Erfahrung machen
können, dass von zehn zu zehn Jahren der Verkehr
immer wieder sich hebt. Wenn auch einzelne Jahre
des Rückgangs kommen, so geht es doch im ganzen
immer und stetig vorwärts. Man muss einiges Ver-
trauen in die Zukunft haben.

Wenn Sie die Gentralbahn erwerben wollen,
werden Sie es auf keinem ändern Wege thun können,
als auf demjenigen, welchen Ihnen heute der Bundes-
rath einzuschlagen vorschlägt. Sie könnten im Jahre
1898 den Rückkauf ankündigen und es müsste dann
der Rückkauf stattfinden auf Grundlage des durch-
schnittlichen Ertrages der vorangegangenen zehn
Jahre. Nun befinden wir uns bereits im vierten Jahre
dieses Rückkaufstermines. In den drei ersten Jahren,
1888, 1889 und 1890 belief sich der Reinertrag auf
11,235,000 Fr. oder per Jahr durchschnittlich auf
3,745,000 Fr., per Aktie auf 37 Fr. 50. Das Jahr
1891 wird annähernd den gleichen Ertrag ab-
werfen wie die vorangegangenen drei Jahre. Es ist
also sicher vorauszusehen, dass der durchschnittliche
Ertrag der zehn Jahre von 1888 bis 1897 sich höher
belaufen würde, als auf den Betrag der Rente von
29 Fr. 47, die wir jetzt für die Centralbahnaktien
zahlen.

Wir empfehlen Ihnen also den Ankauf der
50,000 Stück Centralbahnaktien. Dagegen beantragen
wir Verschiebung des Ankaufes der ganzen Central-
bahn. Mehrere Mitglieder der Kommission hätten
gerne auch heute schon Hand zum Ankauf der
Centralbahn geboten. Allein um eine Einigkeit in
der Kommission zu erzielen und Schwierigkeiten zu
überwinden, haben auch sie dann Hand geboten
zur Verschiebung der Behandlung des vom Bundes-
rath mit dem Direktorium der Centralbahn abge-
schlossenen Vertrages. Die Gründe für diese Ver-
schiebung sind folgende: Einmal wurde verlangt,
dass man die Organisation des Bundesbetriebes der
Eisenbahnen in dem Moment feststelle, wo man
ein schweizerisches Eisenbahnnetz ankaufe, wo man
eine Eisenbahn verstaatliche. Nun wäre es absolut
unmöglich gewesen, in dieser Session ein derartiges
Organisationsgesetz zu berathen. Die Meinungen über
die Organisation des Betriebes gehen ziemlich weit
auseinander. Die Erklärungen, welche der •Bundes-
rath in seiner Nachtragsbotschaft gegeben hat und

die Vorschläge, die er dort tur die Organisation des
Bundesbetriebes macht, haben allerdings wesentlich
beruhigt, aber sie genügen noch nicht. Es wird gut
sein, wenn man diese Frage nach allen Richtungen
genau prüfen kann, wenn namentlich auch der
Bundesrath sich noch ganz einläßlich damit befaßt.
Dann ist in der Kommission gewünscht worden, dass
man nur schrittweise vorgehe. Gebt uns, sagte ein
Mitglied der Kommission, gebt uns auch Zeit, dass
wir nachkommen können. Macht zwei Schritte für
das, was Ihr in einem Schritt machen wollt! Geht
etappenweise vor. Endlich mussten wir zur Ver-
schiebung stimmen wegen der Befürchtungen, welche
man in der Westschweiz in Bezug auf den Simplon
hegt. Es besteht in der Westschweiz das unberechtigte
Misstrauen, dass wenn der Bund einmal Herr der
Centralbahn sei, er sich wenig mehr um den Simplon
kümmern werde. Ich denke, wenn nicht an der
Spitze der Jura-Simplon-Bahn ein Mann mit weitem
Blick und grosser Energie stünde, würde man über-
haupt gegenwärtig nicht vom Simplon sprechen.
Diese Frage wäre für längere Zeit aus Abschied und
Traktanden gefallen, und man dürfte deshalb auch
von Seite der Westschweiz mit grösserem Vertrauen
in die Zukunft blicken. Meine Herren, der Simplon
wird gebaut werden. Ich glaube keine Indiskretion
zu begehen, wenn ich hier wiederhole, was der
Herr Vorsteher des Eisenbahndepartements mir vor
einigen Wochen gesagt hat. Herr Bundespräsident
Welti sagte mir: Die Westschweiz setzt die grössten
Hoffnungen auf den Durchstich des Simplon. Sie
betrachtet die ununterbrochene Schienenverbindung
zwischen dem Becken des Leman und Italien als
ihr vitales Interesse, und wenn die Eidgenossenschaft
diese Anstrengungen nicht unterstützen oder gar
hindern würde, so könnte daraus für unser Vater-
land in einem gegebenen Momente eine grosse poli-
tische Gefahr erwachsen.

Ebenso unbegründet als das Misstrauen des
Westens sind die Befürchtungen, welche man von
anderer Seite aus ausspricht und die dahin gehen,
der Bund solle den Simplon selbst bauen. Nein,
meine Herren, das wird der Bund nicht thun. Der
Bund wird an den Simplon den gleichen Beitrag
leisten, den er an den Gotthard geleistet hat, den
er auch' an einen östlichen Alpenpass leisten wird,
den gesetzlich zugesicherten Beitrag von 41/a
Millionen und nicht mehr. Aber der Bund fördert
indirekt den Simplon dadurch, dass er sich überhaupt
bei der Jura-Simplonbahn betheiligt hat, wodurch
der Kredit derselben gestiegen ist und in Folge
dessen auch die Finanzirung des Simplonunter-
nehmens eine leichtere sein wird. Ich glaube auch,
dass die Finanzirung möglich sei, ohne dass der
Bund dabei direkt mitwirkt. Es sind dazu alle Aus-
sichten vorhanden.

Nun, meine Herren, glaube ich, dass der Simplon
bald einmal in nächste Nähe rücken wird. Man wird
sich vielleicht schon in einigen Monaten in der West-
schweiz etwas beruhigen und die Situation anders
anschauen als heute, und wenn dann auch noch das
Schweizervolk dem Ankauf der 50,000 Centralbahn-
aktien seine Zustimmung gibt, so steht es ja dem
Bundesrathe frei, die Bundesversammlung einzube-
rufen, um auch über den Ankauf des ganzen Unter-
nehmens zu entscheiden, und ich denke, dass ein
Geschäft von dieser Wichtigkeit gegebenen Falls



wohl eine ausserordentliche Einberufung der Bundes-
versammlung rechtfertigen werde.

Ich will nun noch von zwei Sachen sprechen
zum Schluss, von der Fusion zwischen Jura-Simplon-
und Gentralbahn. Es ist ein Fusionsprojekt aus-
gearbeitet worden von einem Finanzkonsortium.
Man muss ja sagen, dass diese Fusion grosse Vor-
theile bieten'würde. Die Ersparnisse sind von dem
Konsortium zu 700,000 Fr. per Jahr veranschlagt.
Allein dieses ganze Projekt ist dem Bundesrathe bis
jetzt nicht offiziell mitgetheilt worden und auch nicht
den Direktionen der beiden Bahngesellschaften. Es
ist das eine Privatarbeit. Wenn dieses Fusions-
projekt weiter gedeihen sollte, so werden die Bundes-
behörden endgültig darüber zu entscheiden haben,
und sie müssen sich alle Vorbehalte in dieser Richtung
machen. Dann ist gesagt worden, der Bundesrath
gehe darauf aus, die Nordostbahn-Aktien herabzu-
drücken, die Nordostbahn so billig als möglich zu
kaufen und damit die Uebernahme der Jura-Simplon-
und Centralbahn zu decken. Nun glaube ich, es
könne keine unberechtigtere Voraussetzung geben
als diese. Was die Jura-Simplonbahn anbetrifft, so
ist der Beweis geleistet, dass der Bund nicht zu viel
dafür bezahlt hat, und was die Centralbahn betrifft,
so ist der Preis ebenfalls ein annehmbarer und werden
wir wahrscheinlich schon binnen ein bis zwei Jahren
die gleiche Erfahrung machen, wie bei der Jura-
Simplonbahn, dass die Berechnungen und Voraus-
setzungen des Bundesrathes zuverlässige und gewissen-
hafte sind. Der Bundesrath wird ja auch die Nord-
ostbahn seiner Zeit ankaufen; er hat mit dieser be-
ginnen wollen ; Sie wissen, warum die Verhandlungen
scheiterten. Der Bund wird froh sein, wenn er auch
die Nordostbahn unter ebenso günstigen Bedingungen
kaufen kann, wie er die Jura-Simplon- und die
Gentralbahn erwirbt. Aber ich glaube, es würde
Niemandem möglich sein, heute ein bestimmtes
Rentabilitätsgutachten über die Nordostbahn auszu-
arbeiten, die Rentabilität festzustellen, wie sie sich
gestalten wird nach Vollendung der zahlreichen in
Bau begriffenen Linien. Das Netz der Nordostbahn
ist ein ausserordentlich verkehrreiches; wir haben
Zürich, das mächtig aufstrebende, haben Winterthur
mit seiner grossartigen Industrie, den See mit seinen
blühenden Dörfern und Städten; das sind Verkehrs-
faktoren von der grössten Bedeutung und die werden
sich immer wieder geltend machen. Aber eine
momentane Einbusse der kilometrischen Einnahmen
muss sich ja einstellen, wenn alle die neuen Linien
auf einmal erstellt werden. Ich glaube, es sei auch
gut, wenn wir hier in Bezug auf den Eisenbahnankauf
dem Sprichwort folgen : Chi va piano va sano : Gehen
wir langsam vor aber mit Sicherheit; kaufen wir
eine Bahn um die andere ; konsolidiren wir jeweilen,
was wir angekauft haben, und dann gehen wir wieder
weiter. Es ist ja nicht gesagt, dass der ganze Ankauf
in zwei oder drei Jahren bewerkstelligt werden müsse ;
wenn wir in einem halben Dutzend Jahre dazu
kommen, die schweizerischen Eisenbahnen zu ver-
staatlichen, so wird das schon ein grosses Werk sein.
Darauf wird auch Niemand ausgehen, die Aktionäre
zu plündern ; es ist das nicht die Aufgabe des Staates ;
der Staat soll für die Bahnen bezahlen, was sie werth
sind, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Ich
habe die Ueberzeugung, dass je weiter wir den
Ankauf der Centralbahn hinausschieben, desto höher
der Preis sich stellen wird, und wenn von der

Bundesversammlung oder vom Volke der Ankauf
der Centralbahnaktien abgelehnt werden sollte, so
werden noch allerlei Ueberraschungen möglich sein.
Ich glaube, für den Bund wird es vortheilhaft sein
jetzt, da sich die Gelegenheit bietet, zuzugreifen ; sonst
wird man das später wieder bereuen. Ich denke,
wer wirklich die Verstaatlichung will, muss den vor-
gelegten Vertrag genehmigen. Die Kommission be-
antragt Ihnen einstimmig, auf den Bundesbeschluss
betr. Ankauf von 50,000 Gentralbahnaktien einzu-
treten, dagegen die Berathung des Vertrages betr.
den Ankauf des ganzen Gentralbahnnetzes zu ver-
schieben.

M. Stockmar, rapporteur français de la com-
mission :

Nous venons vous recommander l'adoption du
projet du conseil fédéral concernant l'achat de
50,000 actions du Central. Votre vote ne fera que
consacrer une opinion qui n'a plus de contradic-
teurs et pourra faire présumer que la question du
rachat est résolue. Mais d'où vient que le projet
du conseil fédéral sur le rachat ait fait l'objet ces
derniers temps de polémiques passionnées et que
les adversaires n'aient pas attendu la décision des
chambres sur la question de rachat partiel posée
aujourd'hui pour préparer leur campagne ? C'est que
chacun comprend qu'il s'agit de faire maintenant
un pas décisif. Une fois que ce pas décisif sera fait,
non seulement il ne sera plus possible de revenir en
arrière, mais la force des choses nous poussera jus-
qu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'achat du réseau
tout entier. L'année dernière, lorsque vous avez dé-
cidé l'achat des actions du Jura-Simplon, qu'avez-
vous fait autre chose que de voter le principe du
rachat? Ce n'était pas un placement de fonds, puis-
qu'il a fallu emprunter; ce n'était pas davantage
une spéculation, puisque la Confédération n'est pas
un banquier ; — et d'ailleurs, les pouvoirs du pays
n'ont pas pour mission de se livrer à pareille opé-
ration; — ce n'était pas non plus pour le bon
plaisir de diminuer de 80,000 francs de rente les
ressources de son budget que le peuple a ratifié
cette acquisition. Non, ce que vous vouliez, c'était
donner à la Confédération la haute main dans l'ad-
ministration de la compagnie, afin de la soustraire
aux hasards de la spéculation. En ce qui concerne
l'achat du Central, les circonstances sont bien plus
pressantes encore. En votant l'achat des actions du
Jura-Simplon, vous avez substitué, en renforçant
la prépondérance de la Confédération, l'intérêt gé-
néral à l'intérêt particulier du canton de Berne. Mais
les actions du Central, en quelles mains se trouvent-
elles en ce moment? Le contrat de vente que nous
vous proposons de ratifier répond à cette question.
La plupart des actions du Central ont été acquises
en pays étranger par des sociétés qui se livrent à
la spéculation et sauvegardent avant tout, par con-
séquent, leurs intérêts particuliers, en dirigeant à
leur gré l'administration; elles n'ont d'autres pré-
occupations que de tirer le plus d'argent possible,
sans tenir aucun compte des besoins publics.

S'il existait sur un coin du territoire suisse une
servitude d'un passage militaire au profit d'un
pays étranger, aucun sacrifice ne semblerait trop
lourd pour la racheter. Aujourd'hui, il s'agit d'une
servitude tout aussi humiliante que nous avons à
racheter. Nos chemins de fer ne nous appartiennent
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plus. Il faut les reprendre puisque l'occasion s'en
présente. Il serait superflu d'énumérer les avantages
qui résulteraient pour le peuple du fait que les che-
mins de fer suisses dépendraient de la Confédé-
ration au lieu de dépendre d'un syndicat in-
ternational. Je voudrais simplement examiner
parmi les objections celles qui peuvent prétendre
à être sérieuses. Et, tout d'abord, le prix d'achat.
On dit que la Confédération paie trop cher ; on le
disait déjà en 1883; aujourd'hui, on demande une
consultation de spécialistes de toutes espèces. Les
banquiers, dans l'exercice de leur exploitation pri-
vée, donnent la main aux partisans de l'expropria-
tion, aux révolutionnaires.

C'est par dizaine de millions que se chiffrent les
déficits de la Confédération, dit-on. Je ne discuterai
pas ce chiffre; les chiffres disent tout ce que l'on
veut. Je ne prendrai pas pour base non plus les
cours de la bourse. A l'époque ou les chemins de
fer étaient dans un grand nombre de mains, ces
cours présentaient des garanties ; mais ces garanties
sont maintenant déterminées par des facteurs qui
échappent à notre appréciation. Le seul facteur ir-
récusable, c'est le rendement, à condition toutefois
que la comptabilité soit sévèrement contrôlée. Or,
depuis 1888, c'est-à-dire depuis la première année
de la période décennale qui doit servir • de base
pour effectuer le rachat du Central, le rendement a
été chaque année supérieur pour chaque action à
30 francs; la moyenne a été de 37 fr. 50. Existe-t-il
des motifs pour admettre que le rendement futur
sera inférieur au rendement actuel ? On dit que l'a-
venir est incertain, on nous menace d'une crise éco-
nomique prochaine provoquée par l'élévation des
tarifs douaniers. Ce ne sont pas là les seules con-
sidérations qu'on peut invoquer. Nous prenons
les faits tels qu'ils sont, non pas tels qu'ils pour-
raient être. On pourrait avancer de toutes aussi
bonnes raisons pour établir que le trafic actuel se
développera. Pourquoi les pessimistes ne disent-ils
pas aussi qu'il y aurait possibilité à ce que, dans
l'avenir, les ballons viennent ruiner complètement
l'industrie des chemins de fer. En second lieu, on
objecte des dépenses nouvelles que le Central serait
forcé de faire, par exemple l'agrandissement de cer-
taines gares et l'établissement d'une deuxième voie
sur quelques lignes. Quant à l'agrandissement des
gares, les dépenses y relatives se répartissent sur
plusieurs compagnies et il est évident que si la né-
cessité d'établir de secondes voies s'impose, le trafic
sera augmenté, ce qui implique une augmentation
parallèle du rendement. On parle aussi de l'augmen-
tation des dépenses qui ne manquera pas de résul-
ter de la hausse des prix provenant de la loi sur
le repos des employés le dimanche; l'augmentation
du personnel en effet en sera la conséquence natu-
relle. Il est vrai que cette majorisation grèvera for-
tement le budget de la Confédération; mais elle
existait déjà en 1890 et n'a pas empêché l'aug-
mentation des recettes. Le budget de 1891, qui n'a
pas été fait pour les besoins de la cause, en a tenu
compte pourtant dans une large mesure. On a cal-
culé la valeur des actions du Central en multipliant
par 27 le produit net moyen de dix années, de-
puis 1888 à 1897; on a pris pour base de ce calcul
le rendement de 1889, qui est de 8,830,000 francs.
A supposer que le prix de la houille ne baisse pas,
ce qui est vraisemblable, il est certain que cette

augmentation des dépenses peut très facilement être
compensée, d'abord par la conversion des obliga-
tions, ensuite par des économies faciles à réaliser
dans l'exploitation, sans parler de l'annuité de
700,000 francs au moins que la compagnie verse
pour l'amortissement et le fond de réserve. Il y a
donc toute probabilité qu'il y aura sinon majorisa-
tion, tout au moins maintien du rendement actuel.
L'action du Central est de toutes les valeurs la
moins aléatoire. La compagnie a un trafic qui ne
peut pas être compromis ; elle relie le Nord au Süd,
l'Est à l'Ouest; elle n'a donc aucune concurrence
à craindre.

Certains disent : « Les garanties que vous cher-
chez, vous pouvez les créer sans courir aucun
risque en augmentant les compétences du conseil
fédéral. Nous sommes prêts à voter cette loi pro-
tectrice et à donner à la Confédération des armes
qui lui manquent. C'est une illusion. Le contrôle
ne produit pas les mêmes résultats que la respon-
sabilité. Nous ne voulons pas augmenter les tracas-
series, mais servir le public. Le contrôle devient
facilement doctrinaire.

Rien ne vaut mieux que l'expérience journalière,
la pratique du métier. Un seul exemple montrera
la différence des deux systèmes. Si les chemins de
fer appartenaient de droit à la Confédération, la loi
que vous avez votée récemment, laquelle accorde
une réduction considérable des jours de travail,
n'aurait pas, cela est certain, pour conséquence
corollaire une réduction du salaire des employés.
L'on dirait autant de l'expropriation. Le principal
défaut de la loi sur l'expropriation, c'est qu'elle
n'existe pas. Il y a un aléa auquel la Confédéra-
tion ne peut s'exposer. Nous raisonnons sur des
données connues et l'on nous propose de les
échanger contre le pur hasard. D'autres ont com-
pliqué la question de scrupules constitutionnels,
comme si les clauses du rachat avaient été introduites
sans rime ni raison. Il suffira de relire à cet égard
le rapport de 1851. On y verra qu'à cette époque
le conseil fédéral unanime, la majorité du conseil
national et aussi la minorité par l'organe de M.
Escher, c'est-à-dire l'Assemblée fédérale tout entière
reconnaissait formellement les compétences de la
la Confédération, son droit de construire et d'ex-
ploiter des chemins de fer. Il n'est pas possible
que ces hommes qui ont fait la constitution de 1848
n'en connaissent plus trois ans après le sens. Nous
n'en sommes du reste pas encore là. Il ne s'agit
pas de remettre l'exploitation à la Confédération.

Plusieurs membres de la commission auraient
volontiers suivi le conseil fédéral jusqu'au bout, c'est-
à-dire voté l'achat immédiat du Central. Ils se sont
inclinés devant ceux qui préfèrent l'achat à dose
homéopathique et se sont contentés d'un acompte.
Mais c'est précisément pour cette raison que la com-
mission a compris la nécessité de fortifier la situa-
tion de la Confédération dans l'administration des
compagnie. C'est pour ces motifs que je vous re-
commande le projet de loi qui supprime en faveur
de la Confédération les restrictions à l'égard du droit
de vote des actionnaires. Cette mesure est d'un in-
térêt public. On a présenté diverses objections. On
a parlé de privilèges, alors qu'on sait bien que les
compagnies vivent de privilèges, distribuent des di-
videndes sur des fonds qu'on devrait consacrer
à l'amortissement; elles ont la prétention d'empêcher
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l'état de faire valoir ses droits ; l'article 640 est une
pure fiction. On voudrait que la Confédération se
laissât majoriser par les spéculateurs. Cet ajourne-
ment de l'achat du Central auquel nous avons con-
senti à regret offre cependant des avantages. Il
permet d'étudier à loisir le mode d'exploitation des
futures chemins de fer fédéraux. La commission a
constaté avec satisfaction que l'entente est certaine.
Bien que la formule définitive ne soit pas encore
trouvée. Les uns céderont quelque chose à cette
force centrifuge qui domine notre vie politique, les
autres au besoin d'unité; l'Assemblée fédérale re-
cherchera les éléments, de la formule avec soin.
Quand elle les aura trouvés, on ne comprendra
plus qu'une œuvre aussi féconde ait rencontré
d'aussi obstinées résistances. Au lieu d'être le jouet
de spéculations, le chemin de fer sera un élément
de prospérité pour le pays; l'excédent des recettes
contribuera à améliorer le trafic et le personnel; ce
sera là une œuvre d'utilité nationale pour l'accom-
plissement de laquelle il serait d'un grand exemple
que nous puissions nous tendre la main.

C'est pour ces motifs qu'au nom de la com-
mission, je vous recommande l'entrée en matière
sur les deux projets connexes qui vous sont pré-
sentés.

Beezola, zweiter deutscher Berichterstatter der
Kommission :

Es liegt im Sinne Ihrer Kommission, dass die
Eintretensfrage in Bezug auf die beiden vom hohen
Bundesrath vorgelegten Projekte erledigt werde, und
es ist mir die Aufgabe zu Theil geworden, über
das zweite Projekt « Abänderung des Bundesgesetzes
über das Rechnungswesen der Eisenbahngesellschaften»
zu referiren.

Der Art. 640 des schweizerischen Obligationen-
rechts spricht sich folgendermassen aus :

« Die Aktionäre üben ihr Stimmrecht in der Gene-
ralversammlung nach Verhältniss der Zahl der in
ihrem Besitze befindlichen Aktien aus. Jeder Aktionär,
auch wenn er nur eine Aktie besitzt, hat eine
Stimme.

Vorbehalten bleibt der Gesellschaft, durch ihre
Statuten die Stimmenzahl der Besitzer von mehreren
Aktien zu beschränken. Keinesfalls darf ein eineelner
Aktionär mehr als den fünften Theil der sämmtlichen
vertretenen Stimmrechte in sich vereinigen. "

Die im zweiten Absatz dieses Art. 640 ausge-
drückte Beschränkung hat den Sinn, dass man im
Interesse des öffentlichen Wohles, im Interesse des
Staates, wenn ich so sagen darf, den Kleinaktionär,
allgemein ausgedrückt den kleinen Kapitalisten, be-
schützen und verhüten will, dass er eine Beute der
grösseren Kapitalagglomeration, der grossen Kapi-
talisten werde ; denn dies wäre ganz natürlich
der Fall, wenn ein einzelner Kapitalist mehr als die
Hälfte aller Aktien erwerben und für jede derselben
ein volles Stimmrecht ausüben könnte. In diesem
Falle wäre er der Alleinherrscher in der Gesellschaft
und das Recht der Kleinaktionäre wäre ein voll-
ständig illusorisches. Dies darf im Interesse des
öffentlichen Wohles nicht geschehen.

Nun fragt es sich heute : Wie steht es aber, wenn
nicht ein Privatkapitalist einegrosseZahl Aktien erwirbt,
sondern wenn der Staat, ein Kanton oder der Bund,
es ist ; soll in diesem Falle die Beschränkung des
Art. 640 ebenfalls eintreten oder soll dies nicht der

Fall sein ? Es ist klar, dass die Erwägung, welche
zur Aufstellung der Beschränkung im Obligationen-
recht führte, dass nämlich der kleine Kapitalist zu
schützen sei, selbstverständlich beim Staate nicht
zutrifft. Der Staat ist ja der Wächter des öffentlichen
Wohles und hat infolge dieser Aufgabe den kleinen
Mann gegenüber dem grossen zu beschützen, so
dass es also keinen Sinn hätte, ihn im Stimmrecht
ebenfalls zu beschränken. Es gilt dies selbstverständ-
lich schon im allgemeinen, in hervorragendem Masse
aber in Bezug auf Eisenbahngesellschaften, indem
die Eisenbahnen mit dem öffentlichen Wohl und
Wehe im engsten Zusammenhange stehen und der
Staat, wenn er sich in den Besitz der Mehrheit der
Aktien einer Bahngesellschaft setzt, dies lediglich
im Interesse des öffentlichen Wohles und des Ver-
kehrs thut. Wollte man also die Beschränkung im
Stimmrecht, die gegenüber Privatkapitalisten Sinn
hat, auf den Staat ausdehnen, so würde man dem
Sinne des Gesetzes geradezu zuwiderhandeln, man
würde die ratio legis, wie die Juristen sagen, direkt
auf den Kopf stellen. Es ist desshalb prinzipiell ge-
boten und richtig, im Augenblicke, da wir Eisenbahn-
aktien zu erwerben im Begriffe sind, mit der aus-
gesprochenen Absicht, die öffentlichen, volkswirt-
schaftlichen Interessen des Volkes zu wahren, die
Beschränkung im Stimmrecht gegenüber dem Staate
aufzuheben.

Es ist dieses Prinzip übrigens nicht neu, sondern
durch Beschlüsse der Bundesversammlung bereits
mehrfach sanktionirt worden. Bei Aufstellung des
Gesetzes über das Rechnungswesen der Eisenbahnen
nahmen Sie einen Art. 6 auf, der folgendermassen
lautet: «In Abweichung von den Vorschriften dés
Obligationenrechts bleiben die Rechte, welche dem
Bund und den Kantonen in Betreff der Stimmbe-
rechtigung und der Verwaltung gegenüber einzelnen
Eisenbahngesellschaften zur Zeit zustehen, gewahrt
und es Haben auch in Zukunft die Bundesbehörden
die Befugniss, derartige Verhältnisse durch die Kon-
zessionen oder bei der Prüfung der Statuten oder
der Verträge zu ordnen oder zu genehmigen. » Es
haben also die Bundesbehörden den Grundsatz auf-
gestellt, dass die Rechte der Kantone in Bezug auf
das Stimmrecht gewahrt bleiben sollen d. h. dass
denselben für jede in ihrem Besitz befindliche Aktie
eine Stimme zukomme.

Ferner haben Sie am 5. April 1889 bei Anlass
der Genehmigung der Statuten der fusionirten Jura-
Bërn-Luzernbahngesellschaft einem Artikel ihre Zu-
stimmung ertheilt, der das Recht der Aktionäre zur
Stimmabgabe beschränkt, wobei aber beigefügt ist:
«mit Ausnahme des Kantons Bern, welcher von
dieser Beschränkung nicht betroffen wird.» Sie haben
also auch hier einen Kanton von der Beschränkung
im Stimmrecht ausgenommen. Sie haben im weitern
am 19. Dezember 1889 bei Genehmigung der Kon-
zessionsübertragung an die Jura-Simplonbahn den
Artikel 15 der Statuten in folgender Fassung ange-
nommen : «Aktien, welche im Besitz des Bundes
oder der Kantone sind, werden von dieser Be-
schränkung nicht betroffen.» Es handelt sich nun
heute darum, diesen Grundsatz in Bezug auf Eisen-
bahngesellschaften in allgemeiner Form zu nor-
miren.

Abgesehen von diesem mehr prinzipiellen Stand-
punkt, ist in Bezug auf die Nothwendigkeit und
Zweckmässigkeit der heute vorliegenden Gesetzes-
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novelle vom Opportunitätsstandpunkt aus noch fol-
gendes zu sagen:

Der Ankauf von Aktien einer Eisenbahngesellschaft
seitens des Staates hätte selbstverständlich gar keinen
Sinn, wenn diese Beschränkung des Stimmrechts bei-
behalten würde; denn die Tendenz, welche unsere
Behörden beim Ankauf leitete, käme dann gar nicht
zur Geltung. Wenn dein Bunde nur das nämliche
Stimmrecht zukäme, wie einem Privataktionär, so
würden wir selbstverständlich keine Aktien kaufen;
denn wir thun dies nicht, um eine Spekulation oder
Kapitalanlage zu machen, sondern in der ausge-
sprochenen Absicht, in der Verwaltung der Bahn
ein entscheidendes Wort in die Waagschale legen,
ja überhaupt die Geschicke der betreffenden Bahn
leiten zu können.

Ferner noch eines. Würden Sie auf die vor-
liegende Gesetzesnovelle nicht eintreten, so würden
Sie den Staat in Bezug auf sein Aktienstimmrecht
faktisch schlechter stellen, als die Privataktionäre.
Es ist ja ein offenes Geheimniss, dass die in Art. 640
aufgestellte Beschränkung sehr leicht umgangen werden
kann und auch umgangen wird. Der einzelne Gross-
aktionär stellt einfach eine Anzahl Strohmänner an,
die sich mit seinen Aktien an der Generalversammlung
präsentiren, sodass er sein Stimmrecht voll und ganz
ausüben kann. Der Staat könnte selbstverständlich
von dieser Hinterthüre nicht Gebrauch machen;
denn sonst würde er etwas Unmoralisches begehen
und zu einer Umgehung eines von ihm selbst auf-
gestellten Gesetzes Hand bieten. Davon kann selbst-
verständlich keine Rede sein. Sie würden also, wenn
Sie die Beschränkung des Stimmrechts für den Staat
beibehalten würden, denselben faktisch schlechter
stellen als den Privataktionär.

Alle die angeführten Gründe scheinen mir absolut
durchschlagender Natur zu sein, und ich empfehle
Ihnen desshalb Namens der Kommission, gleichzeitig
mit dem Eintreten auf den Beschluss betreffend den
Ankauf von 50,000 Centralbahnaktien, auch das Ein-
treten auf den Beschluss betreffend Abänderung des
Bundesgesetzes über das Rechnungswesen der Eisen-
bahngesellschaften zu beschliessen.

Der Präsident bemerkt, dass, falls kein Gegen-
antrag gestellt werde, die Diskussion über die Ein-
tretensfrage sich auf beide Bundesbeschlüsse erstrecke,
dagegen werde selbstverständlich die Abstimmung
eine getrennte sein.

M. Richard :
La discussion venant de s'élargir et portant en

même temps sur deux projets de loi je me crois
autorisé à attirer votre attention sur le second pro-
jet qui, à mes yeux, a une portée juridique et mo-
rale très étendue. Ce projet me semble en contra-
diction absolue avec plusieurs des règles de droit
que l'assemblée fédérale a posées jadis dans le Code
fédéral des obligations. Nous ne pouvons pas le
laisser passer sans formuler d'énergiques réserves
de principe, afin que cette loi ne puisse pas cons-
tituer un précédent à l'avenir ni servir de justifica-
tion à des innovations de même nature.

Dans le sein de la commission je n'ai pas voté
contre ce projet de loi, mais je me suis abstenu et
j'ai donné les motifs de ma conduite. Je suis par-
tisan de l'œuvre de la nationalisation des chemins

de fer, je suis favorable à l'acquisition de cinquante
mille actions du Central suisse. Je pense qu'il est
légitime de procurer à la Confédération une influence
proportionnée à l'importance de la portion du ca-
pital qu'elle acquiert ; mais où je me sépare de mes
collègues, c'est sur la manière d'arriver à ce ré-
sultat, sur le choix des moyens à employer pour
atteindre un pareil but.

La situation créée par l'achat d'actions par la
Confédération ne serait pas nouvelle; nous voyons
souvent des quantités considérables d'actions con-
centrées entre les mains d'un seul titulaire; c'est
une banque, un établissement financier, une admi-
nistration publique, un canton même, qui détient
beaucoup de titres. A l'assemblée générale des so-
ciétés, comment procèdent les gros porteurs? Ils
répartissent leurs titres entre les mains de quelques
amis et chacun de ceux-ci vote séparément.

Ce procédé est courant! Est-il absolument légal?
J'incline à le croire, car nous sommes ici en pré-
sence de titres au porteur et, d'après le principe
qui régit ceux-ci, il est incontestable que le pro-
priétaire de titres au porteur concède un droit,
momentané du moins, à ceux qui doivent le repré-
senter à l'assemblée générale. Ce procédé expose
le propriétaire véritable à certains risques, cela est
possible, mais au point de vue juridique l'opération
peut être considérée comme juste. En est-il de même
au point de vue de la correction et des convenances?
Nous pouvons laisser à la délicatesse de conscience
de chacun le soin de résoudre cette question. Pour
ma part, j'estime que le conseil fédéral a été bien
inspiré en ne voulant pas user de ce procédé; il
courrait certainement des chances en répartissant
les titres à des individualités privées.

J'estime que la Confédération a raison de ne
pas employer ce procédé; il est plus loyal et plus
net de se présenter à l'assemblée des actionnaires
le visage découvert et sans subterfuge.

Mais si l'on a eu raison de repousser cette ma-
nière d'agir, je crains que l'on ne soit tombé dans
une autre erreur plus considérable. Je me permets
de signaler la contradiction qui, selon moi, existe
entre le projet de loi qui vous est proposé et les
principes qui sont délimités dans le Code fédéral
des obligations. On demande de modifier en faveur
de cet être spécial qui s'appelle l'État, le régime
du droit édicté par le Code fédéral des obligations.
On veut changer l'article 640, qui dit que chaque
actionnaire a droit à une voix par action, mais qui
pose une limite au nombre de voix dont peut dis-
poser un seul actionnaire. L'article 640 ne veut pas
que plus d'un cinquième des droits puisse être ab-
sorbé par un seul actionnaire. L'application de cet
article gênerait singulièrement le conseil fédéral et
le département des chemins de fer. Voilà l'embarras !
On imagine pour en sortir de change«: l'article 640
et de créer, pour l'État, une situation privilégiée
dans ses rapports avec les actionnaires. Ce sont là
des procédés qui ne résistent pas à l'examen; il
n'est pas nécessaire d'être grand clerc pour recon-
naître qu'ici le projet du conseil fédéral procède
d'une confusion véritable de deux espèces de droits
distincts. On ne peut pas confondre le droit public
et le droit privé. En achetant des actions, la Con-
fédération fait un acte de particulier, elle agit comme
vous et moi et commet un acte de personnalité ci-
vile privée ; si elle demande à participer à Tassera-
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blée générale des actionnaires, elle se place sur le
même terrain que ces derniers. Si la Confédération
veut pénétrer dans la société du Central, elle doit
en accepter les statuts, c'est-à-dire le contrat d'as-
sociation, les lois générales des associés entre eux.
Il n'est pas permis à l'un des membres de changer
la substance du contrat; par conséquent la Confé-
dération doit se soumettre au régime statutaire de
la société. Si ce régime limite le nombre de voix
d'un seul actionnaire, c'est dans le but d'empêcher
l'influence exagérée d'un seul porteur. Les statuts
ont posé cette limite, encouragés par le Code fé-
déral des obligations, qui, dans une pensée supé-
rieure d'intérêt et de protection des petits capita-
listes, a voulu sauvegarder leur liberté complète et
mettre les petits actionnaires à l'abri des coups d'au-
torité et des majorisations de la bourse.

Aujourd'hui, toutes ces considérations disparais-
sent ; l'État veut changer et bouleverser tout le sys-
tème, et il le fait unilatéralement, c'est-à-dire par
sa propre volonté : « Sic volo sic jubeo ». Pour
changer l'organisation juridique du Central, on au-
rait dû soumettre la question aux actionnaires, ques-
tionner la société, etc. On ne l'a pas fait; la Con-
fédération, de sa seule volonté, change la nature et
la substance de l'organisation juridique de la com-
pagnie. Savez-vous, en somme, à quoi l'on en ar-
rive avec ça? A une véritable expropriation dé-
guisée des actionnaires du Central, à une confiscation
des droits particuliers. Que deviendront les assem-
blées d'actionnaires de la compagnie, lorsqu'un seul
actionnaire disposera de toute l'autorité et de toutes
les influences? Elles ne seront plus qu'un fantôme,
je ne dirai pas une comédie, mais une représenta-
tion ; on se bornera à ratifier la volonté du plus
puissant actionnaire.

J'ai entendu les objections de l'honorable M. Bez-
zola, et je dois dire qu'elles ne m'ont pas convaincu ;
mon honorable collègue va trop loin en prétendant
que le projet actuel n'est que l'application de la
loi fédérale sur la comptabilité des chemins de fer;
la meilleure preuve, qu'il n'en est pas ainsi, c'est
que l'on demande de faire une nouvelle loi; c'est
donc que l'ancienne n'était pas suffisante. Cette loi
déterminait les avantages qui peuvent être concédés
à l'État. Dans certaines circonstances, l'intervention
de la Confédération est nécessaire et alors les profits
ne sont que la rémunération de l'intervention.

Les exemples tirés du Jura-Bernois ou du Jura-
Simplon sont sans analogie avec le cas présent.
Lorsqu'il s'est agi de la fusion du ïura-Simplon, la
Confédération a dit qu'elle ne l'autoriserait qu'à la
condition qu'on lui fît une situation privilégiée; c'é-
tait donnant, donnant; le pouvoir avait le droit de
poser cette condition. Aujourd'hui, il n'en est plus
de même; nous sommes censés n'avoir aucune re-
lation avec la société du Central et nous voulons
changer la physionomie de son administration !

Je ne puis m'empêcher de dire qu'il est d'un
fâcheux exemple de voir l'État pénétrer dans les
industries privées et changer, de sa propre autorité,
l'organisation juridique et les conditions légales de
ces industries. Je crains que ce procédé ne jette un
certain discrédit sur notre législation entière et qu'à
l'étranger on ne s'imagine trop aisément que nous
changeons nos lois selon les circonstances et les be-
soins du présent.

Je demanderai au conseil fédéral de nous épar-
gner ses appréciations en attendant l'étude de la
nationalisation des chemins de fer et du rachat total
de tout le réseau suisse, afin d'éviter les conséquences
dangereuses que l'adoption du second projet de loi
risque de lui attirer.

Keél:
Der Kommission, welche Ihnen einstimmig be-

antragt, den Centralbahnaktienkauf zu genehmigen,
gehören auch die Herren Kollegen Hochstrasser und
Python, sowie meine Wenigkeit an und ich glaube,
es wird am Platze sein, über unsere Stellungnahme
ein kurzes Wort anzubringen.

Die Kommission beantragt Ihnen, nur auf den
Aktienankauf einzutreten, nicht aber auf den Antrag
des Bundesrathes betreffend die sofortige Erwerbung
der schweizerischen Centralbahn. Die beiden Anträge
des Bundesrathes stehen in ausserordentlich nahem
Connex. Ich erinnere an die Verhandlungen, welche
hier stattfanden, als Ihnen der Antrag des Bundes-
rathes vorlag, einen Theil der Jura-Simplonbahn-
aktien zu kaufen und erinnere Sie ferner an einige
Ausdrücke, welche in der Botschaft des Bundesrathes
vom 21. März 1. J. enthalten sind. Seite 7 dieser
Botschaft sagt der Bundesrath:

«Indem wir auf den Ankauf der Centralbahn-
aktien'zurückkommen, brauchen wir kaum zu er-
klären, dass der Zweck dieser Massregel keineswegs
der sein soU, dass der Bund dauernd Grossaktionär
der Centralbahn werde. Unser Ziel ist die Erwerbung
der Centralbahn und der Betrieb derselben durch
den Bund mit der gleichzeitigen Absicht der succes-
siven Erwerbung des gesammten schweizerischen
Bahnnetzes.»

Und auf Seite 17 sagt der Bundesrath:
«Ist der Bund im Besitze der Centralbahn und

damit des massgebenden Einflusses auf das ganze
westschweizerische Netz, so ist damit die Verstaat-
lichung sämmtlicher Bahnen entschieden und die
Ausführung nur noch eine Frage der Zeit. Das
Schicksal unserer Anträge bezeichnet daher einen
Wendepunkt in der Geschichte des schweizerischen
Eisenbahnwesens und der ökonomischen Entwicklung
des Landes; entweder erreichen wir das Ziel oder
es wird dasselbe in unbestimmte Ferne gerückt.»

Der Bundesrath sagt dies nicht nur in Bezug auf
den Ankauf der Centralbahn, sondern klar und deut-
lich auch in Bezug auf den Ankauf der Centralbahn-
aktien. Und in der That führt der eine oder andere
Weg schliesslich zum gleichen Ziel, wie der Herr
Kommissionsreferent bereits bemerkt hat.

Der Bund will 50,000 Centralbahnaktien kaufen,
d. h. die volle Hälfte derselben, um, gestützt dar-
auf, Herr in der Centralbahn zu sein, was um so
mehr der Fall sein wird, wenn der Beschluss be-
treffend Abänderung des Bundesgesetzes über das
Rechnungswesen der Eisenbahngesellschaften ange-
nommen wird. Sofern sich die Opposition gegen die
Verstaatlichung überhaupt richtet, so hat dies eine
gewisse Konsequenz. Wenn man dagegen, nachdem
der Bundesrath ermächtigt wurde, 50,000 Jura-
Simplonaktien anzukaufen und nachdem man ihn
ferner ermächtigt, noch weitere solche Aktien zu
erwerben, heute gegenüber den Anträgen des Bundes-
rathes den konstitutionellen Standpunkt hervorhebt
und sagt, es sei ein solcher Ankauf konstitutionell
nicht zulässig, so erfolgt dieser Einwand etwas spät.
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Ein anderer Angriffspunkt der Opposition wird wahr-
scheinlich die Verstaatlichungsfrage überhaupt sein
mit ihren ökonomischen, volkswirthschaftlichen und
politischen Konsequenzen, und ein dritter Angriffs-
griffspunkt die Preisfrage. Die genannten Herren
Kollegen in der Kommission und ich kommen bei
dieser Angelegenheit mehr oder weniger in-Konflikt
mit unsern politischen Freunden und ich lege dess-
halb meinerseits grossen "Werth darauf, mich hier
über meine Anschauung klar und frank auszusprechen.

Es ist schon bei Behandlung des Ankaufs von
Jura-Simplonaktien die konstitutionelle Seite der
Frage behandelt worden und die Kommission hat
dieses Frühjahr den Bundesrath ersucht, yber seine
Anschauung nähere Aufschlüsse zu geben. Er hat
dies in seiner Nachtragsbotschaft gethan und ich
meinerseits muss erklären, dass ich durch diese Er-
läuterungen beruhigt worden bin. Der' Bundesrath
setzt auseinander, dass schon in Art. 23 der Ver-
fassung von 1848 in den Worten, dass dem Bunde
das Recht zustehe, öffentliche Werke zu errichten,
die Eisenbahnen Inbegriffen seien, und die damalige
Revisions-Kommission hat dies in ihrem Bericht aus-
drücklich erklärt. Auf dieser Auffassung beruht auch
das Eisenbahngesetz von 1852 und dasjenige von
1872. Ebenso beruht auf dieser Auffassung das Ex-
propriationsgesetz, sowie auch die Rückkaufsklausel
in den Eisenbahnkonzessionen. Es hat mich nicht
wenig interessirt, in jüngster Zeit auf einen Schrift-
steller zu stossen, der mich in dieser Anschauung
sehr bestärkt und beruhigt hat. Der bekannte grosse
schweizerische Staatsmann Landammann Baumgartner
sei. hat sich schon im Jahre 1852, also unmittelbar
unter dem Eindruck der Verhandlungen der Räthe
von 1848, für die Möglichkeit des Baues von Bahnen
durch den Bund ausgesprochen, ja noch mehr, er
hat gegenüber der Auffassung der Räthe, der Privat-
bau solle gegenüber dem Bundesbau vorwiegen,
eine gegentheilige Stellung eingenommen. Er sagt:

«Eine andere Art der Ausführung (als mit Be-
theiligung der Kantone): die Ueberlassung an Privat-
gesellschaften, wäre der unglücklichste Ausweg von
allen ; denn allgemein vaterländische Interessen und
Verständigungen im Sinne derselben finden dabei nicht
die geringste Rechnung.'» Er stellte sich also auf
den Standpunkt, dass ein gesundes Eisenbahnwesen
der Schweiz nur auf dem Wege des Staatsbaues er-
zielt werden könne. Er erklärte schon damals: „Jede
Zeit hat ihren Grundgedanken; den führt sie aus, alles
Sträubens ungeachtet, fatalistisch nach der Meinung
der Einen, völlig sweckbewusst nach der Ansicht
Anderer."

Und in Bezug auf die Stellung des Bundes zum
Eisenbahnbau sagte er: „Unterdessen wird die öffent-
liche Meinung auf das Wesen der Frage geleitet und
die Ueberzeugung sich Sahn l/echen, dass nur die

' umfassendste Machtentwicklung der Bundesbehörden
selbst das Werk zur Ausführung bringen könne." Sie
sehen also, dass schon damals kein Zweifel darüber
waltete, dass der Bund Bahnen bauen und betreiben
könne.

Es begreift sich übrigens, dass die damalige Zeit
nicht zur Ausführung des Gedankens des Staats-
baues schritt. Die Eisenbahnbauten waren für die
Schweiz ein absolut neues Gebiet und man wollte
nicht das Wagniss riskiren, die gesammten Eisen-
bahnbauten dem Bunde zu überlassen angesichts
der Möglichkeit, dass die Sache auch scheitern könnte.

Es steht auch ausser Zweifel, dass der Privatbau in
der Schweiz im grossen Ganzen viel geleistet hat.
Es fragt sich nur, ob heute \die Situation noch die
nämliche ist, wie damals, als der Privatbau begonnen
wurde. Ich meinerseits habe die Ueberzeugung, dass
die Situation eine bedeutend andere geworden ist.
Wenn Sie die Verkehrsstatistiken aus der Zeit An-
fangs der 50er Jahre mit den heutigen vergleichen,
so werden Sie sehen, dass der Eisenbahn-, der
Telegraphen- und Postverkehr ein total anderer ge-
worden ist, und ich habe die Ueberzeugung, dass
unser Eisenbahnwesen mit seinem Nichtzusammen-
hang aller Kräfte und Mittel den Ansprüchen des
heutigen Verkehrswesens und den volkswirthschaft-
lichen Anforderungen nicht zu genügen vermag.
Man sagt nun allerdings, man könnte diesem Uebel-
stand auch auf dem Wege einer Revision des Eisen-
bahngesetzes von 1872 abhelfen. Ich glaube kaum.
Das jetzige Eisenbahnwesen beruht wesentlich auf
den Konzessionen und ich habe meinerseits die Ueber-
zeugung, dass das Gesetz diesen Konzessionen gegen-
über machtlos ist. Die Eisenbahnen betrachten die
ihnen durch die Konzessionen gegebenen Rechte als un-
abänderliche. Die Konzessionen schützen die Eisenbahn-
gesellschaften namentlich nach zwei Richtungen, erstens
in Bezug auf das Tarif- und zweitens in Bezug auf
das Fahrplanwesen. Dis Tarife sind in den Kon-
zessionen festgestellt und sobald der Bund eine Ab-
änderung eintreten lassen wollte, könnten sich die
Eisenbahngesellschaften mit Recht an das Bundes-
gericht wenden. Ebenso verhält es sich in Bezug
auf das Fahrplanwesen. Uebrigens hat das Bundes-
gericht in dieser Beziehung einen deutlichen Wink
gegeben. Sie wissen, wie lange darnach gestrebt
wurde, einen durchgehenden Nachtzug Zürich-Genf
zu Stande zu bringen und als dies schliesslich durch
die zwingende Intervention des Bundes erreicht
wurde, machten die Nordostbahn und die Gentral-
bahn dem Bunde gegenüber auf Grund ihrer Kon-
zessionen ihre Rechte geltend und das Bundesgericht
hat die Gesellschaften .in diesen Rechten geschützt.

Man hört wiederholt die Ansicht aussprechen,
dass der Bund auf dem Wrege der Expropriation
vielleicht besser zum Ziele kommen würde. Darüber
kann man jedoch verschiedener Meinung sein. Nach
meiner Ansicht stösst man auch bei diesem Verfahren
auf bedeutende Schwierigkeiten; sie liegen einmal
darin, dass, bevor so vorgegangen werden kann, das
Expropriationsgesetz abgeändert werden muss, und
sodann in dem Umstände, dass ein solches Expro-
priationsgesetz seiner juristischen Natur nach selbst-
verständlich die Entscheidung der Frage dem Bundes-
gericht bezw. faktisch einer Anzahl Experten über-
weisen würde, sodass der Bund, der das erste und
grösste Interesse an der Frage hat, ob und wie die
Eisenbahnen expropriirt werden sollen, tbatsächlich
bei Seite gestellt und umgangen würde. Nicht der
verantwortliche Bundesrath, sondern eine Reihe von
Experten würden dann abschliesslich über das Schick-
sal und die Art und Weise der Expropriation ent-
scheiden. Man hat auch vorgeschlagen, mit dem
Rückkaufe der Eisenbahnen zuzuwarten bis zum
Ablauf der Konzessionen — auch dieses Vorgehen
scheint mir nicht das geeignete zu sein ; es ist dies-
falls schon wiederholt darauf hingewiesen worden,
dass dabei der Bund jedenfalls nicht billiger fahren
würde als auf dem vorgeschlagenen Wege; denn
nach den jetzigen Gesetzesbestimmungen ist die Art
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und Weise der Berechnung des für den Rückkauf
massgebenden Werthes den Bahngesellschaften selbst
in die Hand gegeben. Ich werde in meiner Ansicht,
dass der successive Uebergang der Bahnen an den
Bund das richtige sei, auch nicht erschüttert durch
die etwa ausgesprochene Befürchtung, dass der Bund
nicht fähig sei, die ihm daraus erwachsende Auf-
gabe durchzuführen. Der Bund hat im Postwesen,
im Telegraphenwesen u. s. w. in dieser Richtung
bereits Proben seiner Leistungsfähigkeit abgelegt,
welche das Vertrauen rechtfertigen, dass er auch
dieser neuen Aufgabe gewachsen sei. Wenn auch
hie und da Klagen laut werden, so ist doch in
Hauptsachen das Urtheil ein allgemeines, dass die
Verwaltung jener Zweige eine gute sei und sie ge-
niesst auch die Anerkennung der ganzen zivilisirten
Welt und nicht zum kleinsten Theil verdankt die
Schweiz diesem Rufe die Ehre, Centralstelle der
internationalen Post- und Telegraphenverträge zu
sein. Der Bund hat aber auch im Eisenbahnwesen
bereits Grosses geleistet und Alles erreicht, was
unter den gegenwärtigen Verhältnissen erreicht wer-
den konnte.

Meine Zustimmung zur Verstaatlichung der Bahnen
muss ich nun allerdings von dem Vorbehalte ab-
hängig machen, dass die Organisation der Staats-
bahnen so gestaltet werde, dass allen berechtigten
Anforderungen Rechnung getragen wird. Der Bundes-
rath hat auf Veranlassung Ihrer Kommission in seiner
Nachtragsbotschaft vom 15. Mai 1891 über diese
Organisation etwelche Auskunft ertheilt, welche eini-

. germassen beruhigen kann, obschon ja richtig ist,
dass das dort Gesagte auch nur Ansichten und
Meinungen sind. Ich habe mir die Organisation der
künftigen Staatsbahnen etwa folgendermassen gedacht:
Der Bundesrath bezw. das Eisenbahndepartement
wird indirekt die oberste Leitung haben, die direkte
oberste Leitung würde einer eigenen zentralen Eisen-
bahndirektion übertragen werden, welcher ein schwei-
zerischer Eisenbahnrath zur Seite gestellt würde.
Unter diesen beiden Centralbehörden würden die
Kreisdirektionen, mit Kreiseisenbahnräthen stehen,
welche letzteren von den Kantonsregierungen zu
bestellen wären, denn sie sind die Repräsentanten
der kantonalen Verkehrs-, Industrie- und Landwirth-
schaftsinteressen. Die Organisation dieser verschie-
denen Aemter, die Zahl der Mitglieder derselben
u. s. w. wäre von der Gesetzgebung festzustellen.
Das Hauptgewicht müsste meines Erachtens darauf
gelegt werden, dass die Verwaltung der Staatseisen-
bahnen eine durchaus selbständige, von der übrigen
Bundesverwaltung getrennte würde. Die Gesetzgebung
hätte auch Gewähr dafür zu bieten, dass die gegen-
wärtigen und zukünftigen Interessen der verschiedenen
Landestheile nicht verletzt werden; sie hätte ferner
die Kompetenzen der Kreiseisenbahnräthe und Direk-
tionen festzustellen und namentlich auch dafür zu
sorgen, dass jenes bureaukratische Wesen, wie es
sich gegenwärtig* in der Post- und Telegraphenver-
waltung geltend macht, vermieden würde. . Wenn
auf diese Weise die Administration der zukünftigen
Staatsbahnen in decentralisirter Weise organisirt
würde, so könnten viele Gemüther beruhigt und
jedenfalls das Eisenbahnwesen den Bedürfnissen des
Verkehrs viel mehr angepasst werden, als es gegen-
wärtig möglich isy

Ein anderer Punkt ist der Preis der Aktien. Die
allgemeine Meinung geht dahin, dass der Preis ein

etwas hoher sei; ich meinerseits theile jedoch die
Anschauung des Bundesrathes, welcher nicht die Bör-
senkurse als massgebend acceptirt, sondern auf den
innern Werth der Aktien abstellt, wie er sich aus
den Rechnungen der Gentralbahn der letzten 4—6
Jahre ergibt. Die letzten Jahreserträgnisse der Cen-
tralbahn haben einen Reingewinn von ca. 6 °/o er-
geben ; nehmen wir nun den doppelten Werth der
Aktien in ihrem Nominalbetrage von Fr. 500. —
à 6 °/o, so haben wir ungefähr das Gleiche wie wenn
wir ein Rentenkapital von Fr. 1000. — à 3 °/o nehmen.
Dabei ist zudem zu betonen, dass der Bund nicht
gezwungen ist, die Rente zurückzukaufen ; sie kann
ihm nicht gekündet werden ; er hat jedoch das Recht,
sie zurückzubezahlen, wenn es ihm konvenirt — ein
Vortheil, der nach meiner Ansicht ganz bedeutend
anzuschlagen ist. Es hängt nun allerdings die weitere
Schätzung des innern Werthes der Aktien davon ab,
wie sich der Eisenbahnverkehr in der Zukunft ge-
stalten wird. Ich meinerseits hege in dieser Richtung

' keine Befürchtungen ; ich glaube nicht, dass wir auf
dem Zenith, auf dem Höhepunkt in der Entwicklung
des Verkehrswesens in der Schweiz angelangt sind ;
ich sehe keinen Grund ein, warum eine Verschlim-
merung befürchtet werden müsste. Gerade der Um-
stand, dass der Werth der Aktien nach den Börsen-
kursen berechnet wird, ist für mich ein hauptsäch-
licher Grund, für die Verstaatlichung der Bahnen
Stellung zu nehmen ; dem unwürdigen Börsenspiele,
das mit unsern Eisenbahnaktien getrieben wird, kann
nur dadurch ein Ende gesetzt werden, dass die
Papiere in die Hände des Staates gelegt werden.
Dabei soll, wenn wir dazu kommen würden, auf
dem gleichen Wege s. Zt. noch weitere Bahnen zu
erwerben, die Frage nicht präjudizirt sein, ob nicht
an Stelle der Ausgabe von Rententiteln eine andere
Finanzirung treten sollte.

Ein weiteres Moment, das mich dazu geführt
hat, der Verstaatlichung der Eisenbahnen zuzustim-
men, sind die Verhältnisse, wie sie sich in der Ost-
und Westschweiz in nächster Zeit gestalten werden.
Da haben wir im Westen die grosse fusionirte Jura-
Simplongesellschaft, welche ungefähr YS des ganzen
schweizerischen Eisenbahnnetzes umfasst und neben
ihr die schweizerische Gentralbahn. Bereits wird
von dem Projekte einer Fusion dieser beiden Gesell-
schaften gesprochen; ob dasselbe gelingen wird,
können wir nicht wissen; aber der Gedanke ist du
und die Verwirklichung desselben ist nicht unwahr-
scheinlich. In eifriger Weise wird im Westen der
Simplondurchstich betrieben und das Zustandekommen
desselben ist bloss noch eine Frage der Zeit. Auch
im Osten sind wiederholt Tendenzen zur Fusion der
Nordostbahn und der Vereinigten Schweizerbahnen
an den Tag getreten; Thatsache ist, dass Unter-
handlungen stattgefunden haben, wenn sie auch vor-
läufig nicht zum Ziele führten. Gelingen aber diese
beiden Fusionen, dann haben wir im Westen ein
grosses Netz und im Osten ein grosses Netz, denen
gegenüber der Bund machtlos wäre; dieser Gefahr
kann nur dadurch vorgebeugt werden, dass der
Bund rechtzeitig seine Stellung im Eisenbahnwesen
verstärkt.

Nun erlauben Sie mir nochmals auf das zurück-
zukommen, was ich im Anfang gesagt habe. Es
werden nach meiner Ansicht allerdings ernste Be-
denken von einem politischen Standpunkt aus gegen
die Eisenbahnverstaatlichung geltend gemacht. Ich
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habe Ihnen schon angedeutet, wie diese politischen Be-
denken mehr oder weniger neutralisirt werden und wie
gegenüber denselben Beruhigung geschaffen wird. Ich
glaube, wenn eine Dezentralisation des Bundesbetriebs,
wie ich sie angedeutet habe, zu Stande käme, wäre
die Stellung der Kantone gegenüber jetzt sogar eine
bessere. Gegenwärtig haben die Kantone faktisch
zum Eisenbahnwesen ausserordentlich wenig zu sagen.
Sie werden zu einer Konferenz eingeladen, wenn
neue Konzessionen verlangt werden, sie werden zu
den sogenannten Fahrplankonferenzen eingeladen,
wo sie in Gegenwart der mitbetheiligten Bahnen
sprechen können. Es werden den Kantonsregierungen
auch die Pläne für Eisenbahnbau, für jede Brücke,
für jedes Geleise, das gemacht wird, für jede Kleinig-'
keit vorgelegt. Aber was diese Rechte und Kompe-
tenzen der Kantone zu bedeuten haben, das ist bald
gesagt. Dagegen würde, wenn eine solche Dezen-
tralisation der Organisation stattfinden würde, den
Kantonen die Macht in die Hand gegeben, an der
Wahl der Kreisdirektoren mitzuwirken und in Bezug
auf die Stellung der Bankräthe Einfluss auszuüben.
Ueberhaupt muss ich bekennen, dass nach meiner
Ansicht die politische Freiheit nicht auf diesem Wege
gesucht werden muss, sondern darin, dass wir
die Kompetenzen der Kantone erweitern und
auch für die Freiheit der Bürger möglichst grosse
Garantien haben. Und das ist man uns immer noch
schuldig. Ein Druck auf die Angestellten der Eisen-
bahnen wird nach meiner Ansicht mehr oder weniger
unwirksam gemacht durch die Kontrole des Parla-
mentes und des Volkes selbst. Man erklärt auch,
dass die Centralisation des Eisenbahnwesens dem
Föderalismus den Todesstoss gebe. Ich glaube, dass
dieselbe für den Föderalismus mehr oder weniger
ein Schlag ist, aber ich meine, es handelt sich nicht
um das, sondern es handelt sich mehr um das volks-
wirthschaftliche Interesse, um das Verkehrsinteresse
als solches und da fragt es sich, welche Frage die
bedeutendere sei.

Das Eisenbahnwesen kann nicht von engen Ge-
sichtspunkten, sondern es muss von grossen Gesichts-
punkten aus betrachtet werden. Daher auch die
internationalen Bestrebungen. Und wenn die Zeiten
sich ändern und andere Bedürfnisse bringen, muss
in Gottes Namen auch in dieser Richtung den Bedürf-
nissen Rechnung getragen werden, sonst wird man
zu keinem Ziele kommen.

Ich schliesse meine Bemerkungen. Sie waren der
offene Ausdruck der Anschauungen, die ich, allerdings
vielfach in Widerspruch mit den Anschauungen
meiner politischen Freunde, habe. Ich glaube, die
Zeit wird lehren, dass wir eben auch in dieser Richtung
einen Schritt vorwärts thun müssen und dass den
Bedürfnissen, wenn sie sich so praktisch und dringend
zeigen, wie dies im Eisenbahnwesen geschieht, ent-
sprochen werden muss.

M. Paschoud, membre de la commission :
Permettez-moi d'exposer les motifs qui m'ont

engagé à voter l'entrée en matière du projet d'arrêté
et le changement de l'article 640.

On ajourne pour le moment la discussion sur
la question du rachat du Central ; s'il s'agissait d'une
opération financière que la Confédération devrait
faire en- achetant 50 mille actions, je n'aurais pas
pris la parole et j'aurais laissé à des personnes plus
compétentes, à des voix plus autorisées que la

mienne le soin de discuter si l'opération est avan-
tageuse ou non pour la Confédération, mais au-
dessus de ces questions il y en a d'autres d'un plus
haut intérêt que celles de la politique ferrugineuse
de la Confédération comme on l'appelle ; il y a
certaines questions de principe qui doivent être dis-
cutées.

Je me permets donc d'exposer le résultat de
mes études et d'indiquer les motifs qui m'ont engagé
à voter le projet dans la forme où il est présenté
par la commission.

Deux mots seulement sur la question du prix
d'achat des actions du Central ; il est important de
constater que le conseil fédéral a fait abstraction
de la valeur de spéculation lorsqu'il a fixé le prix
des actions. La valeur des fonds d'état peut être
déterminée par les cours de la bourse et si le
conseil fédéral avait exposé ces cours dans son
message, on aurait vu que le Central a traversé une
période de crise dans laquelle la valeur des actions
est descendue a un cours très inférieur, tandis qu'à
d'autres moments elle est montée à un cours su-
périeur à celui qui a été déterminé.

Le conseil fédéral s'est livré à un travail minu-
tieux pour déterminer la valeur des actions du
Central qui doivent être achetées à raison de fr. 30
de rente fédérale. Le conseil fédéral a fourni la
preuve que ce prix était convenable, ni trop élevé ni
trop bas ; il faut que les deux parties soient satis-
faites.

Si l'on examine la ligne du Central, son impor-
tance et son avenir, on voit que le prix indiqué
dans la convention, — il faut dire qu'il y a des étran-
gers qui se sont occupés de cette question d'achat
de même que deux établissements suisses : le Bank-
Verein de Zurich et la Banque fédérale de Berne, —
si l'on examine cette ligne, on voit qu'il ne s'agit pas
d'un réseau très étendu, il compte environ 400 kilo-
mètres, 394 exactement, mais il occupe en Suisse
une position exceptionnelle au centre de la Con-
fédération et peut à juste titre être appelé : Central.
Partant de Baie pour arriver à Berne et Lucerne,
il se relie au Gotthard et au Jura-Simplon et a dès-
points d'attache avec le Nord-Est : Par suite de
cette position exceptionnelle, cette ligne a un trafic
assuré, autant du moins que les prévisions humaines
peuvent assurer quelque chose, mais il faut avoir
confiance dans l'avenir en cette matière.

Cette ligne est constituée fort simplement au point
de vue financier. Il y a 100,000 actions de 500
francs chacune et un capital d'environ 100 millions.
Nous voyons que le conseil fédéral a fait des cal-
culs très exacts sur la période de 1885 à 1889. Il
résulte de ces culculs que cette ligne a un rende-
ment assuré qui peut être évalué à environ 3 mil-

' lions. Au moment ou le message était distribué, les
comptes de l'année 1890 étaient établis. Dans ces
comptes, il y a un facteur important dont il faut
tenir compte, c'est la hausse du prix de la houille.
Il est démontré que cette ligne est dans d'excel-
lentes conditions et que le rendement a été supé-
rieur à celui des années précédentes. Nous prou-
vons qu'au point de vue financier, la Confédération
ne s'engage pas trop, qu'elle fait même une bonne
affaire, même meilleure que celle de l'achat du
Jura-Simplon au canton de Berne. La différence
entre le prix d'achat et le rendement, au lieu d'être
de fr. 2. 50 est pour le Central de fr. 1. 93. Il est
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bon de rappeler que cette compagnie a eu ses mau-
vais jours, qu'elle a dû emprunter en faisant des
pertes qui ont grevé lourdement sa situation. Nous
voyons dans le message du conseil fédéral que le
Central arrive avec une perte de 20 millions non
compris les pertes de l'agio. 11 paie chaque année
une somme de 500,000 francs pour l'amortissement.
L'argent a été emprunté fort cher dans ces circons-
tances. Généralement, tout l'argent d'emprunt est
un élément de crédit. Mais nous voyons par exemple
qu'en 1875, le Central a fait un emprunt dans des
conditions désastreuses en s'adressant à la maison
Perreire et au Comptoir d'escompte à Paris. La
perte de cours a été de 26,75 °/o. Maintenant, nous
nous trouvons en présence d'une compagnie en
quelque sorte réorganisée qui fait les affaires dans
des conditions que nous connaissons et sous la sur-
veillance de la Confédération depuis la loi de 1883
sur la comptabilité des chemins de fer. C'est dire
par conséquent que nous avons à faire à une ligne
qui offre des garanties de sécurité. Du reste, dans
son message supplémentaire, le conseil fédéral donne
des renseignements sur la ligne au point de vue de
son état et de son entretien. C'est une ligne de
premier ordre; elle a un excellent matériel, des
réserves importantes pour faire face à l'imprévu.
Nous croyons que la Confédération ne fait pas une
mauvaise affaire et qu'elle ne subira aucun préjudice
en faisant l'achat d'un paquet d'actions. Examinons
la question essentielle, celle de savoir si oui ou non
la Confédération a intérêt à acheter ces titres. Evi-
demment, ce n'est pas une opération purement finan-
cière, la Confédération a un but plus élevé; elle a
cherché à acquérir non-seulement une certaine in-
fluence comme dans le Jura-Simplon, mais une
influence prépondérante afin de pouvoir plus tard
devenir propriétaire de la ligne tout entière. Cette
opération se présente comme la suite naturelle de
l'achat des actions du Jura-Simplon. G'est! un pas
de plus fait en avant. Lorsque la Confédération
aura la majorité des actions et qu'une modification
sera apportée à l'article 640 du code fédéral des
obligations, elle pourra commander et administrer
à sa guise.

Nous sommes partisans de la nationalisation des
chemins de fer. Cette idée a fait des progrès dans
la population; lorsqu'elle serait soumise à la vota-
tion populaire, il y aurait possibilité qu'elle fût résolue
par la majorité du peuple suisse, qui ne se rend pas
compte toutefois des difficultés que rencontrerait la
nationalisation des chemins de fer. On voit que dans
ce domaine, il faut agir avec prudence. Il y a une
idée en cours dont on entend souvent parler, c'est
celle de l'expropriation des chemins de fer par dé-
cret souverain. Des calculs ont été faits desquels
il résulte que si la Confédération expropriait, les
risques financiers seraient considérables, les valeurs
qu'il faudrait payer pourraient mettre en péril la
situation financière de la Confédération. Mais faut-il
attendre le rachat par voie de concessions dans le
délai fixé par les concessions : un jour ou l'autre,
dans un avenir plus ou moins rapproché, la Con-
fédération devait devenir propriétaire par voie de
rachat.

Une troisième combinaison préconisée par le
conseil fédéral est le rachat par voie convention-
nelle, lorsque l'occasion s'est présentée, et que l'on
peut s'entendre avec les compagnies. Le conseil

fédéral engage à entrer en plein dans cette voie
de rachat.

Si d'achat des 50,000 actions préjuge la question
du rachat de la ligne, il y a une distinction à faire
entre le rachat complet qui supprimerait les assem-
blées d'actionnaires et ferait des employés de cette
ligne des fonctionnaires en quelque sorte de la
Confédération, et la limitation à l'achat des 50,000
actions qui ferait que la compagnie conserverait son
autonomie, mais que la Confédération actionnaire
exercerait une influence bienfaisante. Nous pensons
que pour le moment, il y a des motifs pour s'ar-
rêter à l'achat des 50,000 actions plutôt qu'à l'achat
complet qui détruirait l'autorité de la compagnie.

Sur cette question il y a des oppositions for-
mulées pour divers motifs ; les uns sont hostiles au
rachat, ils prétendent que dans l'intérêt public il
vaut mieux que l'exploitation se fasse par des com-
pagnies privées, d'autres craignent l'envahissement du
fonctionnarisme, d'autres prétendent que dans ces
opérations de rachat les finances de la Confédération
pourraient être compromises et cette crainte les
fait hésiter. D'autres estiment que dans ce domaine
il faut être prudent et qu'avant le rachat il faut que
le programme de construction de lignes complémen-
taires du réseau suisse soit exécuté.

J'ai été pour ce qui me concerne très heureux
que le conseil fédéral ait admis l'ajournement. Dans
le programme des lignes complémentaires figurent
des lignes de première importance.

Nous savons que pour le percement des alpes,
nous avons l'appui du conseil fédéral.

Les autorités suisses ne se déjugeront pas et les
promesses seront tenues.

Si les chemins de fer venaient à être nationalisés
et à faire partie intégrante de l'administration fédé-
rale, cette question pourrait être soumise au réfé-
rendum populaire. Il peut à certains moments y
avoir des votes inexpliquables venant détruire les
meilleurs projets et nous pensons qu'il ne serait
pas prudent d'entrer, sans autre, dans une voie qui
pourrait compromettre ce que nous appelons nos
espérances.

Loi fédérale du 23 décembre 1872 :
La Confédération cherchera d'une manière gé-

nérale à développer et à augmenter les voies et
communications. Elle s'efforcera en particulier de
venir le plus tôt possible en aide aux tendances qui
se manifestent dans l'Est, le centre et l'Ouest des
Alpes suisses pour améliorer les jonctions avec l'Italie
et la mer Méditerranée, sans toutefois permettre qu'il
soit créé aucune exclusion au préjudice de telle ou
telle entreprise de ce genre.

Lorsque l'on a discuté la loi des subventions à
accorder aux chemins de fer des alpes on a bien
indiqué que les deux passages des alpes avaient
droit à une subvention de 4J/z millions.

L'article 5 de cette loi dit:
Art. 5. — Une subvention égale à celle accor-

dée aux cantons désignés à l'article 1", soit de
4 millions */2 de francs pour chaque entreprise, est
accordée une fois pour toutes aux cantons qui s'in-
téresseront financièrement aux chemins de fer des
Alpes répondant aux conditions de l'article 3 de la
loi du 23 décembre 1872 sur les chemins de fer.
Cette subvention n'est accordée que pour deux che-
mins de fer, l'un à l'Orient et l'autre à l'Occident
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de la Suisse, et l'assemblée fédérale en déterminera
souverainement les conditions.

L'issemblée fédérale a été appelée à se prononcer
à cet égard. Elle l'a fait par l'arrêté fédéral du
27 avril 1886.

1. Il est pris acte de la communication par la-
quelle les cantons de Fribourg, Vaud et Valais ont
décidé de s'intéresser, par une subvention se mon-
tant au total de 7 millions de francs, à l'entreprise
du Simplon.

2. En conséquence, les cantons ci-dessus dési-
gnés ont acquis, pour l'appliquer à l'entreprise de
percement du Simplon, le droit à la subvention fé-
dérale garantie par l'article 5 de la loi fédérale du
22 avril 1878.

Nous avons pris acte de la déclaration formulée
par le rapporteur de la commission, l'honorable
M. Künzli, nous comptons sur la sollicitude des
chambres fédérales et sur celle du conseil fédéral
pour faire avancer la question et nous disons que
si la Confédération venait à être substituée aux
compagnies, la question elle-même pourrait être un
peu compromise et entravée.

Je crois au succès des affaires plutôt par la
réunion des intérêts que par les raisonnements de
sentiment. Dans l'état actuel des affaires il serait
un peu inquiétant de voir la solution de la question
du rachat des chemins de fer dépendre d'une
votation populaire dont le résultat est incertain.

Nous marchons par étapes et nous ne voulons
pas marchander à la Confédération son influence
bienfaisante. Nous avons confiance dans le conseil
fédéral et dans les autorités fédérales, et si nous
n'avions pas confiance, nous ne voudrions pas modifier
l'article 640 du code fédéral des obligations en
faveur de la Confédération. Nous savons que le
conseil fédéral interviendra en temps utile pour que
nous puissions obtenir satisfaction. Nous disons que
dans la situation actuelle, il faut marcher par étapes
et cette session en marquera une importante par
l'achat de 50,000 actions.

Nous avons entendu une critique très intéressante
de M. Richard sur la modification de l'article 640
du code fédéral des obligations; il s'est abstenu à la
votation et trouve que cette modification ne se
justifie pas.

En achetant 50,000 actions, la Confédération veut
entrer dans le domaine des chemins de fer et exercer
une influence légitime qui ne pourrait pas s'effectuer
autrement. Vous ne pourrez jamais empêcher le
groupement des actions ; lorsqu'une décision doit
être prise, on a recours à des intermédiaires, à des
hommes de paille auxquels on remet des titres et
l'on arrive au même résultat que si le groupement
des actions permettait un vote unique.

La Confédération ne doit pas se livrer à des
manœuvres pareilles, elle doit avoir le droit de voter
conformément au nombre des titres qu'elle a en
mains. Cette modification s'impose; si elle n'était
pas votée, l'arrêté relatif à l'achat ne pourrait pas
être voté. Le rachat des actions est ratifié sous
réserve de la modification de l'article 6 de la loi
sur la comptabilité des chemins de fer. Nous pen-
sons que la Confédération fait non seulement une
bonne affaire en achetant les 50,000 actions, mais
qu'elle augmente son influence et hâte la réalisation
du vœu légitime de toutes les parties de la Suisse
en ce qui concerne l'achèvement du réseau suisse.

Bundesrath Welti:
Wir sind wohl alle damit einverstanden, dass

wir vor einem verhängnissvollen Beschluss stehen;
aber es bestehen sehr grosse Irrthümer über die
Bedeutung desselben. Ich glaube, sie sind leicht
autzudecken und nachzuweisen. Die Anhänger des
Privatbahnsystems glauben in guten Treuen, dass,
ohne vaterländische Interessen zu gefährden, man
den jetzigen Zustand der Dinge noch so und so lange
fortbestehen lassen könne und diejenigen, welche eine
Veränderung für nöthig halten, glauben zum grössern
Theil auch, dass es nicht darauf ankomme, ob die
schweizerischen Bahnen heute verstaatlicht werden
oder erst in ferner Zeit. Ich bezeichne diese Auf-
fassung als eine sehr unglückliche und unrichtige ;
es ist dies leicht zu beweisen. Meine Herren, denken
wir an das Ende der Konzessionen. Im Laufe der
zweiten Hälfte des nächsten Jahrhunderts, in wenig
mehr als fünfzig Jahren, laufen die Konzessionen der
wichtigsten Schweiz. Eisenbahnen ab, und dann wird
der letzte Tropfen aus dem Becher ausgetrunken sein;
der bis dorthin für die Privateisenbahngesellschaften
gefüllt war. Dann muss etwas geschehen, und was
geschehen muss, das haben wir schon in den fünf-
ziger Jahren vorausgesagt und haben unsere Nach-
kommen bereits durch die Konzessionen verpflichtet,
welche zur Zeit bestehen. In den Konzessionen steht
geschrieben, was zu geschehen hat, wenn dieselben
abgelaufen sind. Im Falle des Rückkaufs im neun-
undneunzigsten Jahre ist die muthmassliche Summe,
welche die Erstellung der Bahn und die Einrichtung
derselben zum Betriebe in diesem Zeitpunkte kosten
würde, als Entschädigung zu betrachten. Die Bahn
kostet dann so viel, als sie kosten würde, wenn man
sie im neunundneunzigsten Jahre bauen würde. Ich
will mich nicht in nähere Rechnungen verlieren, aber
es liegt auf der Hand und ist klar, wie drückend
die Bedingungen des Rückkaufes im neunundneun-
zigsten Jahre sind. Und es muss dannzumal zurück-
gekauft werden. Die Eidgenossenschaft kann dann
die Konzessionen nicht verlängern, denn die Kon-
zession wird nur verlängert, wenn die Konzessionäre
es verlangen. Und die Konzessionäre werden dann
eben keine Verlängerung verlangen, weil die Rück-
kaufsbedingungen für das neunundneunzigste Jahr
nach meiner Auffassung die besten sind, die in der
ganzen Reibe der Konzessionen vorkommen. Wir
befinden uns dann in einer weitaus schwierigeren
Zwangslage, als wir uns während der ganzen Dauer
der Konzession befunden haben. Das ist aber noch
lange nicht das Schwierigste an der Sache. In der
gleichen Zeit, in welcher unsere Konzessionen zu
Ende gehen, geben — vielleicht zehn Jahre früher
oder zehn Jahre später — die Mehrzahl der Kon-
zessionen zu Ende, welche von den sämmtlichen
europäischen Staaten ertheilt worden sind. Und wie
stehen wir dann da im neunundneunzigsten Jahre ?
Es fallen die Konzessionen von Frankreich, Belgien,
Oesterreich und Italien unentgeltlich dem Staate zu,
unentgeltlich in Bezug auf das gesammte unbewegliche
Vermögen der Bahn. Diejenigen Staaten, welche
dieses System der Konzessionen nicht besitzen, wie
z. B. Preussen und mehrere kleinere Staaten, haben
in der Weise vorgesorgt, dass sie für die Amorti-
sation ihrer Eisenbahnschulden bis zum Moment des
Auslaufs der Konzession sorgen. Die Schweiz befindet
sich weitaus in der schlechtesten Lage. Sie hat
nichts angeordnet und thut nichts und kann nichts
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thun, so lange die Aktien in den-Händen der Privat-
gesellschaften sind. Die Privatgesellschaften amorti-
siren ebenfalls, werden Sie mir sagen. Ja, meine
Herren, einzelne amortisiren auch, aber sie amortisiren
für sich. Die Amortisation, welche die Balmgesell-
schaften vornehmen, kommt dem Bunde nicht in
gleicher Weise zu gute, wie das bei den bezeichneten
Staaten der Fall ist, sondern durch die Amortisation
vermehren die Gesellschaften ihr Vermögen, respektive
ihre Dividenden, und am Schìusse wird ohne Rück-
sicht der Bund Schuldner für die Kosten des Baues
der gesammten Bahnen. Meine Herren, Sie sehen
die Schlüsse voraus, welche ich daraus ziehe. Die
sämmtlichen europäischen Staaten, vielleicht England
ausgenommen, das in diesen Dingen seine eigenen
Wege geht, werden in der Mitte des nächsten Jahrhun-
derts, im Besitze von nahezu schuldenfreien Bahnen und
demgemäss im Stande sein, ihren Verkehr um die Hälfte
des Preises, vielleicht um einen Drittheil billiger dem
allgemeinen Wohl zur Verfügung zu stellen, wie wir
es können. Ich denke, diese Lage ist eine ver-
antwortungsvolle und es lässt sich kein Jota an der-
selben ändern. Dieser Sachlage gegenüber wird an
uns die Forderung gestellt, zu untersuchen, wie
geholfen werden soll und wie wir die Verpflichtungen
lösen, mit denen wir unsere Nachkommen belastet
haben. Wir können nicht die Privatgesellschaften
ihre Dividenden aus den Eisenbahnen herausschlagen
lassen und die. Schuld unsern Nachkommen des
zweiten Geschlechtes überbinden. Hier muss also
Rath geschaffen werden — so oder so ! Der Staat
muss in die Lage kommen, die Eisenbahnschulden,
welche jetzt auf unsern Bahnen haften, bis zum
Auslaufe der Konzessionen wenigstens soweit zu
amortisiren, als das in den umliegenden Staaten
geschieht. Und das kann nur geschehen durch die
Erwerbung der Eisenbahnen. Wer hier ein anderes
Mittel weiss, der muss es sagen, denn wir sind
hier nicht in der Lage, die Sache zu verschieben,
sondern wir haben die Pflicht, hier zu helfen
und eine Schuld zu tilgen, die wir auf Kosten
unserer Nachkommen, auf Kosten unseres Landes
kontrahirt haben. Ich meinerseits kenne kein anderes
Mittel, um diese Schuld zu tilgen, um unserem
Vaterlande die Konkurrenzfähigkeit in der nationalen
Arbeit mit ändern Staaten zu wahren, als dieses
Mittel, die Schulden der Eisenbahnen nach und nach '
abzuzahlen und zu diesem Zwecke die Eisenbahnen
vorher zu acquiriren. Wie können wir nun diese
Bahnen acquiriren? Da kommen wir nun zu einer
Frage, welche vielfach bei uns ventilirt worden ist.
Wir können sie zurückkaufen, wir haben uns in den
Konzessionen ja selber die Möglichkeit gewahrt, den
Rückkauf vorzunehmen; ein Termin ist bereits ver-
flossen, ein anderer kommt im Jahre 1903.

Wenn ich gesagt habe, dass in Bezug auf die
Rechte des Staates beim Erlöschen der Konzession
die Schweiz schlechter gestellt sei, als irgend ein
europäischer Staat, so muss ich das leider in Bezug
auf die Rückkaufsbedingungen, wie sie bei uns be-
stehen, wiederholen. Die Rückkaufsbedingungen sind
in sämmtlichen europäischen Staaten besser, d. h.
mehr zu Gunsten des Staates geordnet, als in der
Eidgenossenschaft. Und zwar ist diese Ordnung in
ziemlicher Gleichmässigkeit die, dass der Staat nach
Ablauf von zwanzig oder dreissig Jahren nach Beginn
des Betriebes das Recht hat, die Bahnen jederzeit
zurückzukaufen und zwar um den fünfundzwanzig-

fachen Durchschnitt der vorangegangenen fünf oder
sieben Jahre, wobei dann bei den fünf oder sieben
Jahren immer die zwei ungünstigsten Jahre gestrichen
werden. Durch diese Bezahlung erwirbt das betreffende
Land die gesammten Bahnen, übernimmt selbstver-
ständlich die Schulden, aber auch das gesammte Ver-
mögen mit dem Reservefonds.

Die genannten Staaten, Preussen, Frankreich,
Belgien u. s. w. können sich den günstigsten Moment
für den Rückkauf wählen. Wir aber sind an be-
stimmte Termine gebunden und wir tragen alle
Chancen, wenn auf diesen fatalen fixen Termin die
Rechnung zu unsern Ungunsten ausfällt. Die Diffe-
renz zwischen unsern Bedingungen und denen der
ändern Staaten ist auch aus einem ändern Grunde
enorm. Wir haben in der Schweiz ein System
erfunden, welches in der ganzen Eisenbahngesetz-
gebung ein Unikum ist; es ist das der Grund-
satz, dass bei dem Rückkauf unter allen Um-
ständen das Anlagekapital vergütet werden soll. Wir
müssen, wenn wir unabträgliche Bahnen zurück-
kaufen wollen — und ich habe schon früher einmal
auseinandergesetzt, dass wir in diese Lage kommen
— dieselben zu einem Preise zurückkaufen, als ob
sie während der ganzen Konzessionsdauer 4 °/o ab-
getragen hätten. Also wiederum auch in Bezug auf
die Rückkaufsbedingungen steht die Schweiz hinter
sämmtlichen ändern Staaten zurück. Es ist kein Land,
welches seine souveränen Rechte in gleicher Weise
preisgegeben hat wie die Eidgenossenschaft. Dieser
Nothstand nun — ich sage euch, es ist das relativ,
gegenüber den ändern Staaten, ein förmlicher Noth-
stand — legt uns um so dringlicher die Pflicht auf,
Rath zu schaffen. Es ist nicht damit gethan, dass
man sich eine schwierige Frage ganz einfach vom
Halse hält, sie verschiebt oder am Ende gar nicht
vornimmt.

So also stehen wir in Bezug auf den Rückkauf.
Nun die näheren Bedingungen unseres Rückkaufes.
Wir müssen zurückkaufen auf Grund eines zehn-
jährigen Durchschnittes, und zwar können wir nicht
wissen, wie sich die daherigen Einnahmen gestalten
werden. Wenn man uns im gegebenen Falle sagt,
es sei der Preis zu hoch,* den wir jetzt für die Bahn
bezahlen, so behaupte ich, dass kein Mensch im
Stande ist, uns nachzuweisen, dass der Preis beim
Rückkauf in 10 Jahren nicht noch viel grösser sein
wird. Es ist heute schon darauf aufmerk'sam ge-
macht worden, dass die drei ersten massgebenden
Jahre 1888, 1889 und 1890 mit aller Sicherheit
voraussehen lassen, dass der Preis, wenn auch keine
Verkehrssteigerung eintreten sollte, bis dorthin min-
destens ebenso hoch sein wird.

Nun erinnere ich Sie aber noch an ein anderes
Faktum. Es sind 5 Jahre her, dass in diesem Saale
der Rückkauf der Gentralbahn auf Grund der Rück-
kaufsbestimmungen beantragt worden ist. Es ist gar
keine Frage, dass, wenn jener Antrag angenommen
worden wäre, wir die Centralbahn wohlfeiler hätten
kaufen können als wir sie jetzt kaufen müssen. Aber
nun ist es meiner Ueberzeugung nach auch gar keine
Frage, dass, wenn wir ,die heutige Gelegenheit
wiederum vorbeigehen lassen, dieser Rückkauf wieder
um so viel theurer sein wird.

Wir sollten daher eine Operation, deren
höchste Wichtigkeit ich Ihnen soeben auseinander-
gesetzt habe, nicht auf eine unbestimmte Zeit ver-
schieben. Wenn wir heute um einen Preis kaufen
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können, den wir nach zwölf Jahren, wenn auch
nur wahrscheinlich, ebenfalls bezahlen müssen, so
begehen wir ein schweres Unrecht wiederum gegen
unser Land, wenn wir diese Operation nicht heute
machen, sondern sie auf das Jahr 1903 hinaus ver-
sparen. Wir können überhaupt nichts versprechen
auf das Jahr 1903 in politischen Dingen und bei so
grossen Angelegenheiten muss man die Gelegenheit
beim Schöpfe fassen.

Es wird für den Erwerb der Bahnen ein zweiter
Weg vorgeschlagen, und es ist dieser Weg nament-
lich von denjenigen empfohlen, welche meinen, man
müsse die Bahn wohlfeil erwerben. Wenn ich einen
solchen Weg wüsste, ich hätte denselben schon
lange betreten. Es wird als ein solcher Weg die
Expropriation bezeichnet. Was die allgemeinen
Mängel dieses Verfahrens betrifft, so sind sie in
diesem Saale schon mehrfach auseinandergesetzt
worden. Die Expropriation bringt es, kurz gefasst,
mit sich, dass schliesslieh bei diesem Verfahren ein
einziger Mann, der Obmann des Schiedsgerichtes,
das vom Bundesrathe eingesetzt wird, über das
Schicksal der betr. Bahn entscheidet.

Ich halte es nun für einen absolut unthunlichen
Zustand und ein unthunliches Verfahren, wenn über
das finanzielle Schicksal des Landes in dieser Weise
von einzelnen Experten abgeurtheilt wird. Warum
sollten wir alle zusammen nicht im Stande sein,
ebenso gut rfen Werth einer solchen Bahn zu er-
mitteln als diese künftigen Experten, deren Ausspruch
für uns verbindlich sein wird?

Dazu kommt aber noch ein anderes Bedenken.
Es ist mir noch gar nicht ausgemacht, dass das
jetzige Expropriationsgesetz vom Bunde zum Erwerb
von Bahnen angewendet werden kann. Das jetzige
Expropriationsgesetz basirt auf dem Ar? 23, der
den Bund ermächtigt, öffentliche Werke zu er-
richten, und der Art. l des Gesetzes sagt, es
sei das Expropriationsverfahren dazu bestimmt,
Grundstücke und Rechte zu erwerben, welche
zur Errichtung öffentlicher Werke nothwendig sind.
Es liesse sich also sehr darüber streiten, ob auf
dem Wege der Expropriation auch bereits be-
stehende öffentliche Werke e r w o r b e n wer-
den können. Ich will auf diese Streitfrage
nicht näher eintreten. Aber auf eines mache
ich Sie noch aufmerksam, was keine Streitfrage ist,
nämlich auf die Bestimmung des Art. 23 der Bundes-
verfassung, in welchem gesagt ist, dass die Expro-
priation unter allen Umständen nur gegen volle
Entschädigung stattfinden dürfe, volle Entschädigung
gegenüber den jetzigen Ansprüchen, die man zu
hoch findet. Was ist nun das Mehr und das Minder ?
Ich glaube, so lange diese Bestimmung besteht,
welche es mit Sicherheit voraussehen lässt, dass der
Richter bei der vollen Entschädigung auch den
entgangenen Gewinn in Anschlag bringen würde,
kann man nicht davon reden, dass das jetzige Ex-
propriationsverfahren gegen die Eisenbahnen an-
gewendet werden könnte. Es gibt ein Mittel und
ich will nicht behaupten, dass es nicht möglicher-
weise zur Anwendung kommen wird; dieses Mittel
besteht darin, dass wir auf dem Wege der Ver-
fassungsrevision den Art. 23 so gestalten, dass die
Ablösung der Rechte, welche der Bund den be-
treffenden Bahnen verliehen hat, um einen billigeren
Preis erfolgen kann, also um das, was zivilrechtlich
die volle Entschädigung genannt wird. Man muss

sich deshalb nach meiner Auffassung zweimal über-
legen, bevor man von der Expropriation redet, und
dreimal, bevor man sie anwendet.

Nun, wenn diese Wege zum mindesten nicht
sichere sind, weder der Rückkauf in den konzessions-
gemässen Terminen noch die Expropriation, so bleibt
dem Bunde nichts anderes übrig, als der Weg des
freien Vertrages. Wir haben den Erwerb auf dem
Wege des Rückkaufes, wie gesagt noch nicht be-
treten; wir haben das im Jahre 1886 gegenüber
der Centralbahn leider unterlassen; aber den Weg
des freien Kaufes hat der Bundesrath beschriften
in Bezug auf die Nordostbahn. Ich will übrigens
auf diesen Punkt, wenn ich es nicht vergesse, zu-
rückkommen.

In Bezug auf den Ankauf durch freien Vertrag
gibt es wieder zwei Arten, den Ankauf der Aktien
und den Ankauf der Bahn. Ich will Ihnen offen
gestehen, dass möglicherweise der Bundesrath nicht
dazu gekommen wäre, Ihnen diese beiden Wege zu
öffnen, wenn er nicht befürchtet hätte, es möchte
die Nichtöffnung des einen als Vorwand dienen, um
die Oeffnung des ändern zu erlangen. Der Bundesrath
setzt sie nun in die glückliche und günstige Lage,
das eine oder das andere zu thun. Meine Herren,
der Bundesrath sieht sich nicht veranlasst, den An-
trag zurückzuziehen, welchen er Ihnen unterbreitet;
er hat den Vertrag seinerseits mit der Gentralbahn
abgeschlossen und ist deshalb verpflichtet, ihn auch
Ihnen zur Ratifikation zu unterbreiten. Auf der
ändern Seite findet die Kommission, man müsse das
Brett bohren, wo es am dünnsten ist, d. h. wenn
man die ganze Bahn nicht bekommen könne, so
müsse man wenigstens die Aktien kaufen; auch ich
sage und zweifle nicht, dass dies auch die Meinung
des Bundesrathes ist, lieber als dass Sie gar nichts
beschliessen sind wir selbstverständlich der Meinung,
dass unter allen Umständen die 50,000 Aktien an-
gekauft werden sollen. Ich halte übrigens dafür,
es sei der Unterschied in diesen beiden Verfahren
in Bezug auf ihre Wirkungen ein verschwindend
kleiner. Wenn Sie 50,000 Centralbahn - Aktien
besitzen, so haben Sie die Mehrheit der Stimmen
in der Generalversammlung; Sie können also die
Liquidation der Gesellschaft jeden Augenblick be-
schliessen, und es steht Ihnen frei, den Erwerb der
Bahn für die Eidgenossenschaft jeden Augenblick
herbeizuführen. Ich sehe deshalb wirklich nicht ein,
aus welchem Grunde ein wesentlicher Unterschied
bestehen sollte und weshalb man sich zu der Logik
verstehen könnte: weil wir die ganze Bahn nicht
haben können, so wollen wir auch die 50,000 Aktien
nicht. Ich gestehe, wer so argumentirt, kommt bei
mir in den Verdacht, er wolle im Grunde gar nichts.
Gerade um Ihnen diesen Vorwand vorweg zu nehmen,
hat der Bundesrath sich in der Lage gesehen, Ihnen
die b e i d e n Wege zu proponiren, die Ihnen heute
noch offen stehen. Es kommt schliesslieh nicht
darauf an, ob ich mit dem Hausschlüssel vor der
Thüre stehe, oder ob das Haus offen und ich schon
eingetreten sei. Das ist der ganze/ Unterschied
zwischen dem Ankauf der Aktien und dem Ankauf
der Bahn.

Nun, meine Herren, komme ich zu einem Haupt-
einwand. Es ist im Publikum und zwar unmittelbar
nach dem Ankauf der Aktien die Parole ausgegeben
worden, dieser Kauf sei zu theuer. Mit der Nachricht
über den Kauf kam auch zugleich diese Taxation.
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Ich beneide alle die Leute, welche so rasch in
dieser Richtung mit ihrem Urtheil bei der Hand
sind. Ich für meinen Theil, wenn man mich fragt,
was sind die Aktien der Vereinigten Schweizerbahnen,
der Nordostbahn, der Gotthardbahn werth, so
brauche ich halbe und ganze Tage, um das Material
zu untersuchen, welches unerlässlich ist, wenn man
einen gewissenhaften Befund abgeben und einen
sichern Ausspruch thun will. Es werden von Ihnen,
meine Herren, alle damit einverstanden sein, die
sich je mit dieser Angelegenheit beschäftigt haben.
Ein sofortiges Urtheil hat nur derjenige, dessen
Katechismus der Kurszeddel ist.

Nun meine Herren, diese Aktien seien zu theuer.
Ich will Ihnen gleich sagen, unter welchen Verhält-
nissen und Bedingungen auch ich sie als zu theuer
halte. Ich betrachte sie als zu theuer, wenn Sie es
bloss darauf absehen, die Gentralbahn zu erwerben,
sei es die ganze oder mit 50,000 Aktien ; dann sind
sie sicher zu theuer. Denn bloss deshalb, um jährlich
auf eine Aktie einen Franken und so und so viel
Gentimes zu verdienen, kaufen wir die Cenlral-
bahn nicht. Ich halte aber dafür, diese Aktien
sind nicht zu theuer, wenn die Centralbahn einmal
einen Theil und zwar einen kleineren Theil des
ganzen schweizerischen Bahnnetzes bildet. Dann und
erst dann werden sich die Früchte der Nationalisirung
der Eisenbahnen zeigen ; dann erst wird es sich zeigen,
welchen Luxus wir treiben in Bezug auf die Ver-
waltung der Bahnen, welche Verschwendung besteht
hinsichtlich der Administration, welche Verschwendung
auf allen Gebieten, ich sage, nicht beabsichtigte in
Folge Mangels an Einsicht und gutem Willen, sondern
thatsächliche Verschwendung, welche nothwendig
hervorgeht aus dieser Vieltheilung in die kleinsten
Atome, aus dieser Vieltheilung eines kleinen Landes.
Wir sollten überhaupt das nie vergessen, wenn wir
von gross und klein sprechen, dass unser Eisenbahn-
netz ein kleines Gebiet ist, und dass ein kleines
Gebiet diese Theilung in Eisenbahnsachen nicht ver-
trägt, wenn nicht der Betrieb Summen kosten soll,
welche bei einheitlicher Verwaltung sich ersparen
lassen. Daraus geht auch hervor, ich sage das
absichtlich und laut, dass, so lange wir nur einzelne
Bahnen erwerben, niemand erwarten darf, dass die
heutigen Verhältnisse und Uebelstände von einem
Tag auf den ändern sich bessern werden. Diese
Besserung tritt nur ein in dem Verhältniss, in welchem
sich unser schweizerisches Staatsbahngebiet ver-
grössern wird.

Aber dann, glaube ich, können wir sicher sein,
dass die Zusammenlegung der Bahnen bei uns keinen
schlechtem Erfolg haben wird als sie in Deutschland
und überall gehabt hat, wo sie durchgeführt wurde.
Sie können aus vielfachen Publikationen, die in neuester
Zeit in dieser Beziehung erlassen worden sind, die glän-
zenden Resultate, welche die preussische Verwaltung
mit dem Ankauf ihrer Bahnen gemacht, ersehen,
und diese preussische Verwaltung hat relativ für ihre
Bahnen mehr bezahlt, als wir jetzt für die Aktien
der Centralbahn zu bezahlen beantragen. Ich stelle
Ihnen amtliche Quellen zur Disposition, aus welchen
Sie ersehen werden, dass die preussische Regierung
Bahnen, welche .während längerer Zeit gar nichts
abgetragen, um einen bestimmten Preis gekauft hat,
den sie nach den Rückkaufbestimmungen nicht zu
bezahlen brauchte, und das aus dem einfachen und
ausgesprochenen Grund, weil die preussische Re-

gierung sagt : Diese Eisenbahnen sind in Euren
Händen nicht viel werth; wenn aber ich sie mit
meinen Bahnen zusammennehme und alle diese Ver-
einfachungen und Ersparnisse, welche sich bei einem
grossen Betrieb gegenüber einem zersplitterten er-
zielen lassen, auch auf Euch anwende, dann seid
Ihr etwas werth, und diesen Werth will ich auch
bezahlen. Ich finde es der Würde und der Ehre
des Staates schon angemessen, dass man den Aktio-
nären ihre Bahnen nicht umsonst nimmt. Man hat
uns in neuester Zeit sehr viel, namentlich in ein-
zelnen öffentlichen Blättern auf diese preussische
Muster hingewiesen. Wir sind gern bereit, gute
Beispiele immer zu befolgen, mögen sie herkommen
wo sie wollen. Aber ich möchte die Herren bitten,
nicht blos nach einer Seite hin die fremden Erfah-
rungen auszuführen; wenn Sie es vollständig thun,
werden Sie unsere Behauptungen unterstützen. Der
Bundesrath ist überhaupt, ich kann das sagen ohne
Selbstruhm, nicht verschwenderisch, er giebt nicht
Geld aus, wo er glaubt, es sei nicht nothwendig,
bezahlt keine hohen Preise, wenn er dafür hält, der
Werth der Waare sei demselben nicht angemessen.
Ich kann Ihnen Beispiele zitiren, wo wir sparsam
waren und Sie es nicht gewesen sind und zwar
speziell in Eisenbahnsachen.

. Es ist noch nicht lange her, dass der Bundesrath
Ihnen auseinandergesetzt hat, dass es angezeigt sei,
die Verhältnisse der Moratoriumslinien der Nordost-
bahn näher zu untersuchen um zu sehen, ob nicht
auf irgend einem Wege der grosse Nachtheil, welcher
aus diesen Linien seiner Zeit für die Eidgenossen-
schaft hervorgehen möchte, abgewendet werden
könnte. Wir haben in dem betreffenden Berichte
zahlenmässig nachgewiesen, durch Zahlen, welche
von unbeteiligten Experten ermittelt worden sind,
dass der Bund bei diesem Bau der Moratoriums-
linien mit einem Nachtheil beim Rückkauf von 35—
40 Millionen betheiligt ist. Es ist hier und in dem
ändern Rate die Sache n ich t einmal zur Sprache
gekommen ! Man ist über diese Thatsache, die heute
noch feststeht, stillschweigend zur Tagesordnung
geschritten und hat die Konzessionen einfach er-
theilt. Ich führe dieses Exempel nur an, um
Ihnen zu beweisen, dass der Bundesrath allerdings
bei solchen Operationen die Interessen, auch die
Geldinteressen der Eidgenossenschaft, wohl zu wahren
weiss, wie er sie auch bei dem Kauf der Central-
bahn-Aktien gewahrt hat.

Nun meine Herren, woher kommt denn diese
Lamentation über diesen th'euern Kauf. Sie stehen
im Zusammenhange mit ändern Erörterungen, die
sich in der Presse finden und sich glücklicherweise,
ich sage das zu Ehren des Käthes, hier sich nicht
kundgeben. Es heisst, nicht bloss sind diese Aktien
zu theuer, sondern ihr Kauf ist dazu angethan, fremden
jüdischen Spekulanten Millionen in die Tasche zu
werfen.

Was vorerst diese jüdischen Spekulanten anbetrifft;
so weiss ich wirklich nicht, wozu diese religiösen Diffe-
renzen gemacht werden. Ich kann Sie versichern, dass
ich bei den Erfahrungen, die ich mit den betreffenden
Herren gemacht habe, nicht im Stande war, einen
Unterschied zu finden zwischen einem christlichen
und jüdischen Spekulanten (Heiterkeit!). Ich weiss
auch gar nicht, wo die ganze Sache hinaus will, ob
man meint, damit ein Spekulant vertragsfähig sei, so
-müsse der Jude zuerst Christ werden oder der Christ
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ein Jude. Ich weiss nicht, wie das gemeint ist. In
letzterem Falle will ich hoffen, dass die Frage der
Heidenchristen nicht etwa wieder von einem neuen
Paulus aufgestellt werde.

Ich wiederhole, ich kenne keinen Unterschied,
ehrenhalber sage ich dies ; aber das gebe ich zu,
dass die Einmischung der Spekulation und der
grossen Finanz in unser Eisenbahnwesen uns über-
haupt schon ganz enormen Schaden gebracht hat,
und dass das mit ein Grund ist, um die Eisenbahnen
so rasch als möglich zu verstaatlichen. Denn es gibt
kein anderes Mittel, um dem Schaden, der uns von
dieser Seite zugefügt wurde und der uns auch in
Zukunft in gleicher Weise bedroht, zu entgehen.
Wir haben im Jahre 1886 im Departement der Eisen-
bahnen eine Aufstellung gemacht, die noch nicht ver-
öffentlicht worden ist, aus welcher sich ergibt, dass
die Kursverluste, welche bis dahin die sämmtlichen
schweizerischen Bahnen erlitten haben, nicht weniger
als 96 Millionen Franken betragen; mit anderen
Worten, wir müssen seiner Zeit 96 Millionen Franken
zurückbezahlen, die wir nicht erhalten haben. Wir
müssen diese 96 Millionen Jahr für Jahr verzinsen.

Was heisst das, diese Summe verzinsen? Das
heisst, wir müssen unsere Tarife und unsere Taxen
entsprechend erhöhen und mit dem Zins von 96
Millionen unsern Verkehr belasten.

Ich will und darf diese Sache nicht über-
treiben ; hätte der Staat die Eisenbahnen gekauft, er
hätte auch Kursverluste gehabt, das ist keine Frage;
aber er hätte nicht solche gehabt von 8, von 10,
von 25 oder von 27°/o, wie sie bei den Privat-
bahnen vorgekommen sind. Er hätte, wenn wir
hoch gehen wollen, vielleicht die Hälfte gehabt ; aber
auch so hätten wir beim Staatsbau allerwenigstens
doch 40—50 Millionen auf diesem Posten ersparen
können, gerade so viel als wir jetzt brauchen, um
die 50,000 Aktien der Centralbahn zu kaufen, gerade
die Hälfte von dem, was die Centralbahn /von uns
gewerthet worden ist. Wo sind nun diese Kurs-
verluste hingekommen? Sie sind zum allergrössten
Theil in den Händen derjenigen geblieben, mit wel-
chen die Bahnen die Finanzgeschäfte gemacht haben.
Ich weiss von keinem solchen Finanzgeschäft, das
mit Schweiz. Bahnen abgeschlossen worden ist, das
mit einem Nachtheil für die betreffenden Darleiher
geendigt hätte, einzig ausgenommen bei der Walliser
Linie und vielleicht bei der Nationalbahn. Der weit-
aus grösste Theil dieser Summe ist als Börsengewinn
eingeheimst worden. In welchem Masse das ge-
schieht und wie es dabei überhaupt zu- und her-
geht, das will ich Ihnen an einem Beispiele zeigen.
Es .bestand s. Zt. die Eisenbahnbank, welche die
Nordostbahn finanziell rekonstruirt hat. Diese Eisen-
bahnbank konstituirte sich mit einem Aktienkapital
von 20 Millionen Franken. Davon waren im Durch-
schnitt während der 6 Jahre, während welcher die
Bank bestand, Fr. 6,068,644 einbezahlt. Im Jahre
1884 liquidirte diese Bank mit einem Gewinne von
Fr. 14,899,272, d. h. mit einem Gewinn von 45,9 %
des engagirten Kapitals. Solche Banken haben vor-
her und nachher wieder bestanden und sie werden
wieder kommen und sie werden fortbestehen, so
lange die Eisenbahnen in den Händen der Privat-
gesellschaften sich befinden. Wir werden nun aller-
dings, wenn wir die Bahnen kauten, die Börse auch
brauchen, — leider, — aber ich denke, der Bund
wird im Falle sein, sich ganz andere Bedingungen .

auszubitten, als die einzelnen Bahnen es zu thun
vermochten.

Nun betrachte ich aber diesen pekuniären Schaden
noch nicht als den grössten, der bei diesen Dingen
zu verzeichnen ist. Als den grösseren Schaden be-
trachte ich es, — und ich erinnere Sie daran, dass
ich dies schon einmal in diesem Saale ausgesprochen
habe, — dass infolge der privaten Organisation un-
seres Eisenbahnwesens es vorkommt, dass dieselben
Personen den Eisenbahngesellschaften und zugleich
den Finanzinstituten vorstehen, welche die Geld-
geschäfte dieser Eisenbahnen besorgen. Ich habe das
schon früher als das bezeichnet, was es ist,Jals einen
grossen Unfug, den man sonst im öffentlichen Leben
unter keinen Umständen, nicht einmal in der kleinsten
und geringsten Gemeinde, duldet. Woher kommt
es, dass man von dieser Sache so wenig Aufhebens
macht und nicht dagegen auftritt, trotzdem man sie
seit Jahren kennt ? Der Grund ist in einem tieferen
Uebel zu suchen; er liegt darin, dass unsere Be-
völkerung infolge des privaten Eisenbahnwesens bis
in tiefe Schichten hinein dem Börsenschwindel ver-
fallen ist, und wenn die Erwerbung der Bahnen
durch den Bund die heilsame Wirkung hätte, diesem
Schwindel entgegenzutreten, so wären die Aktien
der Centralbahn noch mehr werth als Fr. 1000,
schon aus diesem Grunde allein.

Ich will mich über diese Punkte nicht weiter
äussern, sondern komme zum Schlüsse nun noch
auf einige andere Punkte zu sprechen, welche mehr
mit der Eisenbahnpolitik zusammenhängen. Ich be-
kämpfe Einwendungen und Widersprüche, die sich
hier nicht geltend gemacht haben, die aber bestehen,
und die wesentlich dazu beigetragen haben, die
öffentliche Meinung zu verwirren.

Es ist in jüngsten Tagen aus der Ostschweiz
in einem öffentlichen Blatte verkündet worden :
« Machenschaften » ! Die Ostschweiz wurde aufge-
rufen gegen die Westschweiz; man bereite sich vor,
in der Westschweiz die Eisenbahnverhältnisse in
einer Weise zu gestalten, welche den Interessen der
Ostschweiz und des Bundes nachtheilig seien. Es
ist das eine höchst bedauerliche Erscheinung und es
ist wieder einer der Vortheile, die aus der Verstaat-
lichung hervorgehen werden, wenn wir dieses Gift,
das dem Privateisenbahnwesen innewohnt, aus un-
serm Körper entfernen können. Man hat die Ver-
dächtigung in die Welt hinausgeworfen, es laufe
der Zweck des Aktienankaufes in die ganze Politik des
Bundesrathes lediglich darauf hinaus den Simplonbau
und die Interessen der Westschweiz zu begünstigten.
Es sind das reine Erfindungen, aber ich weiss, sie
thun gleichwohl ihre Dienste. Wo nimmt man die
Berechtigung her, den Bundesrath anzuklagen, er
nehme gegenüber dem Simplon eine Stellung ein,
welche nicht mit den Bechten und den Interessen
der Eidgenossenschaft vereinbar wäre?
9 Wir haben Ihnen s. Z., als wir Ihnen den An-

kauf der Jura-Simplonaktien beantragten, über den
Stand der Simplonfrage Auskunft gegeben ; seit jener
Zeit hat sich die Angelegenheit in keiner Weise ver-
ändert und es ist der Bundesrath nicht veranlasst
worden, sich mit derselben neuerdings zu beschäftigen.
Diese Frage steht heute noch so: Wir haben, wie
das auf Seite 14 unseres Berichtes vom 30. Mai 1890
zu lesen ist, mit Italien Verhandlungen wegen des
Simplon gepflogen. Italien hat erklärt, es könne bei
dem jetzigen Stande der Vorarbeiten auf die Sache
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nicht eintreten ; es sei durchaus nicht abgeneigt, sich
eventuell beim Simplon zu beteiligen, aber es müsse
verlangen, dass von der Schweiz ein genaues Projekt
vorgelegt und dass die bezüglichen Kosten genau
berechnet werden. Wir haben die Jura-Simplonbahn
in Folge dessen eingeladen, genaue Pläne in dem
Sinne, wie sie von Italien gefordert worden sind,
uns mit den daherigen Kostenberechnungen einzu-
geben. Diese Pläne sind uns noch nicht vorgelegt
worden; dagegen weiss ich persönlich, als Chef
des Eisenbahndepartements, dass dieselben bereits
vollendet sind und dem Bundesrath werden vorge-
legt werden. Sobald der Bundesrath dieselben geprüft
haben wird, sollen allerdings sofort die abgebrochenen
Verhandlungen mit Italien wieder aufgenommen und
wie ich hoffe, auch zu gutem Ende geführt werden.
Ich denke, wenn der Bundesrath das thut, so thut
er damit seine Pflicht und nicht bloss eine Pflicht,
die sich von selbst versteht, sondern eine Pflicht,
die ihm sogar durch das Gesetz vorgeschrieben wor-
den ist, denn — wie Ihnen Herr Paschoud ausein-
andergesetzt hat — ist dem Bunde zur Pflicht ge-
macht worden, die Alpenübergänge im Osten und
Westen der Schweiz zur Verbindung mit Italien zu
fördern und nach Kräften zu unterstützen. Diese
Pflicht ist schon mehrmals in diesem Saale anerkannt
worden und selbstverständlich ist kein Mensch in
der Lage gewesen, dieselbe zu bestreiten ; wir wer-
den ihr auch in Zukunft nachkommen und ich hofie
mit Erfolg.

In Bezug auf den östlichen Alpenübergang ist
z. Z. meines Wissens vollständige Stille eingetreten.
Die italienische Regierung entfaltet in dieser Richtung
unseres Wissens keinerlei Thätigkeit. Es geschieht
desshalb auch nichts von Seite des zunächst bethei-
ligten Kantons Graubünden und ich glaube, man kann
demselben dazu gratuliren. Der Kanton Graubünden
hat sich in seiner Eisenbahnpolitik durch das Splügen-
projekt nur allzulange abhalten lassen, die innern
Verbindungen herzustellen, welche auf seinem Gebiete
so sehr nöthig sind und welche es nicht hindern
werden, die Splügenfrage wieder an die Hand zu
nehmen, sobald Aussicht auf Erfolg vorhanden ist»

So, glaube ich, ist kein Grund vorhanden, die
verschiedenen Theile unseres Landes gegeneinander
zu verhetzen, wohl aber haben wir alle Ursache,
uns von den Kirchthurmsinteressen frei zu machen.

Es scheint mir, der Flug der eidgenössischen
Gedanken gehe überhaupt in der letzten Zeit tief
genug und wir sollten uns alle freuen, auf ein Ge-
biet uns versetzt zu sehen, das den sämmtlichen
Parteien des Landes erlaubt, zum Wohle des Vater-
landes mitzuarbeiten. Die vorliegende Frage ist keine
politische und ich würde es als einen grossen Fehler,
betrachten, wenn eiue Partei aus politischen Motiven,
die in ändern Verhältnissen ihren Grund haben, sich
einem grossen nationalen Unternehmen widersetzen
wollte. '

Ich hoffe übrigens auf einen guten Ausgang auch
in der letzten Instanz, die über unsere Anträge zu
entscheiden hat. Ich wüsste nicht, weshalb das
Volk einen Beschluss verwerfen sollte, der nach un-
serer Ueberzeugung dem Interesse und der Ehre des
Landes dient; habe aber auch die feste Ueberzeu-
gung, dass bei unsern politischen Institutionen es
doppelt nöthig ist, dass die gesetzgebenden Behörden
in allen Fragen feste Stellung nehmen und unbe-
kümmert um den Enderfolg ihre Pflicht thun.

Sohobinger:
, Ich gestatte mir zu dem Beschluss betreffend

Ankauf von Gentralbahnaktien zu sprechen, werde
dagegen nicht über den Entwurf eines Beschlusses
zum Zwecke der Abänderung des Gesetzes über das
Rechnungswesen der Eisenbahnen betreffend Stimm-
recht der Aktionäre sprechen.

Ich darf wohl sagen, dass der einstimmige Be-
schluss der Kommission, dem Rathe den Ankauf
von 50,000 Stück Aktien der Centralbahn zu bean-
tragen, dagegen auf den Antrag des Bundesrathes,
die Bahn selbst zu erwerben, nicht einzutreten, im
Lande herum Ueberraschung bereitet hat. Ich für
meine Person muss sagen, dass ich in diesem Be-
schluss einen gewissen Widerspruch gefunden habe.
Ich konnte es nicht begreifen, dass der Bund 50,000
Stück Aktien — die Hälfte des gesammten Aktien-
kapitals — zum Zwecke des Erwerbes der Bahn
kaufen solle und dass er nicht zugleich von der Offerte
des Bahnunternehmens, die sämmtlichen Aktien zum
gleichen Preise zu übernehmen, Gebrauch machen
wolle. Man musste sich fragen: wenn man doch
einmal den Glauben habe, dass der Gedanke der
Verstaatlichung der Bahnen im Volke Fortschritte
gemacht habe, dass die Mehrheit des Volkes für den
Gedanken eingenommen sei, dass die Lösung uner-
träglicher Verhältnisse nur in der Verstaatlichung zu
finden sei, ich sage, nach all' dem musste man sich
fragen, warum man denn nicht den Muth habe, die
ganze Bahn zu kaufen, statt nur 50,000 Aktien.
Man musste sich fragen: glaubt man vielleicht mit
dem Erwerb von 50,000 Aktien das Mittel zu finden,
um die übrigen Aktien billiger erwerben zu können ;
man musste sich fragen: bestehen vielleicht in ge-
wissen Landestheilen Begehren, deren Befriedigung
zur Zeit nicht möglich ist, von deren Befriedigung
es aber abhängt, ob die betreffenden Landestheile
für den Gedanken der Verstaatlichung zu gewinnen
sind. Ich wiederhole: Dies£ Fragen mussten sich,
als die Kommission zu dem Schluss kam, den Räthen
zu beantragen, von dem Erwerb der ganzen Bahn
vorläufig Umgang zu nehmen, Jedem aufdrängen,
der dem Gang der Dinge Aufmerksamkeit schenkte.
Die Gründe, die uns für dieses Vorgehen der Kom-
mission vorgebracht worden sind, sind in meinen
Augen nicht erklärend genug. Der Beweis damit,
dass ein Theil der Kommissionsmitglieder lieber lang-
sam marschire, ist wiederlegt worden durch das
Beispiel, das wir soeben aus dem Munde von Herrn
Bundesrath Welti gehört haben : wer mit dem Haus-
schlüssel vor der Thüre steht, braucht auch nicht
viel Zeit, um die Thüre zu öflnen und ins Haus
einzutreten. Und diese Sachlage wird ohne Zweifel
den Kommissionsmitgliedern nicht entgangen sein.
Für uns Alle stellt sich eben die Frage in ihrem
weitern Sinn nicht so, ob wir 50,000 Aktien kaufen
wollen, sondern einfach, ob der erste Schritt gethan
werden soll, eine Eisenbahn, die noch in Privat-
händen ist, zu verstaatlichen. Freilich in erster
Linie stellt sich dann die Frage, ob der Preis der
für das Unternehmen bezahlt werden soll, nicht zu
hoch ist. Ich will auf diesen Punkt nicht einlässlich
eintreten, dagegen muss ich zeigen, dass eben auch
diese Sache wie jede andere ihre zwei Seiten hat
und dass der Darstellung des Kommissionspräsidenten
bezüglich der nächsten Zukunft für die finanzielle
Situation der Centralbahn diejenige Darstellung ent-
gegenzusetzen ist, welche der Verwaltungsrath der
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Centralbahn in seinem den Aktionären unterbreiteten
Berichte über die Abtretung der Bahn an den Bund
gibt. Da sagt er entgegen der Ansicht derjenigen,
welche aus vielfachen Gründen glauben auf die Frage
des Aktienverkaufs einzutreten : « Wir halten jedoch
eine solche Argumentation nicht für ganz zutreffend,
da es nicht sicher ist, dass der Verkehr noch bis 1897 in
gleicher Weise zunehmen dürfte, während anderseits
die Betriebskosten und andere Lasten voraussichtlich
höher sein werden. Auf die momentan ausnahms-
weise hohen Kohlen- und Eisenpreise legen wir kein
entscheidendes Gewicht ; dieselben können auch wie-
der fallen ; dagegen werden die Personalkosten vor-
aussichtlich zunehmen und die bevorstehenden Bahn-
hof- und Stationserweiterungen werden die Zinsen-
last erheblich vermehren, wenn auch nur die auf
die Centralbahn selbst fallejnde Zinsquote ins Auge
gefasst wird. Eine gewisse Ausgabenvermehrung ist
somit sicher, eine dieselbe deckende fortwährende
Einnahmesteigerung nicht in gleichem Masse». —

Ich masse mir nicht zu, zu entscheiden, welche
von den beiden Ansichten die richtige sei, ob die-
jenige des Kommissionspräsidenten oder diejenige,
welche der Verwaltungsrath der Gentralbahn gegen-
über seinen Aktionären äussert. Ich wollte nur
darauf hinweisen, dass die Frage zum mindesten
eine bestrittene sei. Im Uebrigen gestatte ich mir,
den Preis der Aktien betreffend, auf folgenden Punkt
hinzuweisen. Der Bundesrath sagt in seiner Bot-
schaft, dass das Reinerträgniss, welches in den letzten
fünf Jahren zu Händen der Aktionäre zur Verfügung
gestanden habe, durchschnittlich auf 2,630,000 Fr.
sich belaufe, das macht also auf die einzelne Aktie
26 Fr. 30 Cts. Das ist die Durchschnittsdividende,
welche in den nächsten Jahren aus den Erträgnissen
den Aktionären zur Verfügung gestellt werden kann.
Das ist der «mühelose Gewinn», wie dieses Er-
trägniss vom Herrn Departementschef bezeichnet
worden ist. Ich mache Sie dem gegenüber darauf
aufmerksam, dass der Bund für die Zukunft an
Stelle dieser 26 Fr., welche den Aktionären als
müheloser Gewinn verabfolgt worden sind, den In-
habern von Rententiteln 30 Fr. auszuzahlen hat und
dass daher in Wirklichkeit eine Erhöhung von an-
nähernd 4 Fr. zu konstatiren ist, welche dem Zwecke,
das Bahnunternehmen zu fördern oder überhaupt
das Erträgniss der Bahn zu Eisenbahnzwecken zu
verwenden, zum vorneherein entgegensteht.

So viel über die Kostenfrage. Ich wiederhole:
ich masse mir ein Urtheil darüber, ob die Aktien
zu hoch 'bezahlt seien, nicht zu, allein ich konnte
nicht unterlassen, auf diese beiden Punkte den Rath
aufmerksam zu machen.

Wie schon gesagt, muss eben die Frage allge-
meiner aufgefassi werden und wenn dies geschieht,
so gebe ich zu, dass auch die Kostenfrage nicht von
erster Wesentlichkeit ist. Aber lege ich mir die
Frage in dieser allgemeinen Weise vor: woilen wir
verstaatlichen oder nicht, so muss ich neuerdings,
wie bereits bei der Frage der Erwerbung der Jura-
Simplonprioritätsaktien darauf hinweisen, dass nach
meiner Auffassung die Frage der Verfassunpsmässig-
keit noch nicht geregelt ist. Ich bin trotz der Aus-
führungen des Bundesrathes zu keiner ändern An-
sicht gekommen. Ich erkläre die Frage zum min-
desten als eine zweifelhafte, in welchem Falle nach
meinem Dafürhalten die Frage dem Volke unterbreitet
werden sollte. Es ist richtig, dass unter den öffent-

lichen Werken, wie sie der Art. 23 der Bundes-
verfassung, welcher schon in der Verfassung von
1848 enthalten war, vorsieht, Eisenbahnen verstanden
sind, dass im allgemeinen Eisenbahnen öffentliche
Werke sind. Und es war auch ganz richtig, dass im
Jahre 1848 bis 1852, wo die grossen Debatten über
die Frage Staats- oder Privatbau stattgefunden, man
sich auch auf den Boden stellen konnte, dass nach
dem Wortlaut der Verfassung der Bund das Recht
habe, Bahnen zu erbauen. Allein sobald durch
Erlass des Eisenbahngesetzes vom Jahre 1852 der
Privatbau beschlossen und im Jahre 1874 in die
neue Verfassung der Artikel aufgenommen worden
war, dass über Bau und Betrieb der Eisenbahnen
der Bund legiferire, war gewissermassen dieses
grosse öffentliche Werk, welches anfänglich zu den-
jenigen öffentlichen Werken gehörte, welche mit
Art. 23 gemeint waren, aus diesem Artikel ausge-
schlossen. Ich verweise im übrigen darauf, dass
der Bundesrath in einem ähnlichen Falle, der für
das Land nicht einmal die Bedeutung hat wie die
Frage der Eisenbahnverstaatlichung, sich auf den
Boden gestellt hat, dass wenn Zweifel darüber ob-
walten, ob die Neuerung verfassungsmässig zulässig
sei, die Frage dem Volke zu unterbreiten sei. Es
ist das in der Frage betreffend Verfassungsrevision
bezüglich Unfall- und Krankenversicherung geschehen.
Damals hat der Bundesrath ausgeführt, dass nach
seiner Auffassung die Verfassung dem Bunde aller-
dings das Recht gebe, über diesen Gegenstand ge-
setzliche Vorschriften zu erlassen, dass aber mit
Rücksicht auf die Wichtigkeit des Gegenstandes und
seine Bedeutung für das ganze öffentliche Leben es
sich empfehle, dem Volk einen neuen Verfassungs-
artikel zur Abstimmung zu unterbreiten.

Warum will man nun diesen selben Weg nicht
auch einschlagen bei einer Frage, die unendlich viel
tiefgreifender ist als die Frage der Unfall- und
Krankenversicherung ?

'Soviel über die Frage der Konstitution alitât. Ich
will noch darauf hinweisen, dass die Auffassung, die
Bestimmung in den Konzessionen, welche dem Bund
das Recht des Rückkaufs vorbehalte, sinnlos wäre,
wenn man dem Bund das Recht des Rückkaufs be-
streiten wollte, dass diese Ansicht nach meinem
Dafürhalten nicht richtig ist.

In der Botschaft des Bundesrathes werden noch
zwei Punkte angeführt, welche nach Ansicht des
Bundesrathes für Verstaatlichung sprechen sollten.
Es sind das die Fragen der Tarifreform und der
Fahrpläne. Der Bundesrath erzählt in seiner Bot-
schaft, dass er den Bahnverwaltungen ein Projekt
für Vereinheitlichung der Personentarife unterbreitet
habe, dass aber bis zur Stunde eine Antwort noch
nicht eingelangt sei und dass daher eben nur àul
dem Wege des Erwerbs der Bahn in dieser Frage
Ordnung geschaffen werden könne. Seitdem ist nun
dieser Bericht erschienen. Und da scheint mir, dass
die Bahngeselischaften richtig gehandelt haben, auf
die Anforderungen des Bundesrathes nicht einzutreten.
Der Beweis dafür ist nach meinem Dafürhalten in
der Darstellung der Bahngesellschaften völlig geleistet.
Das Gutachten des Eisenhahndepartements war ein
juridisches ; juridisch vielleicht richtig mit Rücksicht
auf die Verhältnisse Oesterreich-Ungarn's. Allein die
Bahnverwaltungen haben dem Gutachten gegenüber
nachgewiesen, dass unsere Personentarit'e annähernd
so niedrig sind, wie die neuen von Oesterreich, und
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dass die Aufhebung sämmtlicher Erleichterungen,
der Spezialtaxen und Retourtaxen im Speziellen, den
Verkehr gewaltig schädigen würden.

Ich halte dafür, dass durch die Ausführungen
der Bahnverwaltungen dieses Argument, das der
Bundesrath für die Verstaatlichung der Eisenbahnen
anführte, genügend widerlegt worden ist. Ich habe
keinen Grund zu bezweifeln, dass die Bahnverwal-
tungen zu einer Vereinfachung des Tarifwesens, in-
sonderheit desjenigen betreffend den Personentrans-
port, Hand bieten würden. Allein denselben Zu-
muthungen zu machen, die in der Weise widerlegt
werden 'können, wie dies Seitens der Bahnverwal-
tungen gegenüber der Zumuthung des Eisenbahn-
departements geschah, ist meines Erachtens zu weit
gegangen.

Bezüglich der Tarife im Frachtverkehr ist es
ganz richtig, dass nur ein Eingeweihter sich ein
richtiges Bild über diese Frachtbestimmungen machen
kann. Allein ich verweise darauf, dass es dem
Eisenbahndepartement bereits einmal gelungen ist,
durch das Gestrüppe der Tarife für den Fracht-
verkehr einen Pfad zu hauen. Es geschah dies
Anfangs der 80er Jahre und ich glaube, es sollte
nicht unmöglich sein, in dieser Beziehung noch
grössere Verbesserungen zu schaffen, sofern dem
Bunde auf dem Weg einer Revision des Eisenbahn-
gesetzes grössere Kompetenzen zugewiesen werden.
Auch die Fahrplanfrage stellt der Bundesrath in
seinem Berichte so dar, dass er zum Schluss kommt,
es sei eine Besserung der Verhältnisse nur auf dem
Wege der Verstaatlichung möglich. Er erzählt uns
vom Entscheid des Bundesgerichtes betreffend die
Nachtschnellzüge Zürich-Genf; er sagt uns, er habe
diese Forderung an die betreffenden Bannverwal-
tungen aus Rücksichten des öffentlichen Verkehrs
gestellt; das Bundesgericht habe aber den Bund ver-
urtheilt, von den den Bahnverwaltungen erwach-
senen Mehrkosten ein erhebliches Betreffniss zu
übernehmen, und es werde für die Zukunft nicht
möglich sein, gegenüber den Bahnverwaltungen
grössere Anforderungen zu stellen als diejenigen,
welche in den Konzessionen enthalten sind. Ich
halte diese Darstellung für unrichtig — ich muss
dieses Wort, gebrauchen; es ist darauf hinzu-
weisen, dass die Einführung des Nachtzuges Zürich-
Genf von den Bahnverwaltungen namentlich deshalb
verweigert wurde, weil das Eisenbahndepartement
eine höchst unpraktische Einrichtung schaffen wollte.
An Stelle eines durchgehenden Schnellzuges wollte '
das Eisenbahndepartement einen langsamen Zug mit
Anhalten auf jeder Station einführen ; infolge dessen
wurde derselbe auch durchschnittlich nur von 7—8
Personen frequentirt, so dass ein erhebliches Defizit
eintrat. Seitdem der Zug als Schnellzug kursirt,
hat sich der Verkehr ganz wesentlich gebessert und
es ist von einer Einbusse nicht mehr die Rede.

Ich möchte übrigens auf die Thatsache aufmerk-
sam machen, dass der Bund in einer Reihe von
Fällen Gesellschaften zur Führung von Zügen zwang,
die konzessionsgemäss nicht vorgesehen waren, und
ich will in dieser Beziehung nur zwei Beispiele aus
der neuesten Zeit anführen. Der Bundesrath hat,
entgegen den Protestationen der Jura-Simplonbahn
dieselbe dazu verhalten, auf der Strecke Bern-Luzern
einen sechsten Schnellzug einzuführen, während die
Gesellschaft konzessionsgemäss nur zu zwei Schnell-
zügen verpflichtet ist. Ferner wurde die Nordost-

bahn verhalten, auf der Strecke Luzern-Zürich einen
Schnellzug einzuführen, wodurch die Anzahl der
täglichen Züge auf 7 stieg, während die Konzession
nur 3 für den Winter und 4 für den Sommer vor-
sieht. Ich halte desshalb dafür, dass die Ansicht
des Bundesrathes, er könne über die konzessions-
gemässen Anforderungen nicht hinausgehen, that-
sächlich nicht richtig sei, sondern dass das Eisen-
bahngesetz in Art. 33 dem Bundesrath eine Hand-
habe gibt, nach Massgabe des Verkehrs über die
Konzessions-Bestimmungen hinausgehende Anforde-
rungen an die Gesellschaften zu stellen.

Ich kann daher nicht einsehen, dass in Hinsicht
auf das Tarif- und Fahrplanwesen zur Besserung
der Verhältnisse die Verstaatlichung der Bahnen
nothwendig sei. Es hat mir von jeher vorgeschwebt,
es könnte den bestehenden Uebelständen auf dem
Wege einer Revision des Eisenbahngesetzes von
1872 entgegengetreten werden. Ich verweise auf
die Berichterstattung der letztjährigen Geschäfts-
prüfungskommission, worin dargethan wurde, dass
das Eisenbahngesetz dem Bundesrathe zu wenig
Kompetenzen einräume, um seinen Anordnungen
Nachdruck verschaffen zu können, und dass es ihm
nur mit Bitten und Beten möglich sei, die Bahn-
gesellschaften zu veranlassen, -diejenigen Arbeiten
auszuführen, welche ihnen Kraft des Gesetzes vor-
geschrieben sind und dass desshalb schon aus diesem
Grunde eine Revision des Gesetzes nothwendig sei.
Jch zweifle auch nicht, dass hinsichtlich des Tarif-
wesens auf dem Revisionswege Erhebliches ver-
bessert werden könnte. Der Bundesrath führt an,
es sei ein Uebelstand, dass die einzelnen Bahnver-
waltungen immer noch versuchen, Sendungen in's
Ausland zum Nachtheil der längeren schweizerischen
Route der eigenen Linie zuzuwenden ; ich halte dafür,
dass diesem Uebelstande ganz wohl auf dem Wege
einer Revision des Eisenbahngesetzes abgeholfen
werden könnte. Ebenso kann eine Vereinheitlichung
der Taxen auf dem Revisionswege erzielt werden;
zum Mindesten ist diese Frage der Prüfung werth.
Es ist ferner nach meinem Dafürhalten auch die
Frage diskutirbar, ob die Eisenbahngesellschaften für
alle Zukunft steuerfrei sein sollen.

Ich denke, es könnte geprüft werden, ob in
dieser Beziehung nicht Einschränkungen möglich
wären ; auch die Haltung der Eisenbahngesellschaften
in der Frage von Bahnhofumbauten dürfte bei einer
Revision in's Auge gefasst werden. Es ist in der
That sonderbar, dass es nicht möglich ist, an Hand
der gegenwärtigen Gesetzgebung die Bahngesell-
schaften zu beförderlicher Ausführung neuer Bahn-
hofanlagen, die nach der Auffassung aller Sachver-
ständigen dringend nöthig sind, zwingen zu können.

Uebrigens mache ich Sie darauf aufmerksam, dass
eine Revision des Eisenbahngesetzes auch für den
Fall der Verstaatlichung der Hauptbahnen — ich
denke, man habe nicht die Absicht, auch gewisse
Bahnen die nur lokale Bedeutung haben, Touristen-
bahnen, Bergbahnen zu verstaatlichen — nöthig
wäre.

Ich möchte Sie noch auf die politische Bedeu-
tung der Frage der Verstaatlichung aufmerksam
machen ; ich meine damit nicht die partei-politische
Bedeutung. Wir Konservative oder Ultramontane
wenn sie wollen, wissen sehr wohl, dass wir von
Seite der Eisenbahnangestellten nicht auf Zuzug hoffen
können, auch bei den gegenwärtigen Verhältnissen
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nicht. Ich könnte Ihnen Beispiele anführen, dass
Bahnbeamte und Angestellte» die von Hause kon-
servativ sind, nur unter Wahrung des grössten Ge-
heimnisses sich gestatteten, mit uns, zu stimmen.
Also in dieser Beziehung kann es für uns nicht
schlimmer werden. Aliein ich fasse die Frage von
einem weitem Gesichtspunkte aus auf. Ich sage,
es ist dem Wesen der Demokratie widersprechend,
die Anzahl der vom Staat abhängigen Bürger ohne
absolute Notwendigkeit zu vermehren; es ist das nach
meinem Dafürhalten auf der jHand liegend. Wir
werden ohnedies in Fragen, wo einer Stärkung der
Gentralgewalt nicht ausgewichen werden kann, zu
einer solchen Hand bieten müssen. Wo aber «ine
Lösung möglich ist, ohne dass die Gentralgewalt
verstärkt werden muss, sollten wir mit Rücksicht
auf die Form unseres Staatswesens dafür einstehen.
Auch anderwärts ist der gleiche Gedanke durchge-
drungen und zwar in einem Lande, das uns Herr
Welti bei einem frühern Anlasse als das freiheit-
lichste aller Kulturländer darstellte, in England. Eng-
land hat sich von der Verstaatlichung mit Rücksicht
auf die politische Bedeutung derselben ferngehalten.
Ich gestatte mir, aus einem Werke des bekannten
Eisenbahnschriftstellers Freiherrn von Weber eine
bezügliche Stelle zu zitiren:

« Der direkte politisch-moralische Einfluss, den sie
« durch das innige Verknüpfen der Interessen einer
« solchen Anzahl mündiger, reifer Männer mit dem
« ihren gewinnt, ist sogar grösser als der der Armee,
« deren aktive Angehörige, so lange sie es sind, ja
« einige ihrer politischen B.echte, z. B- das Wahl-
« recht, nicht auszuüben haben, während Nichts die
« Eisenbahnfunktionäre daran hindert. Aber viel
« weitreichender ist die Bedeutung der Einwirkungen,
« welche sie indirekt durch Verbreitung einer solchen
« gewaltigen Anzahl ihrer Organe über das ganze
« Land, auf politische Stimmungen und Anschauungen
« theils auszuüben im Stande ist, theils unwillkürlich
« ausübt und die sich bei der mindern oder höhern
« Abhängigkeit, in welche Handel, Ackerbau, Finanz-
« weit und Industrie, der kompakten Macht sämt-
« lieber in einer Hand vereinigten Verkehrsinstitute
« des Landes gegenübertreten müssen, viel weiter
« ausbreiten werden, als es auf den ersten Anblick
« scheinen mag. Die unleugbaren Gefahren, welche
« aus dieser enormen Stärkung der Regierungsgewalt
« für die freiheitliche Gestaltung der Staatsverhält-
« nisse und die Konservirung einer heilsamen, ge-
« sunden Opposition erwachsen, sind den Engländern
« gross genug erschienen, um sie, nach ihrer drastischen

«; Hervorhebung durch Gladstone, zu einem Haupt-
« motiv der Aufgabe des Ankaufprojektes der Eisen-
« hahaen durch den Staat werden zu lassen, s
1 Bekanntlich hat Gladstone bei diesem Anlasse
gesagt: «It is thè business of thè state to govern
and not to trade. » Es ist Aufgabe der Regierung
zu regieren und nicht zu handeln. Ich gestatte mir,
hierauf hinzuweisen, da Herr Welti England schon
wiederholt als das Land bezeichnet hat, das die
persönliche Freiheit am besten zu wahren wisse.
Die Anzahl der schweizerischen Eisenbahnbeamten
und Angestellten wird an die 20;000 betragen,
während die Zahl der Bundesbeamten und Ange-
stellten gegenwärtig etwa 10,000 beträgt. Es ist
mithin 'einleuchtend, dass durch eine Verstaatlichung
der Eisenbahnen eine enorme Verstärkung der Gentral-
gewalt geschaffen würde.

Ich komme zum Schlüsse. Ich sage: Es ist ein
gewisser Widerspruch vorhanden, wenn die Kom-
mission beantragt, nur die 50,000 Gentralbahnaktien
zu kaufen, dagegen auf den Ankauf der Centralbahn
nicht einzutreten. Wenn man das eine will, muss
man auch das andere wollen. Dabei ist die Frage
der Verstaatlichung der Eisenbahnen nach ihrer all-
gemeinen Bedeutung nicht zu umgehen. Ich halte
dafür, dass diese Frage konstitutionell nicht liquid
sei, sondern dass vorher das Volk angefragt werden
sollte. Des weitern halte ich dafür, die im gegen-
wärtigen Eisenbahnsystem anerkanntermassen beste-
henden Uebelstände können auf dem Wege der
Revision des Eisenbahngesetzes, wenigstens zum
grössern Theil, gehoben werden, und es hege in
unserer Staatsform, dass man sich möglichst hüte,
eine vielleicht bessere Lösung anzustreben, die aber
eine enorme Vermehrung der Staatsgewalt mit sich
führen müsste. Ich stelle daher den Antrag:

1. Nichteintreten auf den Entwurf eines Bundes-
beschlusses betreffend Ankauf von Aktien der schwei-
zerischen Gentralbahn.

2. Der Bundesrath wird eingeladen, die Frage
zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten,
ob nicht das Gesetz betreffend Bau und Betrieb der
Eisenbahnen vom 23. Dezember 1872 einer Revi-
sion zu unterziehen sei, insbesonders im Sinne
grösserer Kompetenzen des Bundes in Bezug auf
den Bahnbetrieb.

Ich empfehle Ihnen die Annahme dieses Antrages.

Die Berathung wird hier abgebrochen.

2tti die Esdftktiou TOtaatwortlioh ; Mud, Schwäre, — Druck und Expedition von Jint & Keinfft In Bern.
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Fationalrath.
Sitzung vom 5. Juni 1891, Morgens 8 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Lachenal.

T a g e s o r d n u n g :
Ankauf von Aktien der schweizerischen

Centralbahn.
(Fortsetzung der Beratlmng.)

Künsli :
Obschon noch zahlreiche Redner eingeschrieben

sind, halte ich es nicht für unmöglich, dass wir die
Berathung dieses Traktandums bis Mittags beendigen
können. Sollte dies nicht möglich sein, so bean-
trage ich, eine Nachmittagssitzung abzuhalten, indem
es nicht als zweckmässig erscheint, einen so wich-
tigen Gegenstand in einer Samstagssitzung zu be-
handeln.

Der Rath erklärt sich stillschweigend mit diesem
Antrage einverstanden.

Fortsetzung der Diskussion über die Eintretensfrage.
Speiser :
In den Augen der Kommission ist die Frage

der Revision des Rechnungsgesetzes von kapitaler
Bedeutung, nicht nur deshalb, weil der Bundesrath
den Ankauf der 50,000 Centralbahnaktien von der
Annahme dieser Revision abhängig macht, sondern
auch deshalb, weil durch die Annahme der bean-
tragten Revision des Art. 6 des Rechnungsgesetzes
dem Bundesrathe der Weg vorgezeichnet wird, wie
er in Bezug auf die Erwerbung weiterer Bahnen
vorgehen soll, bezw. weil durch Annahme dieses
Artikels der bisher eingeschlagene Weg sanktionirt
wird. Ich erlaube mir deshalb, auf diesen Punkt
zunächst einzutreten.

Ich gebe von vornherein zu, dass der Ankauf
von 50,000 Centralbahnaktien *für den Bund nur
dann zulässig ist, wenn er nicht auf das Stimmrecht
von 30 Stimmen beschränkt ist, wie dies laut den
Statuten der Centralbahn der Fall ist. Davon kann
keine Rede sein, dass sich der Bund mit der Hälfte
der Aktien betheiligt, ohne ein grösseres Stimmrecht
zu haben, als jeder andere Aktionär. Allein die
Grunde, welche der Bundesrath für die Aenderung
des Rechnungsgesetzes in dem Sinne geltend macht,
dass ihm für jede Aktie eine Stimme zufallen solle,
halte ich nicht für stichhaltig.

Es wird zunächst darauf hingewiesen, dass der
Bund durch das Rechnungsgesetz einen Einbruch
in das Obligationenrecht zu Gunsten der Eisenbahnen
gemacht habe und es müssen sich dieselben nun
gefallen lassen, dass er einen weitern Einbruch zu
ihren Ungunsten mache. Das ist nicht richtig. Was
der Bund that, als er gewisse Bestimmungen des
Obligationenrechts in Bezug auf die Eisenbahngesell-
schaften ausser Kraft setzte, war nichts anderes als
die Anerkennung gewisser wohlerworbener Rechte.
Einzelne Kantone, namentlich Bern hatte sich ein
ausgedehntes Stimmrecht in der Jurabahn gesichert
und da erklärte der Bund, er hebe dieses wohl-
erworbene Recht nicht auf, sondern anerkenne das-
selbe. Ebenso war die Konzession, welche der
Bund in Bezug auf die Feststellung der Bilanzen
der Eisenbahngesellschaften machte, nicht eine Be-
günstigung derselben. Es muss jeder Gesetzgeber
neue Gesetze unter Umständen in den Bedürfnissen
entsprechender Weise modifiziren, und es hatte der
Bund so wenig als die Eisenbahngesellschaften ein
Interesse, an der Forderung einer strengen rigorosen
Aufstellung der Bilanzen festzuhalten, die, wenigstens
nach der Ansicht des Bundesrathes, zum Fallimente
der Eisenbahnen geführt hätte. Ichj denke, es habe
Niemand in der Schweiz ein Interesse daran, dass
unsere Eisenbahngesellschaften infolge rigoroser
Durchführung einer Bestimmung des Obligationen-
rechts zum Falliment kommen. Es handelt sich
also auch da nicht um eine Begünstigung der Eisen-
bahngesellschaften. Es ist überhaupt die Auffassung
doch wohl kaum haltbar, dass der Gesetzgeber seine
Gesetzgebung gelegentlich einmal zu Gunsten eines
Privaten modifiziren könne, dann aber auch das
Recht habe, diese Gunst wieder durch eine Ungunst
auszugleichen. Der Gesetzgeber treibt mit seinem
Gesetzgebungsrecht nicht Handel, sondern wendet
es an nach allgemeinen Gesichtspunkten der Ge-
rechtigkeit und bedarf dafür keiner Belohnung. Ich
mache übrigens darauf aufmerksam, dass das Obli-
gationenrecht selbst die scharfen Bestimmungen gegen
die Aktiengesellschaften durch Einräumung einer
Uebergangszeit von fünf Jahren etwas gemildert hat

Man sagt weiter, der Bund befinde sich insofern
in einer ungünstigeren Stellung, als andere Gross-
aktionäre die Beschränkung des Stimmrechts um-
gehen können, indem sie ihre Aktien an Strohmänner
vertheilen. Natürlich darf dies der Bund nicht thun ;
aber er könnte, — und es wäre sehr erfreulich, wenn
er dies thäte — den scharfen Bestimmungen des
Obligationenrechtes betr. beschränktes Stimmrecht
zur Durchführung verhelfen durch Aufstellung ent-
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sprechender Strafbestimmungen. Auch andere Län-
der bedrohen diese Umgehung in Bezug auf das
Stimmrecht mit hohen Geldbussen. Es wird sicher
Niemand dagegen sein, dass man diesen Weg ein-
mal einschlägt. Und wenn ferner von der Ausar-
tung des Aktienrechtes gesprochen wird und von
der doppelten und dreifachen Stellung einzelner
Persönlichkeiten in verschiedenen Aktiengesellschaften
zur Ausbeutung ihrer Interessen, so glaube ich, auch
in dieser Beziehung werde niemand dagegen sein,
wenn man gesetzliche Grundsätze aufstellt, welche
dem, was man im gewöhnlichen Leben als anstän-
dig, vielleicht gar als moralisch ansieht, zur Aner-
kennung verhelfen.

Nun wird weiter gesagt : Alles das hilft uns
nichts ; denn es bleibt immer noch -die Beschränkung
des Obligationenrechts, dass kein Aktionär mehr als
1/5 sämmtlicher Stimmen in sich vereinigen kann.
Allein diese Bestimmung können Sie nicht aufheben
und zwar aus einem einfachen Grunde. Es wurde
gesagt, .es sei diese Bestimmung aus der Rücksicht
auf das öffentliche Woh'l hervorgegangen, da aber
der Bund der Hüter des öffentlichen Wohles sei,
so sei der Gesetzgeber berechtigt, diese Beschrän-
kung des Obligationenrechts in Bezug auf den Bund
aufzuheben. Es ist richtig, dass die Beschränkung
des Stimmrechts der Grossaktionäre in gewissem
Masse vom Gesichtspunkte des öffentlichen Wohles
aus auch gefordert werden kann. Allein das ist
nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist
das, dass, wenn Sie diese Beschränkung des Stimm-
rechts der Grossaktionäre aufheben, Sie damit über-
haupt den Begriff der Gesellschaft aufheben. Sobald
ein einzelner Aktionär mehr als die Hälfte der Stim-
men in sich vereinigen kann, haben Sie keine Ge-
sellschaft mehr; denn dann diktirt nicht mehr der
Gollektivwille einer Anzahl Personen, sondern der
Wille eines Einzelnen die Geschicke der Gesellschaft.
Der Gesetzgeber kann nicht eine Gesellschaft ge-
statten, in welcher ein Einzelner allein zu befehlen
hat, mit ändern Worten, es liegt im Begriffe der
Gesellschaft, dass nicht einem Einzelnen die Ueber-
macht der Stimmen eingeräumt wird. Oder mit
noch ändern Worten, wenn die Bundesversammlung
beschliesst, dem Bund solle für jede Aktie eine
Stimme zukommen, so dass er, wenn er im Besitze
der Mehrheit der Aktien ist, auch über die absolute
Mehrheit der Stimmen verfügt, so lösen Sie damit
die Eisenbahngesellschaften auf; es ist das eine Art
Expropriation, nur in etwas anderer Weise, als man
sich eine solche bis jetzt vorstellte. Statt dass man
den Gesellschaften die Konzessionen entzieht, nimmt
man den Konzessionen ihre Inhaber weg ; wir haben
nicht Aktiengesellschaften, welche Inhaber der Kon-
zessionen sind, sondern faktisch ist der Bund Inhaber
derselben. Ich glaube darum, Sie können unmöglich
den Satz aufstellen, dem Bund solle für jede in sei-
nem Besitz befindliche Aktie eine Stimme zukommen,
wenn Sie nicht dadurch das ganze jetzige System
des Eisenbahnbaues auf den Kopf stellen wollen.
Ich gebe zu, dass auf diese Weise der Bund jede
schweizerische Eisenbahn erwerben und damit sein
Ziel, die Eisenbahnverstaatlichung, erreichen kann.
Aber um welchen Preis? Um einen Preis, den wir
nach meinem Dafürhalten nicht bezahlen können.
Es ist der Preis, dass wir den ersten Grundsatz einer
freiheitlichen Entwicklung eines Volkes preisgeben.
Dieser erste Grundsatz ist der, dass der Staat seine

Gesetze nicht nur für seine Unterthanen macht, son-
dern auch für sich selbst und dass er die Privat-
rechte, welche er schafft, nicht nur gegenüber
ändern Privaten schützt, sondern auch gegenüber
seinen eigenen Einrichtungen. Diesen Grundsatz dür-
fen wir nicht preisgeben, sonst kommen wir in eine
Zeit, von der das Sprichwort gelten würde : « prin-
ceps legibus solutus », in eine Zeit, wo wir über-
haupt Privatrechte nicht mehr anerkennen, sondern
nur noch staatliche Rechte ; wir stellen einen Grund-
satz auf, an welchem nur derjenige Freude haben
kann, der die Abschaffung aller Privatrechte anstrebt
nach dem Sprichwort: experimentum fiat in cor-
pore vili. In corpore vili der Aktiengesellschaften ! Ich
glaube nicht, dass wir uns auf diesen Standpunkt
stellen können.

Nun aber sagt man uns: Wenn Sie uns dieses
Mittel, dem Bund in der Aktiengesellschaft Geltung
zu verschaffen, nicht gewähren, so ist uns die Er-
werbung der Bahnen auf dem Wege des Aktien-
kaufs unmöglich gemacht. Das ist richtig. Allein ist
das wirklich ein so grosses Unglück ; ist der in der
letzten Zeit behufs Erwerbung der Eisenbahnen ein-
geschlagene Weg ein so vorzüglicher? Es ist das
der Weg, wo der Staat das Capitol verlässt, auf die
Befugniss, das öffentliche Recht zu gestalten, ver-
zichtet und hinabsteigt auf den Markt, um daselbst
Eisenbahnaktien zu erhandeln. Statt seine Gesetz-
gebung so zu gestalten, dass sie seinen Bedürfnissen
entspricht, tritt er in Verkehr mit Privaten und han-
delt mit ihnen ; er stellt sich auf die gleiche Linie
mit denselben, lässt sich Fristen stellen etc. etc. Ich
glaube, es sei das ein Weg, der im Volke zu
grossem Missbehagen führte, es sei ein Weg, der
dem widerspricht, was der Staat sonst thut.

Diese Vereinigung mit der Spekulation entspricht
nicht dem, was der Staat sonst thut. Der Staat ist
langsam und vorsichtig; die Spekulation wagt und
geht rasch vor. Der Staat verhandelt offen und
öffentlich, die Spekulation geht im Stillen und ge-
heim vor; der Staat stellt sich seine Ziele klar auf,
die Spekulation muss, um durchzudringen, oft ihre
Ziele verhüllen. Es sind das Gegensätze, welche sich
meiner Ansicht nach nicht vereinigen lassen, und die
Ueberraschungen, zu denen wir nothgedrungen auf
diesem Weg kommen, sind gerade das, was dem
Volke nicht gefällt. Ich betrachte also diesen Weg
nicht als einen guten, nämlich nicht als einen solchen,
dem das Volk mit Vertrauen folgen kann, weil
wir in der Schweiz gewohnt sind an eine offene
Behandlung unserer öffentlichen Verhältnisse und
klare allgemein verbreitete Anschauungen über das,
was uns noth thut.

Nun kann man ja zugeben, obschon gerade dar-
über die Ansichten sehr getheilt sind, dass wir einen
einmaligen Erfolg errungen haben; man kann ja
sagen, wir haben auf diesem Wege die Centralbahn
in unsere Macht bekommen um einen billigen Preis,
obschon, wie gesagt, darüber die Ansichten ausser-
ordentlich verschieden sind. Und gerade die Beur-
theilung dieser Frage: Ist der Preis nicht zu hoch?
wird ausserordentlich erschwert dadurch, dass der Er-
werb der Bahn direkt angeknüpft wird an den Erwerb
der Aktien ; denn man wird dann nothgedrungen sagen,
wir erwerben diese Aktien zu einem Preise, den die
Verkäufer derselben nicht bezahlt haben; sie haben
die Aktien zu einem viel billigeren Preise erworben
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und heute, da wir uns über ihren Ankauf berathen,
sind sie im Kurse bereits wieder bedeutend gesunken.
Der Unbefangene, der Nichteingeweihte, der nicht
völlig sachverständige Beurtheiler wird also immer
Bedenken haben gegen diese Verknüpfung des Kaufes
auf offenem Markte mit dem Ankaufe durch die Eid-
genossenschaft. Nun weiss ich wohl, man mag die
Eisenbahnen anrühren, wo man will, so wird das
immer auf dem Kurszeddel der Börse seinen Aus-
druck finden; allein diese enge Verknüpfung des
Börsenpreises mit dem, was wir bezahlen .wollen,
riskirt man nur, wenn man die Aktien auf offenem
Markte kauft. Wenn ich zugebe, dass wir einen ein-
maligen Erfolg gehabt haben, so frage ich, soll das
so weitergehen ? Wir haben noch andere Bahnen zu
erwerben; müssen wir für die Nordostbahn, die
Vereinigten Schweizerbahnen und die Gotthardbahn
nochmals durch diese bösen und guten Börsenge-
rüchte hindurchgehen, um zu unserem Ziel zu kommen?
Und sind wir sicher, dass wir in Zukunft, wenn das
Volk diesen Weg der Verstaatlichung acceptirt, dass
wir dann ebensogut zum Ziele kommen ? Ich glaube
das nicht. Nein, verstaatlichen wir die Eisenbahnen,
aber verstaatlichen wir sie als Staat, bleiben wir
Staat und stellen wir uns nicht neben die Privat-
aktionäre, neben die Spekulanten! Behalten wir
unsere schwere Rüstung, die uns gewiss oft unbe-
quem ist, die uns aber eine sichere Vertheidigung
und einen sichern Angriff gestattet. Das ist meine
Ansicht: Oeffentlicb.es Recht und nicht Privatrecht!

Nun hat Herr Bundesrath Welti uns gestern ge-
sagt, wem dieser Weg nicht gefällt, der zeige uns,
wenn er die Verstaatlichung will, einen ändern Weg;
wir wollen ihn einschlagen. Ich kann diese Frage-
stellung nicht annehmen. . Es ist nicht an uns, gestern
oder heute den Arzt zu machen; dazu sind wir,
ich gestehe es offen, nicht sachverständig genug;
wir können nicht*Medizinen verabreichen für Krank-
heiten, an denen die Eidgenossenschaft schon Jahr-
zehnte lang leidet. Ich lehne also den Vorwurf ab,
dass die Antwort nicht gegeben werden kann. Es
ist am 21. Juni 1890 vom Natiönalrathe in der
Formulirung des Herrn Welti das Postulat ange-
nommen worden: « Der Bundesrath wird eingeladen,
über das Ergebniss der Massnahmen, welche er in
der Botschaft vom 30. Mai 1890 zum Zwecke der
Eisenbahn-Verstaatlichung in Aussicht nimmt, der
Bundesversammlung Bericht zu erstatten und damit
diejenigen Anträge zu verbinden, welche er im
Interesse der Förderung dieser Angelegenheit als
nöthig erachtet.» Dieses Postulat haben wir s. Z.,
so viel ich weiss, einstimmig angenommen; es ent-
hält den Auftrag an den Bundesrath, diejenigen Mittel
und Wege anzugeben, welche zur Verstaatlichung
führen. Ich mache niemandem, namentlich nicht
Herrn Welti einen Vorwurf, dass dieser Bericht noch
nicht eingereicht worden; aber ich konstatire, dass
wir statt dieses Berichtes im März mit der Mit-
teilung überrascht, wurden, der Bundesrath habe
00,000 Aktien der Centralbahn angekauft. Ich habe
bereits erklärt, dass ich diesen Weg nicht als den
richtigen halte. Dass wir nun aber genöthigt sind,
demselben gegenüber einen klar vorgezeichneten än-
dern Weg zu bringen, das kann man uns nicht zu-
muthen; sondern vorerst ist es Sache des Bundes-
rathes, uns das ganze Material an Hand zu geben.
Herr Welti hat uns gestern gesagt, es gebe 2 Arten,
in Sachen vorzugehen. Gegen die Expropriation hat

er schwerwiegende Bedenken geltend gemacht, ich
gebe das zu. Allein das ist eine Frage, welche wir
nicht in 24 Stunden diskutiren können, sondern
über welche wir erst einen genauen Bericht, begleitet
von sachverständigen, juristischen und technischen
Gutachten verlangen dürfen. Wenn man mich fragt,
ob ich einen ändern Weg wisse, die Eisenbahnen
zu erwerben, so sage ich : Ja, solche Wege gibt es,
aber das weiss ich nicht, wie der Bund die Eisen-
bahnen billiger erwerben könnte als dies nach den
konzessionirten Privatrechten möglich ist. Die Privat-
rechte, welche der Bund durch Konzession den
Eisenbahnen gegeben hat, müssen mit Geld abgelöst
werden, und ich vermag nicht einzusehen, wie wir
ohne Verletzung dieser Privatrechte billiger kaufen
könnten, als die Konzessionen dies gestatten. Dieser
Weg ist also von vornherein ausgeschlossen. Ich
weiss wohl, dass diese Ansicht nicht von allen ge-
theüt wird ; man sagt : es sind ja Aktionäre ; es
sind nicht einmal diejenigen, welche sich s. Z. an der
Bahn mit Geld betheiligt haben, als die Konzessionen
ertheilt wurden, sondern die Spekulanten haben die
Aktien angekauft und diesen gegenüber brauchen wir
es nicht so genau zu nehmen. Ich bin von dem
Vorwurfe durchaus frei, irgendwie mit den Aktionären
zu sympathisiren. Ich finde, die Aktionäre seien im
allgemeinen eine wenig interessante Klasse unserer
Bevölkerung (Heiterkeit) ; die Grossaktionäre, welchen
es gelungen ist, die Mehrzahl der Gentralbahnaktien
zu erwerben, kenne ich nicht; ich habe nichts gegen
sie. Ich kann ihnen nur das Kompliment machen,
dass sie ihr Geschäft sehr gut verstehen, und das
ist keine Beleidigung. Es gibt andere Grossaktionäre,
denen ich von meinem Standpunkte dagegen den Vor-
wurf nicht ersparen kann, dass sie im geeigneten Mo-
ment, um einen Gewinn einzuheimsen, sich ihrer Aktien
zu sehr entledigten, und damit einen Einfluss auf-
gaben, den Basel zu schätzen wusste, und dass sie
in letzter Zeit in einer etwas auffälligen Weise ver-
sucht haben, sich diesen Einfluss wieder zu ver-
schaffen. Daneben gibt es Kleinaktionäre, für welche
ich Sympathien habe; denn es gibt immer noch
Aktionäre, welche ihr Geld in Eisenbahnen steckten
in Momenten, wo es sich darum handelte, das Aktien-
kapital zusammen zu bringen, um so ein bedeuten-
des Unternehmen zu Stande zu bringen. Es mögen
unter den Aktionären unter vielen Ungerechten wenige
"Gerechte sein ; aber diesen letzteren sind wir einige
Anerkennungen schuldig.

Aber ganz abgesehen von der Person der ein-
zelnen Aktionäre, sage ich, es ist nicht möglich, dass
der Staat Privatrechte ohne alle Entschädigung ent-
zieht, weil er sich damit seiner Aufgabe als Staat
nach unserer jetzigen Auffassung des Staates begiebt.

Also diesen Weg, die Eisenbahnen billiger zu er-
werben als man versprochen hat, kenne ich nicht.
Dagegen glaube ich allerdings, dass man mit Hülfe
der Expropriation das Ziel schneller erreichen kann,
als man ursprünglich im Auge hatte, und da er-
laube ich mir die Bemerkung gegenüber Herrn Welti,
dass er doch den Weg der Expropriation etwas zu
ungünstig ansieht. Ich theile meinerseits nicht sein
Bedenken über das Verfahren bei der Expropriation,
dass schliesslich die Entscheidung in der Hand eines
einzigen Mannes, des Obmanns des Schiedsgerichtes,
liege. Es steht uns ja immer frei, das Expropriations-

1 verfahren gegenüber den Eisenbahnen so zu gestalten,
wie es uns richtig erscheint, und zweitens glaube
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ich, auch über das Objekt der Expropriation lassen
sich doch auch andere Ansichten haben. Herr Welti
nimmt an, es könne sich bei der Expropriation nur
darum handeln, dass man die ganzen Bahnen, Land,
Bauten, Rollmaterial u. s. w. mit einander expro-
priire. Es ist richtig, dass unser jetziges allgemeines
Expropriationsgesetz diesen Weg voraussetzt; allein
die Bundesversammlung kann ja beschliessen, es ge-
nüge, wenn der Bahnbetrieb in die Hand des Bundes
gelange, das Bahneigenthum könnte den Gesell-
schaften vorläufig belassen werden.

Ich glaube, es sind das Fragen, die noch einmal
gründlich erwogen und geprüft werden sollten.

Nun erlaube ich mir noch eine Bemerkung über
die ganze Auffassung der Stellung des Bundes zu
den Eisenbahnen. Es ist gestern die Sache so dar-
gestellt worden, als habe der Bund in einem unbe-
dachten oder unbewachten Augenblick den Eisen-
bahngesellschaften übertriebene und im Verhältniss
zu ändern Staaten ganz unangemessene Vortheile
zugesichert. Ich glaube, das ist nicht richtig. Es ist
ja schwer, über eine Frage, welche noch nicht ab-
geschlossen ist, Geschichte zu schreiben; allein wir
können doch jetzt schon aus der Betrachtnng der
Entwicklung der vorliegenden Angelegenheit gewisse
Lehren ziehen oder wenigstens gewisse Gesichts-
punkte abstrahiren. Wenn man nun die Verhand-
lungen der Jahre 1850—1852 liest, so zeigt sich
die Sache in einem ändern Lichte. Damals waren
die Ansichten über die Frage, ob überhaupt die
Schweiz Eisenbahnen bauen und betreiben könne,
sehr verschieden. Es wurde damals behauptet, die
Schweiz könne ja keine Eisenbahnen bauen und
betreiben, sie bringe das Geld und die Rendite nicht
auf; andere sahen etwas optimistischer, allein Jeder-
mann hatte grosse Bedenken, ob es möglichsei, dieEisen-
bahnfrage glücklich zu lösen. Der beste Beweis dafür,
dass diese Bedenken bedeutend waren, ist die Thatsache,
dass der Bund es nicht wagte, die Eisenbahnen zu
bauen, sondern dass er das Risiko — und damit eben
auch den Gewinn — den Privatgesellschaften überliess.
Es waren damals nur auf der einen Seite Stämpfli,
auf der ändern Männer aus Basel, wie Geigy, Speiser,
Bischoff, Schmiedlin, welche den Muth hatten, den
Staatsbau zu vertreten. Und in der Bundesversamm-
lung ist ja die Frage, ob Staats- oder Privatbau,
ohne Diskussion zu Gunsten des Privatbaues ent^
schieden worden, weil der Bund das Risiko nicht
übernehmen zu können glaubte. Nun war es sehr
natürlich, dass der Bund der Gesellschaft, welche
dieses Risiko übernahm, auch gewisse Rechte ein-
räumen musste. Wie ist dann die Sache herausge-
kommen? Haben die Eisenbahnen im Allgemeinen
etwa glänzende Geschäfte gemacht? Jetzt mögen
sie das vielleicht thun, aber wenn man die ganze
Entwicklungsperiode in Betracht zieht, so kann man
das keineswegs behaupten. Beweis dafür ist, dass
die Aktien aus dem sichern Besitz der ruhigen Drivat-
männer meistentheils bei Anlass von Katastrophen
und Schwierigkeiten in die Hände der Spekulanten
übergegangen sind ; eben desshalb, weil das Publikum
fand, die Aktien seien keine sichere Anlage mehr.
Wer nicht dem Prinzipe treu bleiben wollte, fand
sich beinahe bei jeder Bahn einmal genöthigt, sich
seines Aktenbesitzes zu entäussern. Die Eisenbahnen
sind nicht von den Spekulanten gebaut worden, die
man jetzt so anfeindet; weit mehr gebührt dies Ver-
dienst gemeinnützigen Staatsmännern, welche sich

dabei theils Ruhm, theils das Gegentheil erworben
haben. Diejenigen Männer, welche den Bau und
Betrieb glücklich durchgeführt haben, werden jetzt
noch in den betreffenden Landsgegenden als Wohl-
thäter gepriesen und man spricht von ihnen mit
Respekt, weil das Volk ganz gut erkennt, dass das
eine überaus schwierige Sache war. Ich glaube also,
es ist nicht richtig, wenn behauptet wird, die Privat-
bahnen seien von Spekulanten gebaut und ausge-
beutet worden und der Bund habe das Nachsehen
gehabt; so war es nicht. Und auch mit den Vor-
würfen, die jetzt den Privatbahnen gemacht, werden,
ist es eine etwas eigenthümliche Sache. Vorwürfe
gegen den jetzigen Zustand können Diejenigen machen,
welche von Anfang an den Staatsbau verfochten
haben; die Vertreter des Kantons Bern haben also
ein Recht dazu, der Eisenbahnpolitik des Bundes
Vorwürfe zu machen — allein der Bund, der den
Bau den Privatgesellschaften überlassen hat, kann,
da er doch seine eigenen Handlungen zu vertreten
hat, solche mit Recht nicht machen. Er ist ja schuld
an der jetzigen Lage — nicht wir persönlich, aber
unsere Vorgänger, und wir müssen was sie gethan
haben, vertreten und acceptiren. Man hat gestern
von dem grossen Gewinn gesprochen, den beispiels-
weise eine Eisenbahnbank bei Gelegenheit der Re-
konstruirung der Nprdostbahn gemacht hat, — ja
gewiss, das war ein Gewinn, aber ich glaube von
einer Seite, welche niemals versucht hat selbst zu
helfen, kann ihr desswegen kein Vorwurf gemacht
werden. Der Bund hat nie den Versuch gemacht,
irgend einer Eisenbahn beizuspringen; es ist also
ganz natürlich, dass die Eisenbahnen sich die Hülfe
von einer ändern Seite kaufen mussten,theilweise theuer,
theilweise weniger theuer. .Das können wir bedauern,

i aber Vorwürfe können wir deswegen nicht erheben.
Es ist gestern gesagt worden, wenn der Bun(j

die Eisenahnen nach Massgabe der Konzessionen
zurückkaufen wollte, so müsse er das, auch bei den-
jenigen Bahnen, welche nicht rentiren, auf Grund
des Baukonto's thun. Das scheint nun allerdings
auf den ersten Blick etwas ansserordentlich Unbilliges ;
allein bei näherer Betrachtung sieht die Sache nicht
so schlimm aus. Stellen Sie sich vor, dass eine Bahn in
den 60er Jahren mit 10 Millionen gebaut worden ist; sie
rentirt nicht und die Aktien erhalten keinen Zins. Ist
nun das ein so grosser Gewinn, und etwas Ungerechtes,
wenn im Jahre 1930 oder 1940 der Bund diese
10 Millionen zurückzahlt? Diese 10 Millionen sind
ja durch die Zinsverluste doppelt und dreifach ver-
loren gegangen; wenn nun der Bund schliesslich das
Kapital zurückzahlt, nachdem ein Jahrhundert lang
keine Zinsen bezogen werden konnten, so ist das
doch keine Unbilligkeit.

Wenn man ferner sagt, andere Länder, Frank-
reich, Deutschland u. s. w. sind viel günstiger ge-
stellt, so gebe ich das zu ; allein ich erinnere daran,
dass man in den 50er Jahren vielerorts bei uns
glaubte, man könne in der Schweiz überhaupt gar
keine Eisenbahnen bekommen, weil dieselbe ein zu
gebirgiges und zu wenig bevölkertes Land sei, das
auch zu wenig Industrie habe. So lagen die Verhält-
nisse in Frankreich und Deutschland nicht; wenig-
stens in Frankreich war es nicht nöthig, denjenigen,
welche die Eisenbahnen bauten, noch besondere
Garantien und Vortheile zu gewähren; man konnte
dort im Gegentheil noch Bedingungen stellen. Das
konnten wir nicht; vielmehr konnten, da wir nicht
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.den Muth hatten, selbst zu bauen, und es ändern
überlassen mussten, diese uns Bedingungen machen.
— Es ist also vollkommen richtig, dass wir nach
50 Jahren uns in schlimmerer Lage befinden wer-
den, als jene Länder; aber der Grund ist eben
darin zu suchen, dass wir uns schon in den fünfziger
Jahren dieses Jahrhunderts in ungünstigerer Stellung
befanden als andere Länder, und der Fehler war,
dass wir damals die Zukunft nicht ins Auge fassten
und nicht früher Vorsorge trafen, um seiner Zeit ge-
rüstet dazustehen. — Das ist nun auch ein Punkt,
über den uns der Bundesrath berichten mag.

Ich komme nun zurück auf die Frage des An-
kaufes der 50,000 Aktien. So grossartig dieses Ge-

. schäft, für sich betrachtet, sich ausnimmt, so ist es
doch nur ein ausserordentlich kleines Stück im
Verhältniss zur ganzen Aufgabe, die uns bevorsteht
und jedenfalls, nach meiner Ansicht, eine sehr wenig
sympathische Lösung dieser letztern. Wenn wir uns
auf den Ankauf der 50,000 Aktien beschränken, so
werden wir, wenn wir auch das Rechnungsgesetz
in der vorgeschlagenen Art und Weise revidiren,
allerdings in der Gentralbahn festen FUSS fassen;
was jedoch weiter geschehen wird, wenn der Bund
die Centralbahn erwirbt, wissen wir nicht und für
den Kanton, den ich vertrete, sind die Aussichten
wenigstens keineswegs beruhigende. Ich will auf
diese Seite der Frage noch etwas näher eingehen,
indem ich vorerst noch den Standpunkt der Gentral-
bahn etwas beleuchte. Die Geschichte hat ihre
Ironie, oder wenn wir ernst reden wollen, ihre
Tragik ; es wäre tragisch, wenn diejenige Bahn,
welche von den ursprünglichen Vorkämpfern der
Staatsbahnen gegründet worden ist, zuerst in die
Hände des Bundes fallen, das erste Opfer sein müsste
der wirklichen Durchführung jener Grundsätze, welche
die Gründer der Centralbahn, bevor sie dieselbe
ins Leben riefen, vertreten haben.

Allein hierin liegt ja ein gewisser Trost für die
Centralbahn. Sie kann sagen : wir haben unsere
Aufgabe, die wir selber uns als eine schwere vor-
gestellt, durchgeführt, und die Lobsprüche, die der
Centralbahn gestern gespendet worden sind, können
ja ein gewisser Trost auch für die jetzige Verwaltung
der Centralbahn sein, wenn sich nicht die Herren
Direktoren der Centralbahn vielleicht des Wortes
erinnern: De mortuis nil nisi bene. Immerhin hat
auch die Centralbahn ihre schwachen Zeiten gehabt.
Gewisse Verhältnisse in den siebziger Jahren gehören
nicht zu den rühmlichsten Partien ihrer Geschichte.
Die Verhältnisse zu den Regierungen waren auch
nicht immer angenehme. Aber etwas möchte ich
immerhin noch auf dem Schilde blank machen, was
gestern, und was schon in der Botschaft des Bundes-
rathes nach meiner Ansicht in unrichtiger Weise
dargestellt worden ist- Es ist unter den Eisenbahnen,
welche grosse Kursverluste gehabt haben, auch die
Centralbahn genannt worden und zwar ist speziell
das Anleihen hervorgehoben worden, das sie im
Jahre 1876 mit einem Kursverlust von 24 Millionen
abgeschlossen habe. Diese Auffassung ist eine irr-
tbümliche. Die Centralbahn hat im Jahre 1876 unter
ausserordentlich schwierigen Verhältnissen, zu einer
Zeit, wo die Kantone für ihre Anleihen &l/z %,
48/4 °-/o zahlen mussten, sich ein bedeutendes Anleihen
zum Zinsfuss von 4 % gesichert. Nun ist es natürlich,
dass wenn man ein Anleihen zum Zinse von 4 °/o
in einem Momente aufnimmt, wo der Zinsfuss 4Ya

und 4s/4 % beträgt, das Kapital reduzirt werden
muss. Das ist aber kein Kursverlust, sondern die
Kompensation für diesen Ausfall findet sich in dem
reduzirten Zinsfuss. Statt dass man einen vollen
Zins auf ein volles Kapital zahlt, zahlt man einen
reduzirten Zins auf ein reduzirtes Kapital. Und nun
ist es weiter nicht richtig, wenn man sagen wollte,
dass diese 24 Millionen Kursverlust in die Taschen
der Börsenspekulation gekommen seien. Davon ist
keine Rede ; diese Kursverluste sind durch allmäliges •
Fallen des Zinsfusses, das ein Steigen des Kapitals
zur Folge hatte, den Eigenthümern der Obligationen
zu Gute gekommen. Diese Eigenthümer aber waren
nicht die eigentlichen Börsenleute, welche dieses
Anleihen nicht so lange behalten konnten, bis es im
Kurse stieg, sondern es sind das reichere und weniger
bemittelte Leute, Wittwen und Waisen, es sind die-
jenigen Leute, welche ihr Vermögen in sichern
Eisenbahn aktien anlegen. Da kann es also keinen
Vorwurf geben, der die Centralbahn trifft. Im All-
gemeinen müssen wir sagen, dass die Centralbahn
ihre Sache gut gemacht hat, allein ich glaube, es
wäre nun doch ein kränkender Abschluss ihrer
Thätigkeit, wenn sie nun durch diesen Aktien-Ankauf
des Bundes in eine Stellung käme, in der man nicht
weiss, woran man ist ; in eine Stellung, wo sie nicht
zu leben und nicht zu sterben hätte und die in jeder
Beziehung unklar und für sie unerfreulich ist. Wenn
man wirklich glaubt, es sei nothwendig, die Eisen-
bahnen zu verstaatlichen und es müsse nun zuerst
die Gentralbahn verstaatlicht werden, so verstaatliche
man sie wirklich, so nehme man die Bahn ganz und
mache sie zur Bundesbahn. Ich glaube, es ist das
auch die Auffassung, welche in meinem Heimath-
kanton Basel herrscht. Es ist für .Basel keineswegs
gleichgültig, wie in dieser Sache vorgegangen
wird. Wir haben bis jetzt geglaubt, für ver-
schiedene ungünstige Situationen, in denen wir
uns als Grenzstadt befinden, eine gewisse Kompen-
sation darin zu haben, dass wir der Sitz einer Eisen-
bahngesellschaft sind. Wenn wir darauf verzichten
müssen, werden wir das jedenfalls lieber thun, wenn
wir eine klare Situation, als wenn wir die Unklar-
heit des Zustandes haben, welchen man mit dem
Aktienkauf schaffen will.

Aus den Ausführungen, welche ich mir zu machen
erlaubt habe, ergibt sich für mich — vielleicht auch
für einige Andere — der Schluss, dass es unmöglich
ist, auf dem Wege vorzugehen, den uns die Kom-
mission vorschlägt. Einerseits weil ich es für un-
möglich halte, das Rechnungsgesetz so zu redigiren,
wie es vorgeschlagen wird, ohne einen starken Ein-
bruch in die Privatrechte zu machen und ohne die
ganze Organisation der Eisenbahnen auf den Kopf
zu stellen ; und anderseits weil ich es als falsch er-
achte, auf diesem Wege des Kaufes auf offenem
Markt weiter zu schreiten. Ich stimme desshalb gegen
den Antrag der Kommission; wenn Sie aber durch
Rückweisung der Anträge der Kommission klar aus-
sprechen, dass Sie auf diesem Wege nicht weiter
gehen wollen, bin ich eventuell geneigt, auf den
Ankauf der ganzen Centralbahn einzutreten. Wir
können dann sagen, dass wir eine klare Situation
haben, dass wir ein Stück der ganzen Aufgabe über-
nommen und durchgeführt, und dass wir die Sache
vorläufig zum Abschluss gebracht haben. Wie man
weiter vorgehen soll, wird uns dann der Bundesrath
in einem Berichte darlegen können.
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Abegff : [
Die Genehmigung des Ankaufs der 50,000 Aktien !

der Centralbahn ist die Einleitung zum Ankauf der
Gentralbahn selbst und bildet die Grundlage für das
Verfahren, mit welchem weitere Bahnen erworben
werden sollen. Indem ich ihnen meine Gründe und
Befürchtungen auseinandersetze, welche mich veran-
lassen, gegen die Genehmigung des Aktienankaufe
zu sprechen, will ich mich möglichst auf einen all-
gemeinen Boden stellen. Es lässt sich nicht be-
streiten , dass die Idee der Verstaatlichung der
Eisenbahnen in den letzten Jahren grosse Fortschritte
gemacht hat. Die Frage des Rückkaufs der Eisen-
bahnen wird in weitern Kreisen beifällig aufgenommen
und besprochen. Indessen begnügt man sich ge-
wöhnlich mit dem Ausspruche, die Eisenbahnen
sollen verstaatlicht werden, ohne sich darüber den
Kopf zu zerbrechen, in welcher Weise das zu ge-
schehen habe. Man fühlt die Schwierigkeit der Auf-
gabe und überlässt die Ausführnng dem Eisenbahn-
departement. Die zahlreichen Anhänger der Eisen-
bahnverstaatlichung setzen sich aus den Lagern der
verschiedenen polischen Parteien zusammen. Ihre
Motive und ihre Erwartungen sind dabei ganz na-
türlich verschiedene; sie lassen sich indessen in
zwei grosse Gruppen eintheilen. Die eine Gruppe
will die Verstaatlichung aus Prinzip als eine Stärkung
der Bundesgewalt, als eine Mehrung der Centrali-
sation, als ein Monopol, dessen Erträgnisse ver-
wendet werden sollen im Dienste der sozialen Auf-
gaben. Die andere Gruppe, vielleicht ebenso zahlreich,
ist weniger prinzipiell und daher auch nicht so be-
geistert. Sie behält sich vor, den Rückkauf im
einzelnen Falle zu genehmigen oder nicht, je nach-
dem der Preis als ein annehmbarer erscheint oder nicht.
Sie wiegt ab, ob der Rückkauf der einzelnen Bahn
ihren Kantonen Vortheile bringe, und je nachdem
fällt sie ihren Entscheid. Sie erwartet von der Ver-
staatlichung billige Taxen, bessere Fahrpläne u. s. w.
Trotzdem nun jedermann wusste, dass Herr Bundes-
rath Welti es als eine Hauptaufgabe seiner öffent-
lichen Wirksamkeit betrachtet, den Rückkauf der
Eisenbahnen successive herbeizuführen, kam doch
vor wenigen Monaten die Nachricht, es seien 50,000
Gentralbahnaktien gekauft worden, ganz unerwartet.
Und noch mehr überrascht wurde man wenige
Wochen später durch die Nachricht, die ganze
Gentralbahn sei an den Bund übergegangen. Wer
hätte geglaubt, dass die mächtige Centralbahn mit
ihrem ausgebreiteten soliden Netze beim ersten An-
prall nachgeben und ihr eigenes Heim preisgeben
würde, sobald der Silberlinge genug geboten werden !
Auf diesen Vorstoss war man im Schweizerland
nicht gefasst; man war gewissermassen, ich möchte
sagen, bestürzt und heute noch blickt mancher un-
abhängige Mann in- und ausserhalb unseres Rathes
besorgt in die Zukunft und fragt sich: wohin führt
dieser Weg? Wird unsere nationale Kraft bei dieser
Wanderung gestärkt oder geschwächt? Denn auf
dieser Bahn wird nun fortgeschritten, es gibt keine
Umkehr mehr.

Die Botschaft gibt uns keinen genauem Aufschluss,
wo der Abschluss dieser Wanderung zu geschehen
hat, und im Volke existiren darüber sehr verschiedene
Begriffe. Während die Einen glauben, es handle sich
bloss um den Ankauf der fünf grossen Hauptlinien
Jura-Simplon, Centralbahn, Vereinigte Schweizer-
bahnen, Nordostbahn und Gotthardbahn, so sind

wieder andere, die sagen, es sollen alle Normal-
Bahnen zurückgekauft werden, welche das ganze
Jahr in Betrieb sind, gleichviel ob rentabel oder
nicht rentabel. Sie sagen : das sind ja die modernen
Strassen, auf denen der Bund fahren soll. Und viele
gehen noch weiter. Sie sagen, der Bund solle noch
neue Bahnlinien bauen, er solle das Eisenbahnnetz
vervollständigen. Diese Anschauungen existiren weit
herum in Volkskreisen.

Wir sind uns gewohnt, jedes Jahr mindestens
zwei Dutzend Eisenbahnkonzessionen zu ertheilen.
Zu Berg und Thal ertheilen wir diese Konzessionen
freigebig in grosser Zahl, ohne genau abzuwägen,
wie sich später einmal die Verhältnisse in Bezug auf
den Rückkauf gestalten, und es war daher gewiss
ein Gebot des Rechtes und der Billigkeit, wenn
sowohl Sie als auch der Ständerath seinerzeit auf
die Fristverlängerung für die Moratoriumslinien ein-
getreten sind. Es handelte sich um Bauverpflich-
tungen, zu deren Erfüllung sich die Nordostbahn
angeboten. Diese Bauverpflichtungen waren durch
.Verträge geregelt, welche seinerzeit unter Mitwirkung
des Bundesrathes und unter Mitwirkung der Bundes-
versammlung entstanden waren. Die Moratoriums-
gegenden haben 16 und mehr Jahre auf die Aus-
führung der Bauverpflichtungen warten müssen.
Man möge sie nun in Ruhe ihre wohlerworbenen
Rechte wahren lassen. Ich schalte diesen Gegen-
stand hier ein, weil mich eine Stelle im gestrigen
Votum des hochgeehrten Herrn Bundesrath Welti
dazu veranlasst.

Es ist dem Privatbau oft zum Vorwurf gemacht
worden, er besitze kein rationelles Netz. Verfallen
wir nicht in den gleichen Fehler. Der Umfang der
zukünftigen eidgenössischen Staatsbahnnetze sollte
jetzt schon von vorneherein festgestellt werden und
es sollten Normen aufgestellt werden über die Be-
theiligung des Bundes bei dem Bau neuer Linien.
Wenn Sie in dieser Richtung nichts bestimmen,
wenn Sie kein Organisationsgesetz entwerfen, son-
dern alles der Zukunft überlassen, dann werden
Sie unerquickliche Kämpfe herbeiführen, die uns
schwächen und es wird wahrscheinlicherweise ein
Markt entstehen, auf dem nach Belieben gehandelt
wird, weil keine bindenden Vorschriften existiren.
Schon bei Gelegenheit des Ankaufs der Jura-Simplon-
Bahn-Aktien ist von Herrn Gramer-Frey und vier-
zehn Mitunterzeichnern ein Postulat gestellt worden,
das über diese Punkte Aufschluss verlangte. Wenn
nun in der von mir bezeichneten Weise vorgegangen
würde, so wird allerdings der Ankauf der Aktien
der schweizerischen Centralbahn zur Zeit verun-
möglicht und es wird der Ankauf der Centralbahn
verschoben. Es mag das den Herren Goldberger
und Comp. sehr unangenehm sein; auch ändern
Leuten der haute finance, die schon jetzt andere
Aktien zum Verkauf bereit halten, wird es nicht
recht sein. Aber ich halte diese Verzögerung für
kein Unglück. Ich glaube nicht, dass der Eidgenossen-
schaft dadurch grosser Schaden erwachse. Auf jeden
Fall könnte nur von einem materiellen Schaden ge-
sprochen werden. Der Vortheil aber, der durch eine
klare Situation, durch eine Jedermann verständliche
Wegleitung geschaffen wird, ist nach meiner An-
sicht höher anzuschlagen, denn er ist von grosser
Wichtigkeit.

Der Preis der Centralbahnaktien sodann ist ein
hoher. Viele Leute finden, man solle Eisenbahn-
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aktien kauten, wenn sie billig sind. Es sind das
praktische Leute, die so handeln, auch wenn sie
vom Rechnungswesen der Eisenbahnen nicht viel
verstehen. Alles, Grund und Boden, Häuser, indu-
strielle Anlagen u. s. w., sinkt und steigt im Werthe
und ich kenne keine Aktien, die diesem Gesetze
nicht auch unterworfen wären. Der Ankauf der
Gentralbahnaktien gegen Abgabe von 1000 Fr. drei-
prozentiger Rententitel repräsentirt nach meiner
Ausrechnung ungefähr einen Kurs von 880 Fr.

In der Vermögensbilanz der Gentralbahn figurirt
unter den Aktiven ein Posten von 20,300,000 Fr.
ungetilgte Verluste; es ist das eine unangenehme
fatale Geschichte, und ich bin mit Herrn Welti ganz
einverstanden, wenn er in der Botschaft die Existenz
dieses Postens scharf tadelt und sagt, es hätte dieser
Posten abgetragen werden sollen. Es gibt allerdings
sehr ernsthafte Leute, welche von diesem Umstand
nicht viel Aufhebens machen; sie sagen, in dem
Reinerträgniss sei ja die Verzinsung dieses Postens
Inbegriffen, und das ist richtig.

Es wird noch zur Rechtfertigung des Preises,
den man für diese Gentralbahnaktien bezahlt, hin-
gewiesen auf den beständig wachsenden Verkehr.
Ich fechte dieses Argument nicht an ; aber ich basire
dabei auf der Voraussetzung, dass die Handelsver-
träge abgeschlossen werden. Würde es uns nicht
gelingen, die Handelsverträge wieder abzuschliessen,
so würde ein Rückgang in der Produktion unserer
Industrie eintreten, und auf diese Weise würden
dann natürlich die Einnahmen der Eisenbahnen ge-
schmälert. Man sagt, die Industriellen sollen beim
Absatz ihrer Produkte den Blick weiter wenden
nach fernen Gegenden; ich frage aber wohin? Die
Vereinigten Staaten von Nordamerika thun ihr Mög-
lichstes, um die europäische Produktion fern zu
halten; das zeigen zwei Vorkommnisse aus jüngster
Zeit, einerseits die Mac Kinley-Bill und anderseits
die Bestrebungen, mit den 'Staaten Südamerika's
Abmachungen zur Erleichterung des gegenseitigen
Verkehrs zu erreichen. Ich halte es aber für wahr-
scheinlich, dass es unsern Bevollmächtigten gelingen
wird, die Handelsverträge abzuschliessen, trotz dem
gestrigen Beschluss der Liga, das Referendum zu
ergreifen, welcher Beschluss die Bemühungen unserer
Bevollmächtigten beeinträchtigen wird.

Aber wenn auch unsere Handelsbeziehungen nor-
male bleiben, so sind es dennoch verschiedene
Punkte, welche die Mehreinnahmen und Reinerträg-
nisse beeinflussen, vielleicht illusorisch machen. Es
ist in erster Linie das Gesetz über die Ruhetage
der Eisenbahnangestellten, welches demnächst in
Kraft treten wird, zweitens sind es die hohen Stein-
kohlenpreise, drittens die Bahnhofbauten in Bern,
Luzern, Basel, welche Milüonen kosten werden, wo-
von die Centralbahn eine anständige Quote über-
nehmen muss; es sind das sehr nöthige Bauten,
aber sie sind unproduktiv, weil deshalb keine Waaren-
ladung mehr spedirt wird. Es sind aber auch zur
Zeit neue Eisenbahnlinien planirt, welche das Er-
trägniss der Centralbahn wahrscheinlich schmälern
werden. Der Simplondurchstich z. B. ist nur noch
eine Frage der Zeit; er wird aber nicht nur die
Einnahmen der Gotthardbahn, sondern auch diejeni-
gen der Centralbahn schmälern. Es können dann
noch ausserordentliche volkswirthschaftliche Rück-
schläge erfolgen. In der Botschaft wird z. B. auf
Kriegszeiten hingewiesen; es kann aber z. B. auch

eine Finanzkrisis eintreten, und es herrscht gerade
gegenwärtig auf allen Gebieten eine so fieberhafte
Thätigkeit und Spekulation, dass ein Rückschlag
wohl denkbar ist ; erfolgt ein solcher, so werden
die Wertpapiere sinken, und dann ist der geeignete
Moment da, um Eisenbahnaktien anzukaufen. Man
sagt freilich, solche Plnanzkrisen gehen rasch vor-
über; allein gerade in unserem Nachbarlande Italien
herrscht die finanzielle Beklommenheit nun schon
lange Jahre. Italien hatte Staatseisenbahnen; diese
vermochten aber keinen volkswirtschaftlichen Auf-
schwung herbeizuführen, und infolge der schlimmen
Erfahrungen hat dieses Land den Staatsbetrieb auf-
gegeben und seine Bahnen an Privatgesellschaften
verpachtet.

Ich werfe nun zum Schlüsse noch einen Blick auf
die Kreirung der eidgenössischen Rente. Diese wird
nun, wenn nämlich^die Angelegenheit so Fortschritte
macht, in grösserem Massstabe kreirt. Die Sache
erscheint harmlos; wir erhalten von der Centralbahn
Fr. 31. 40 Zins und bezahlen dafür 30 Fr. Rente.
Allein das hat seine Licht- und seine Schattenseiten.
Die Rente ist bei uns eine Neuheit und leider noch
nicht populär; es ist nicht, wie in Frankreich und
England, wo ein guter Theil des Nationalwohlstandes
in dieser Rente angelegt ist. Unsere Rente geht
in's Ausland; sie wird dort hin und her geworfen,
heute nach Frankreich, morgen nach Deutschland,
vielleicht auch an beide Orte ; ihr Kurs wird an der
Börse bestimmt und sie wird auch, was ich sehr
bedaure, den Börsenspekulationen dienen. Ich leite
zwar hieraus keinen Verwerfungsgrund ab; denn
ich weiss keinen ändern Vorschlag zu machen ; nur
der Täuschung möchte ich entgegentreten, dass dann
die Börsenspekulationen aufhören werden.

Meine Herren! Der Entschluss, den Antrag des
Bundesrathes zu verwerfen, ist mir nicht leicht ge-
worden; denn ich setze mich dadurch in Wieder-
spruch mit Männern, deren Urtheil ich hochschätze;
aber es ist eine Folge des Nachdenkens, der freien
Ueberzeugung. Er ist mir auch aus einem ändern
Grunde nicht leicht geworden; ich weiss nämlich,
dass unser Eisenbahnwesen heute im Interesse des
Verkehrs entschieden mehrfacher Verbesserungen
bedarf. Ich zweifle aber nicht, dass es gelingen wird,
die Verbesserungen auch bei den jetzigen Verhält-
nissen durchzuführen. Auf Seite 3 der Botschaft des
Bundesraths heisst es, er habe im Juni 1890 einen
Vorschlag zur Ermässigung der Personentaxen dem
Eisenbahnverbande gemacht; 'es sei darauf keine
zustimmende, aber auch keine ablehnende Antwort
eingetroffen, sondern die Sache sei liegen geblieben.
Es ist mir das sehr begreiflich, da man sich in der
Zwischenzeit eben mit dem Ankauf dieser Aktien
beschäftigte; aber ich hoffe, dass wenn diese Be-
mühungen wieder aufgenommen werden, bei den
Eisenbahngesellschaften mehr Entgegenkommen zu
finden ist. Ich weiss nicht, ob es nicht möglich
wäre, durch eine Revision des Eisenbahngesetzes
weitere Verbesserungen einzuführen.

Ich verwerfe den Antrag aus zwei Gründen, in
erster Linie weil ich eine Vorlage wünsche, welche
über die Ausdehnung der Amortisationen Auskunn
gibt. Ich betone diesen Punkt, weil sich viele be-
ruhigen werden, wenn eine Vorlage uns über die
Amortisation und Organisation Aufschluss ertheilt
und damit eine klare Situation geschaffen wird. Ich
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verwerfe sodann in zweiter Linie, weil ich den Preis
zu hoch finde.

Riniker :
Meine prinzipielle Stellung in dieser Angelegen-

heit ist eine gegebene. Ich bin ein Anhänger der
Verstaatlichung der Eisenbahnen und wenn ich trotz-
dem heute einen etwas abweichenden Standpunkt
einnehme, so geschieht es deswegen, weil die Art
und Weise des Vorgehens mich nicht befriedigt.
Wir Aargauer waren stets centralistisch ; wir stimmten
stets für die Stärkung der Bundesgewalt und mussten
uns von links und rechts Vorwürfe machen lassen,
wir seien Ultracentralisten. Herr BundesrathRuchonnet
sagte mir einmal: Ihr Aargauer seid Centralisten,
weil ihr ein junger, aus verschiedenen Theilen zu-
sammengesetzter Kanton seid; darum seid ihr so
über alles Mass hinausgehend Gentralisten und richtet
eure Augen nach Bern. Diesen Vorwurf habe ich
gerne entgegengenommen; es war ja viel Wahres
daran.

Auch in Bezug auf die Verstaatlichung der Eisen-
bahnen sind wir diesen Weg gewandelt. Wir hatten
im Kanton Aargau keine grosse Gesellschaft, welche
uns Eisenbahnen baute. Deshalb richteten wir unsere
Blicke nach dem Bund. Ich gehöre nun bald 15
Jahre der Bundesversammlung an und da mir glück-
licherweise ein gutes Gedächtniss gegeben ist, so
stelle ich hie und da retrospektive Betrachtungen
an, und auch heute mögen Sie mir gestatten, zur
Beleuchtung der Geschichte der Verstaatlichung einen
kurzen Rückblick zu thun.

Nach dem Erscheinen der Broschüre Stämpfli's,
wenn ich nicht irre im Jahre 1866, worin die Ver-
staatlichung der Eisenbahnen verlangt wurde, ver-
flossen nur wenige Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt,
so erfolgte aus dem Kanton-Aargau eine neue An-
regung auf Verstaatlichung der Eisenbahnen. Es war
dies die unglückliche Nationalbahn, die zum Leben
zu wenig und zu viel zum Sterben hatte und die
betheiligten Gemeinden an den Rand des Geldstags
brachte. Bei diesem Anlasse wandten wir uns an
den Bund und boten ihm die Bahn zu dem billigsten
Preise an. Wir wurden aber abgewiesen und so
kam die Bahn, welche die Gemeinden 20 Millioneji
gekostet hatte, um ca. Fr. 400,000 an die Nordost-
bahn.

Ich habe nun den Ausführungen des Herrn Bun-
desrath Welti entnommen — ich wusste dies übrigens
schon aus ändern Mittheilungen—dass der preussische
Staat für unrentable Bahnen, die er übernehmen
musste, doch wenigstens etwas bezahlte, indem er
eine Rendite von ungefähr l0/» annahm. Hätte uns
der Bund die Nationalbahn, ebenfalls unter Voraus-
setzung einer Rendite von l°/o abgenommen, so
hätten wir 5 Millionen erhalten, so dass. wir in der
Lage gewesen wären, die ganze Nationalbahnange-
legenheit ruhig abwickeln zu können und uns und
der Eidgenossenschaft die unangenehmen und schä-
digenden Szenen in den Räthen und in den Zeitungen
erspart geblieben wären.

Wenn wir Aargauer heute den Rückkauf be-
trachten, so müssen wir mit einiger Wehmuth an
jene Zeit zurückdenken. Hätte man uns damals die
Nationalbahn abgekauft, so wäre der zweite Schritt
die Erwerbung der Nordostbahn gewesen. Ebenso
hätte man zu einem billigen Preis die Union suisse
und ebenso auch die Gentralbahn erwerben können,

und die Situation, in welcher sich die Eidgenossen-
schaft heute befinden würde, wäre unzweifelhaft eine
sehr viel bessere. Ich will indessen déni Bund heute
keinen Vorwurf machen, dass er damals die Gelegen-
heit nicht benutzte, denn ich weiss, dass die Stim-
mung im Volk der Verstaatlichung damals nicht
günstig war.

Ein anderer Anlass zur Verstaatlichung bot sich
im Jahr 1883 und ich freue mich noch jetzt, dass
ich damals den Anregungen der Kommission auf
Verstaatlichung der Centralbahn zugestimmt habe.
Noch damals wäre eine sehr gute Position zu er-
obern gewesen. Ich erinnere mich noch sehr gut
an das ausgezeichnete Votum des Herrn Bundesrath
Welti. Er hat alle Argumente, welche für die Ver-
staatlichung sprachen, in glänzendem Votum vorge-
tragen und Jedermann sagte sich damals: jetzt wird
die Verstaatlichung durchdringen. Der Schluss des
Votums aber lautete negativ und ging dahin, die
Sache sei zur Zeit nicht opportun und damit fiel
die Erwerbung der Gentralbahn dahin.

Ich gebe zu, es ist erste Aufgabe des Bundes,
begangene Fehler wieder gut zu machen und ich
anerkenne, dass mit äusserster Urgenz im Sinne der
Verstaatlichung vorgegangen werden muss. Allein
über den einzuschlagenden Weg kann man ver-
schiedener Ansicht sein. Ich habe zum Ankauf der
Jura-Simplon-Aktien gestimmt und zwar namentlich
desshalb, weil es sich darum handelte, Aktien des
Kantons Bern und anderer Kantone zu erwerben,
die Fusion zwischen dem Kanton Bern und der
Westschweiz zu Stande zu bringen und die oft ein-
ander gegenüber stehenden Brüder von Bern und
Waadt zu versöhnen und mit einem gemeinsamen
Interessenband zu umschlingen, das da heisst : Jura-
Simplon. Mein Motiv war also mehr oder weniger ein
patriotisches. Auch sagte ich mir, die Fusion werde
manche Verbesserungen zur Folge haben und für
den Bund ein gutes Versuchsfeld für den künftigen
Rückkauf abgeben. Aber bevor man dieses Ver-
suchsfeld exploitirt hat, schlägt der Bund unerwartet
vor, einen Schritt weiter zu gehen und 50,000
Gentralbahnaktien zu erwerben und zwar wird vor-
geschlagen, für diese Aktien, deren Nominalwerth
Fr. 500 ist, Fr. 1000 3°/oige eidgenössische Rente
zu bezahlen. Ich musste mir sagen: Wenn man so
mit der vollen Kelle aus den Bundesmitteln schöpft,
was werden da unsere Nationalbahngemeinden dazu
sagen? In der That ist die Stimmung in jenen Ge-
meinden keine besonders rosige. Ich will im Grossen
und Ganzen die Argumente, welche für die Bezah-
lung einer Bundesrente von Fr. 30 per Aktie spre-
chen, gelten lassen. Dagegen bin ich noch etwas
im Unklaren darüber, ob die Rentabilität der Gentral-
bahn auch in Zukunft die gleiche sein wird. Die
Herren Künzli und Welti sind in dieser Beziehung
beruhigt. Ich gebe zu, dass gegenwärtig eine Ten-
denz des Steigens besteht. Aber ich mache darauf
aufmerksam, dass wir es in dieser Beziehung mit
einer Curve mit Maxima und Minima zu thun haben.
Im Jahre 1876 war ein Rentabilitätsmaximum zu kon-
statiren, auf das in den Jahren 1877/78 ein Minimum
folgte. Wer garantir! uns, dass der sogenannte Eisen-
bahnschwindel im Laufe der nächsten Jahre nicht
solche Dimensionen annimmt, dass es wieder zu
einem Krache kommt und ein Rentabilitäsminimum
eintritt? Die Durchbohrung des Simplon steht in
Aussicht, und man hat bemerkt, ia diesem Falle
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werde auch die Durchbohrung des Splügen folgen.
Der grosse Güterstrom, der von Deutschland und
von Frankreich über Basel nach dem Gotthard geht,
wird sich dann theilen und es wird ein Theil durch
den Simplon, ein anderer durch den Splügen gehen.
Sobald das aber eintritt, wird sich die Rentabilität
der Centralbahn gewiss etwas ungünstiger gestalten.
Nach der Normalkonzession soll den Aktionären beim
Rückkauf das 25fache des durchschnittlichen Rein-
ertrages der letzten 10 Jahre bezahlt werden. Dieser
durchschnittliche Reinertrag beträgt aber bei der
Gentralbahn nicht Fr. 30, sondern nach einer Zu-
sammenstellung des Bundesrathes bloss Fr. 22 per
Aktie. Nehmen Sie hievon das Fünfundzwanzigfache,
so erhalten Sie eine Summe von Fr. 550, die den
Aktionären für jede Aktie in baarem Gelde ausbe-
zahlt werden müsste. Man wendet mir ein, dass
diese Rechnung erst möglich sei, wenn der Rück-
kaufstermin da sei, d. h. im Jahre 1898. Zugestan-
den ! Aber das rechtfertigt es nicht, bei einem güt-
lichen Abkommen weit über das hinauszugehen, wo-
rauf die Aktionäre berechtigten Anspruch haben, und
ihnen das Dreiunddreissigfache des höchsten Rein-
ertrages, den wir je erlebt haben, zu bezahlen.
Uebrigens bezahlen wir die Aktionäre nicht baar aus,
sondern verabfolgen eidgenössische Rententitel. Statt
für 25 Millionen Aktien werden in Zukunft für 50
Millionen eidgenössische Rententitel in Berlin sein.
Ich gebe zu, dass diese Situation nicht schlimmer ist,
als die bisherige. Immerhin sähe ich meinerseits es
lieber, wenn wir die Herren in Berlin blank ausbe-
zahlen und sagen könnten : So, jetzt habt ihr nicht
mehr in unsere Sache hineinzuregieren. Es wäre
sicher für uns eine Beruhigung, wenn wir durch
Unterbringung von Rententiteln in der Schweiz, in
Frankreich und Italien uns das Geld beschaffen
könnten, um die Herren in Berlin baar zu bezahlen.

Nun entsteht für mich die Frage: Ist es denn
nicht mösrlich, von den konzessionsmässigen Rechten
schon jetzt Gebrauch zu machen, kann man nicht
durch ein Gesetz die Terminirung der Rückkaufs-
berechtigung aufheben, wäre ein solches Gesetz eine
grössere Härte gegenüber dem Aktionär, als die Ab-
änderung des Rechnungsgesetzes, welche bezweckt,
dass der Aktionär durch die Majorität des Bundes
an die Wand gedrückt werden kann. Ist es nicht
richtiger, durch eine Aenderung der Gesetzgebung
den terminirten Rückkauf aufzuheben und den Ak-
tionär unter ein Expropriationsgesetz zu stellen, das
demselben vollen Ersatz für seine Rechte gibt, so-
weit sich dieselben auf die Konzession stützen. Wenn
wir dies thun können, so machen wir ein unendlich
viel besseres Geschäft. Dabei bin ich der Ansicht,
es sollte dieses Gesetz dann auf alle Bahnen ange-
wendet werden, zu welchem Zwecke ein Rückkaufe-
plan aufzustellen wäre. Ueber die Chancen, welche
ein solches Gesetz hätte, hat sich in sehr interes-
santer Weise Herr Bundesrath Welti ausgesprochen
und auch Herr Professor Speiser hat diese Frage
berührt. Beide Herren, ausgezeichnete Juristen, haben
nicht bestritten, dass es Wege gebe, die eine solche
Prozedur gestatten. Allerdings haben beide Herren
auch gewisse Bedenken geäussert, aber ich bin über-
zeugt, dass viele hier im Saale sind, welche mit mir
der Ansicht sind, dass es möglich sei, ein Gesetz zu
schaffen, das dem Bund gestattet, schon jetzt zum
Rückkauf zu schreiten. Ich würde für ein solches
Gesetz jeden Augenblick mit Vergnügen stimmen.

In Zeit von weniger als zwei Jahren lässt sich ein
solches schaffen. Dann können wir vor die Aktionäre
treten und wenn gütliche Unterhandlungen nicht zum
Ziele führen, den Richter entscheiden lassen. Hin-
sichtlich des Expropriationsverfahrens theile ich auch
die Auffassung des Herrn Professor Speiser. Tausende
von Bürgern werden jährlich unter das Expropriations-
gesetz gestellt; Privatgüter, schöne Gärten etc. wer-
den von den Bahnen durchschnitten; Privathäuser,
an die sich vielleicht liebe Erinnerungen knüpfen,
unter Umständen weggeräumt.

Ich sehe nun nicht ein, warum nicht Bund und
Eisenbahnen vor demselben Richter Recht nehmen
sollten ; es liegt gar kein Grund vor, den Weg der
Expropriation so zu scheuen, wie es der Bundesrath
thut. Ich glaube daher, dass es in der That rich-
tiger sei, zuerst sich mit den nöthigen gesetzlichen
Mitteln auszurüsten, bevor wir uns auf den Markt
begeben; sonst könnte es uns gehen, wie unsern
Unterhändlern, die vor neun Jahren mit einem noch
nicht genehmigten Zolltarif nach Paris geschickt
wurden und denen, als sie denselben produziren
wollten, entgegengehalten wurde : Das ist kein Tarif,
der hat keine Rechtskraft, diese Positionen sind null
und nichtig. Der Handelsvertrag ist dann auch da-
nach ausgefallen.

Im weitern will mir der Antrag der Kommission
deshalb nicht gefallen, weil er nur den Kauf der
50.000 Aktien vorschlägt und den zweiten Vorschlag
des Burdesrathes auf Ankauf der ganzen Bahn ab-
lehnt. Ich würde zu diesem zweiten Antrag noch
eher stimmen, obwohl auch diesem Vorgehen die
nämlichen Nachtheile anhaften, wie dem Aktien-
ankauf; immerhin würde doch eine grosse Inkon-
venienz durch denselben vermieden. Denn wie stellt
sich nun der Bund, wenn er Hauptaktionär ist?
Dann kommt er in eine Doppelstellung; die Gesell-
schaft als solche existirt fort, er ist in derselben
der Machthaber ; zugleich ist er aber auch Aufsichts-
behörde über diese Gesellschaft, in welcher er be-
fiehlt, er muss sich also selbst beaufsichtigen. Das
ist kein gesundes Verhältniss ; es zeigt sich das so-
fort bei der Konzessipnirung neuer Linien, die in
irgend einer Weise der Gentralbahn Konkurrenz
machen. Dann kollidiren die fiskalischen Interessen
des Bundes mit der Stellung, welche ihm die Ge-
setze anweisen. Nach dem Eisenbahngesetz hat jedes
Bahnprojekt, das von den Kantonsregierungen em-
pfohlen wird und dem nicht militärische Gründe
entgegenstehen, ein Anrecht auf Konzessionirung
durch den Bund. Ein solches Projekt besteht nun
z. B. gerade in meinem Kanton; dasselbe ist dazu
berufen, unserer Hauptstadt wieder etwas Leben
und Alimentation zuzuführen und sie dem Verkehr

'besser zu erschliessen; es ist dies das Schafmatt-
projekt, bei dem auch noch fünf andere Bezirke
und die Kantone Baselstadt und Baselland inte-
ressirt sind. Allein diese projektirte Bahn hat das
Unglück theilweise Konkurrenzbahn der Gentfalbahn
zu sein und daher ist nun unsere Position eine sehr
schwierige. Wir haben beim Bundesrath angefragt,
ob die Konzession für das Projekt erhältlich sei ; es
wurde geantwortet, man wolle die Frage studiren,
nachdem die Rückkaufsfrage erledigt sei. Ich habe
daraufhin von meiner Regierung den Auftrag er-
halten, noch einmal nachzufragen ; es ist heute wie-
der ein durchaus negativer Bescheid ertheilt worden ;
man wolle sich vollständig freie Hand vorbehalten,
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hiess es. Was uns nun passiren kann, das kann
auch Anderen begegnen, man wird sagen, diese
Bahn passt uns nicht, wir beantragen, diese Kon-
zession nicht zu ertheilen. Ich glaube zwar vorder-
hand noch nicht, dass es uns wirklich so ergehen
wird, denn endgültig entscheidet ja die Bundesver-
sammlung, und auch der h. Bundesrath wird, wie
ich glaube, doch schliesslich so viel Billigkeitsgefühl
haben und uns entgegenkommen. Zur Zeit aber
haben wir dafiir keine Sicherheit; soweit dürfte der
Bundesrath aber, glaube ich, jetzt sehon gehen, dass
er wenigstens erklärt : "Wir anerkennen, dass wir
euch gegenüber das Gesetz anwenden müssen, auch
wenn es uns unangenehm ist. Ich erinnere Sie
daran, dass die Linie Thalweil-Zug im ganz gleichen
Falle war und doch konzessionirt worden ist.

Diese Inkonvenienz ( ist nun nicht die einzige,
welche aus der Doppelstellung des Bundes entstehen
wird, dieselbe wird vielmehr eine ganze Menge
solcher heikler Situationen schaffen.

Deshalb muss ich schon von diesem Standpunkt
gegen das partielle Vorgehen protestiren. Wenn der
Bund ganze Bahnen übernimmt, so haben wir eine
Garantie, dass eine Organisation geschaffen wird, bei
der die Thalschaften, die Kantone, die Industrie und
das Gewerbe mitreden werden. Und wir haben die
Garantie, dass wir in den Eisenbahnräthen noch Richter
finden, welche den billigen Begehren von Landwirth-
schaft und Gewerbe entgegenkommen. Wenn dagegen
die Verhältnisse so bleiben, wie sie jetzt sind, so
gibt es keinen Richter. Der Bund, der dann berufen
ist, zu richten, ist zugleich Partei.

Bevor ich mich äussere über meine Stellung-*
nähme, will ich gerne noch den Schluss der Dis-
kussion abwarten. Aber wie sich die Dinge bis jetzt
darstellten, müsste ich gegen das Eintreten stimmen.
Man hat uns vom hohen Flug des eidgenössischen
Gedankens gesprochen. Wir nehmen gerne auch
diesen hohen Flug der eidgenössischen Gedanken,
wenn man uns nicht zum vorneherein hemmt in
diesem hohen Flug, indem man uns vorenthält, was
wir gerne besässen. Andere können diesen hohen
Flug schon nehmen, es schaut für sie dabei das
Eine und Andere heraus. Die grössern Städte haben
schon Dank ihrer Lage einen Vortheil, indem man
ihnen eidgenössische Verwaltungsgebäude, wissen-
schaftliche Anstalten u. s. w. gab ; der Westschweiz
wird man den Simplon und der Ostschweiz den
Splügen Subventioniren. Aber wenn unsereins etwas
verlangt, so werden wir stets auf später vertröstet.
Ich kann konstatiren, dass das aargauische Volk von
dieser Situation mehr oder weniger unbefriedigt ist und
dass deshalb viele Nein stimmen in Dingen, wo sie
ganz gut Ja stimmen könnten. Damit in dieser Be-
ziehung auch wieder eine bessere Stimmung einziehe,
muss man dies auch in's Auge fassen und uns nicht
hindern, wenn wir unsere eigenen Wege gehen
wollen. Suchen Sie dadurch, dass Sie unsere Eisen-
bahnen mit Subventionen bedenken, das gut zu
machen, was der Kanton — ich gebe ja zu, theil-
weise auch durch eigene Schuld — gelitten hat!

Marti wendet sich im Eingang seines Votums
gegen die letzten Aeusserungen Herrn Rinikers,
konnte aber von den Stenographen nicht verstanden
werden, und fährt dann fort: So können wir nicht
diskutiren; das ist ein kleiner Standpunkt, auf dem
wir am Ende die Frage des Staatsbaues der Wür-

digung der öffentlichen Meinung überlassen müssen.
In dieser Frage sind nur grosse Gesichtspunkte mass-
gebend ; mit kleinlicher Kritik, mit Nörgeleien, Rap-
pen- und Haarspalten werden wir die Frage nicht
lösen. Wir werden sie auch nicht lösen, indem wir
sie theoretisch diskutiren, indem wir aus der Rüst-
kammer unserer Eisenbahngeschichte alle die Argu-
mente hervornehmen, welche schon vor 40 Jahren
für oder gegen den Staatsbau angeführt wurden.
Auch das ist ja ein überwundener Standpunkt. In
der Wissenschaft ist die Frage ob Staatsbau oder
Privatbau gar nicht mehr kontrovers und von prak-
tischen Staatsmännern sind nur noch sehr wenige,
die aus sachlichen Gründen den Uebergang zum
Staatsbausystem nicht für absolut nothwendig erachten.

Die grossen Gesichtspunkte, die uns leiten müssen,
sind zunächst in der Bedeutung der Eisenbahnen für
unsere Kulturländer zu suchen. Die Eisenbahnen
haben unser gatizes Dasein umgestaltet. Sie sind
unzertrennbar verknüpft mit allen wirthschaftlichen,
materiellen und idealen Gestaltungen unserer Existenz.
Sie haben unsere gesellschaftlichen Zustände umge-
staltet und vermitteln die Funktionen von Produ-
zenten und Konsumenten. Sie gleichen die Arbeits-
löhne aus, und emanzipiren den Arbeiter von seinem
Wohnsitz. Ihre Vortheile im Post- und Zeitungs-
wesen sind unermesslich, sie ersparen dem Volke
Zeit und Geld und damit erfüllen sie die wichtigste
Funktion im Verkehrsleben. ' Der zweite grosse Ge-
sichtspunkt ergibt sich aus diesem ersten, dass näm-
lich die Eisenbahnen von so grosser Wichtigkeit
sind, dass sie nur ausschliesslich dein öffentlichen
Interesse dienen dürfen. Der Staat ist die Gemein-
schaft aller Menschen und ihm fallen die wirthschaft-
lichen Aufgaben zu. Die Eisenbahnen nun" aber
haben im Verkehrsleben eine so grosse Bedeutung,
dass sie als öffentliche Sachen betrachtet werden
müssen und diese gehören dem Staat. Wir haben
allerdings unsere Eisenbahnen der Privatindustrie
überlassen, aber nicht unwiderruflich und nachdem
wir gesehen, dass sie von Anfang an doch nicht
bestehen konnten ohne Staatshülfe, nachdem wir
gesehen, dass sie den Anforderungen der fortschrei-
tenden Zeit nicht mehr genügen können und nach-
dem wir gesehen, wie ^viel Korruption sie erzeugen,
so ist es Zeit, dass der Staat sie wieder in die Hand
nehme. Man sagt zwar, die Eisenbahnen seien nun
wieder gesund. Wer hat sie aber sanirt? Die staat-
liche Kontrole und die eidgenössische Gesetzgebung.
Und nun muthet man uns zu ' auf diesem Wege im-
mer fort zu gehen ? Man muthet dem Eisenbahn-
departement zu, gegenüber den Eisenbahnen diese
Sisyphusarbeit fortzusetzen, welche ja nur das Re-
sultat hat, dass dadurch der Rückkauf der Eisen-
bahnen vertheuert wird? Im übrigen dienen djo
Eisenbahnen gleichwohl nicht dem öffentlichen In-
teresse, wie sie es thun sollten, sondern sie stehen
durchaus unter der Herrschaft der Spekulation. Ein
dritter Gesichtspunkt liegt in dem Fortschreiten des
Staatsgedankens in allen uns umgebenden Ländern,
in einem Fortschreiten, dem durchaus kein Rück-
schritt gegenübersteht. Unser Land ist klein und
wir müssen uns beim Studium grosser Probleme vor
Allem aus fragen, was um uns her in dieser Sache
geht. Und nachdem nun die preussische Eisenbahn-
politik den Staatsgedanken in allen Kulturländern
wachgerufen, und nachdem er so grosse Resultate
erzielt hat, ist es ja natürlich, dass wir ebenfalls



nachfolgen müssen. Der Staatsgedanke ist wachge-
rufen worden selbst in Ländern des Privatbahnsystems
par excellence. Selbst in England, ja selbst in Ame-
rika, wo doch die wirthschaftlichen, politischen und
territorialen Verhältnisse so sehr von den unsern
verschieden sind, dass es begreiflich ist, dass dort
das Privatbahnsystem herrscht. Herr Schobinger hat
zwar gestern gesagt, in England sei man mit dem
Privatbahnsystem zufrieden. Das ist aber nicht richtig.
Ich könnte ihm Aussprüche vieler anderer Schrift-
steller entgegenhalten, wonach gerade in England
der Staatsbahngedanke wach geworden ist und das
Parlament Anläufe gemacht hat, die es zu erweitern
sucht. In Amerika herrschen nicht Privatgesellschaften,
dort herrschen Eisenbahnkönige, — Eisenbahnkönige,
die eher im Stande wären, den Staat zu kaufen, als
dass der Staat sie kaufen könnte. Wie steht es in
Frankreich? Man seht Frankreich ebenfalls^ls das
Land des Privatbahnsystems an, weil dort die"grossen
Gesellschaften eine unermessliche Macht haben. Sie
haben aber noch nicht gefragt oder es ist Ihnen
noch nicht gesagt worden, welche Macht der Staat
gegenüber diesen Eisenbahngesellschaften habe.

Ich will Ihnen das zeigen an einem jüngsten
Ereigniss, welches Ihnen sagt, welche Rechte dem
Staat mit Bezug auf die Wahl der Verwaltungen zu-
stehen. Kürzlich ist nach dem Rücktritt des Vertreters
des monarchischen Prinzips, des Grafen von Paris,
ein Nachfolger ernannt worden in der Person eines
Herrn von Haussonville. Dieser Herr von Hausson-
ville war Ver waltungsr ath d er P aris-Ly on-M è d iter r a n ee-
Bahn. Sobald seine Wahl als monarchischer Vertreter
bekannt wurde, gab es in der Kammer Lärm und
es wurde verlangt, dass der Bautenminister diesen
Herrn als Verwaltungsrath abberufe. Der Bauten-
minister war sehr verlegen und konnte keine Be-
stimmung finden, welche ihn hiezu berechtigte. In-
zwischen aber dachte Herr von Haussonville: der
Gescheidtere gibt nach und trat freiwillig aus (Heiter-
keit). Das hinderte aber nicht, dass in jüngster Zeit
in der Kammer zwei Dekrete eingebracht wurden,
worin nun in Zukunft die Wahl der Verwaltungs-
räthe aller dieser grossen Eisenbahngesellschaften
durch den Staat geschieht und wonach der Staat
auch das Recht der Abberufung hat. Es handelt sich
nur noch um die Modalitäten und diese bestehen
darin, dass die Gesellschaften einen dreifachen Vor-
schlag machen dürfen. Ich habe das gestern im
«Journal de Genève» gelesen und habe mich auf
der französischen Gesandtschaft darüber erkundigt
und da zur Antwort erhalten, es unterliege gar
keinem Zweifel, dass dieser Gesetzesentwurf sowohl
in der Kammer als im Senat durchgehen werde.
Was sagt nun aber das «Journal de Genève» dazu?
Es sagt, und ich möchte das Herrn Richard, der
gestern so stark gegen die Rechte des Staates zur
Stimmabgabe in der Verwaltung gesprochen hat, zur
Beherzigung empfehlen : « Les administrateurs de
chemins de fer continuent à être sur des charbons
ardents depuis le fâcheux incident provoqué par la
maladresse de M. le comte d'Haussonville. La com-
mission de la Chambre, saisie de la question par
l'initiative parlementaire, conclut à un système qui
n'a rien d'excessif: elle ne veut pas donner à l'Etat
la nomination de tout ou partie des membres des
conseils d'administration; elle juge d'autre part in-
suffisante la proposition qui consisterait à soumettre
les élections faites par les actionnaires à la ratifi-

cation du ministre des travaux publics ; elle propose
en conséquence de faire nommer les administrateurs
par l'Etat sur une liste triple de présentation dressée
par les compagnies elles-mêmes. Le ministre n'a
pas encore fait connaître son opinion sur ce système,
mais les compagnies protestent, celle du Nord sur-
tout, qui a un organe attitré, le Journal des Débais,
et qui fait dire qu'il y a là une violation des contrats
antérieurs, l'Etat ayant approuvé les statuts des
compagnies lors de leur fondation. Je ne crois pas
l'argument très concluant : l'Etat a toujours soutenu
que, malgré le silence des statuts, il avait le droit
de révoquer les membres des conseils ; il a toujours
été admis par ailleurs, et les précédents sont fréquents,
qu'il pouvait imposer aux compagnies au nom de
l'ordre public des obligations autres que celles pré-
vues au contrat primitif. On ne peut donc en droit
pur s'opposer au nouveau système.»

Was hat nun das zu bedeuten? Welche Rechte
haben noch die Aktionäre in den Versammlungen
der Aktiengesellschaften? Sie haben ja bei uns gar
keine Rechte mehr, als das Recht der Wahl der
Verwaltungsräthe. Im übrigen stehen die Aktien-
gesellschaften nach allen Richtungen hin unter der
Kontrole des Staates; der Staat genehmigt die
Statuten, er kann deren Abänderung verlangen, er
bestimmt die Höhe der Reserve, er erklärt sich ein-
verstanden oder nicht einverstanden mit der Bilanz
und mit der Dividende. Bei uns haben die Gesell-
schaften also absolut keine ändern Rechte als die
Wahl der Verwaltungsräthe und in Frankreich steht
sogar nicht einmal die Wahl den Aktionären zu.
Wenn nun heute der Bund lediglich sagt: ich
will Euch Euer Recht lassen; aber ich will, wenn
ich Aktien besitze, mein Stimmrecht unbeschränkt
geltend machen können, so scheint mir darin weder
etwas verletzendes zu liegen noch irgend etwas,
was zu Protestationen Anlass geben könnte.
Alle diese Moralisten, die uns heute mit dem Vor-
wurf der Inkonsequenz kommen, die in einem solchen
Vorgehen liege, sie alle sollen sich damit trösten,
dass in Frankreich die Eisenbahngesellschaften noch
ganz anders gemassregelt werden.

Warum sollte der Bund seine Aktien nicht ver-
treten können? Herr Speiser sagt uns, wenn der
Bund per majora entscheiden kann, wenn der Bund
ein unumschränktes Stimmrecht geltend machen kann
und von 100,000 Aktien 50,000 besitzt, so ist damit
der Begriff der Gesellschaft aufgehoben. Das vermag
ich nun nicht einzusehen. Wrenn Herr Speiser bei
Betheiligung von 6000 Stimmenden mit 3001 Stimme
zum Nationalrath gewählt wird, ist doch der Kanton
Basel nicht aufgehoben (Heiterkeit) ; warum sollte
dann in einer Aktiengesellschaft die Gesellschaft auf-
gehoben sein? Die Beschränkung des Stimmrechts
ist eine Singularität; die allgemeine Regel ist ja,
dass jedes Stimmrecht uneingeschränkt proportional
dem Besitze geltend gemacht werden kann, und
früher wusste man von einer solchen Einschränkung
gar nichts. Ich habe mir nun, nachdem ich Herrn
Speiser gehört, das alte Aktiengesetz des Kantons
Bern vom Jahre 1866 geben lassen, ein Gesetz,
welches eines der besten Elaborate war und von
Professor Gustav Vogt nach dem preussische'n Aktien-
recht verfasst wurde. In diesem Gesetz ist absolut
keine Beschränkung des Stimmrechts vorhanden,
sondern diese Beschränkung ist erst durch das Obli-
gationenrecht zum Schütze gegen Grossaktionäre ein-
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